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Kreislaufwirtschaft: 
Von der Rhetorik zur Praxis 

Kreislaufwirtschaft gilt heute als Patentrezept gegen 
 Rohstoffknappheiten und gleichzeitig als Motor für Jobs 
und Wohlstand in Europa und Deutschland. De facto aber 
nehmen Rohstoffverbräuche und die damit verbundenen 
Umweltschäden zu. Der Bedarf an Materialien wird nur zu 
geringen Anteilen durch Kreislaufführung innerhalb des 
Bestandes gedeckt, weil die bestehende Abfallwirtschaft 
hinter den Ansprüchen einer Kreislaufwirtschaft zurück-
bleibt. Menschen und Märkte erfordern eine Produkt-
politik, die einen guten Lebensstandard bei geringerem 
Rohstoffbedarf ermöglicht. Dafür ist es notwendig, das 
Ziel der Verringerung der Stoffströme politisch zu ver-
ankern und das Thema Suffizienz deutlich stärker als 
 bisher voranzutreiben. Produkte müssen von Anfang an 
kreislaufwirtschaftsfähig konzipiert und ein hochwertiges 
Recycling endlich Realität werden. Um von der Rhetorik 
zur Praxis zu gelangen, müssen regulatorische und 
 ökonomische Lenkungsinstrumente neu an ökologischen 
 Kriterien ausgerichtet und umgesetzt werden.

3
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3.1 Einleitung

126. Die Nutzung von Rohstoffen ist eine wichtige 
Grundlage für das Leben heutiger und zukünftiger Zivi-
lisationen. Gleichzeitig sind weltweit steigende Rohstoff-
nutzungen mitverantwortlich für die Zerstörung von 
 Lebensräumen und das Erreichen und teilweise Über-
schreiten planetarer Grenzen (SRU 2019). Für Verbrau-
cherinnen und Verbraucher oft unsichtbar, entstehen bei 
Rohstoffgewinnung und -aufbereitung in den Abbaulän-
dern häufig tiefgreifende Umweltschäden. Erst wenn die 
aus den Rohstoffen hergestellten Produkte schließlich 
zu Abfällen werden und in eine unsachgemäße Entsor-
gung gelangen, können Konsequenzen für die Verursa-
chenden fühl- und sichtbar werden, zum Beispiel durch 
verunreinigtes Grundwasser.

Diese Auswirkungen führten in Deutschland in den 
1970er- bis Anfang der 2000er-Jahre dazu, dass eine 
Reihe von Regelungen für eine umweltgerechte Abfall-
behandlung erlassen wurde. Zunächst galt es vor allem, 
Schäden für Gesundheit und Umwelt zu verhindern. 
Mit der schrittweisen Weiterentwicklung der gesetz-
lichen Anforderungen sowie durch Forschung und 
 Investitionen wurde so eine in weiten Teilen gut funk-
tionierende Entsorgungsstruktur etabliert, die im eu-
ropäischen Vergleich schon früh hohe Standards er-
reichte. Mit steigenden  Abfallmengen verschob sich die 
Zielrichtung hin zur  Verwertung. So hat Deutschland 
eine der niedrigsten direkten Deponierungsraten für 
unbehandelte Siedlungsabfälle und damit stark verrin-
gerte Treibhausgasemissionen in diesem Sektor.

Die abfallwirtschaftlichen Entwicklungen in Deutsch-
land haben das europäische Abfallrecht maßgeblich be-
einflusst. Jedoch hat Deutschland die Rolle als Vorrei-
ter und Tempomacher mittlerweile verloren (s. SRU 
2016,  Abschn. 1.4.2) da es nicht gelungen ist, die 
kreislauf orientierte Abfallwirtschaft in eine Kreislauf-
wirtschaft weiterzuentwickeln, die auch Konsum- und 
Vermeidungsaspekte sowie hochwertiges Recycling vo-
rantreibt. So sind Abfallvermeidung und Vorbereitung 
zur Wiederverwendung kaum mit Zielen und Maßnah-
men unterlegt und werden in der Praxis nicht umge-
setzt. Die weiter zunehmende Produkt- und Stoffviel-
falt stellt die Abfallwirtschaft immer wieder vor neue 
Herausforderungen und erfordert Anpassungen. Ver-
änderungen finden aber weitgehend inkrementell in-
nerhalb der bestehenden Strukturen statt. Dies betrifft 
sowohl die Gestaltung der Abfallsammlung, die beste-
hende Anlageninfrastruktur und die Finanzierung der 

Abfallwirtschaft als auch die generelle, strategische 
 Herangehensweise an den Umgang mit Produkten und 
Abfällen. Neue Anforderungen von der EU-Ebene wer-
den zumeist nur eins-zu-eins in das deutsche Recht um-
gesetzt. Sowohl in der Politik als auch in der Entsor-
gungswirtschaft scheinen Widerstände zu bestehen, 
größere Veränderungen herbeizuführen. Ein tiefgrei-
fender Wandel ist mit dieser zögerlichen Politik und 
dem bestehenden, wenig flexiblen System nicht zu er-
reichen. Obwohl eine umweltsichere Abfallentsorgung 
etabliert wurde, liegt das Ziel einer Kreislaufwirtschaft 
noch in weiter Ferne.

Da der Konsum von Produkten und anderen Gütern 
wie Infrastrukturen und in der Folge die Menge an Ab-
fällen sehr hoch sind, ist ein deutlicher Kurswechsel 
notwendig. So ist der Rohstoffkonsum in Deutschland 
fast doppelt so hoch wie im weltweiten Durchschnitt 
und im Jahr 2013 deckten aus Abfall gewonnene Roh-
stoffe (Sekundärrohstoffe) nur knapp 16 % des Roh-
stoffbedarfs. Diese beiden Aspekte führen zu einem 
nach wie vor sehr hohen Primärrohstoffbedarf – mit 
entsprechenden Auswirkungen auf Umwelt und Ge-
sundheit. Es ist notwendig, sowohl den Bedarf an Roh-
stoffen zu verringern, als auch Stoffe und Materialien 
in größeren Mengen und hochwertiger zu recyceln und 
als Sekundärrohstoffe wieder in den Produktionskreis-
lauf zurückzuführen.

127. Mit dem Kreislaufwirtschaftspaket (Circular Eco-
nomy Package) hat die EU 2018 eine Strategie sowie 
neue verbindliche Anforderungen verabschiedet, die 
die Abfallwirtschaft mit anderen Politikbereichen ent-
lang des Lebenszyklus von Konsumgütern zu einer 
Kreislaufwirtschaft verknüpfen soll. Der Umgang mit 
Produkten und Gütern soll künftig nicht mehr allein 
aus dem Blick winkel einer Abfallbewirtschaftung, 
 sondern vielmehr aus der Produkt- und Stoffstromper-
spektive entwickelt werden.

In diesem Kapitel wird der Status quo der Kreislauf-
wirtschaft in Deutschland mit Blick auf die Ansprüche 
des Kreislaufwirtschaftspakets bewertet. Es wird 
 diskutiert, ob und wie künftig eine Kreislaufwirtschaft 
umgesetzt werden kann, die auch zu geringeren 
 Stoffströmen führt. Dies erfordert, dass insbesondere 
 etablierte, aber auch neue Instrumente zielgenauer 
 wirken und sich stärker in eine Produktpolitik ein-
ordnen.
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3.2 Kreislaufwirtschaft: 
Gründe, Prinzipien und 
Status quo in Deutschland

3.2.1 Rohstoffbedarf und 
Umweltwirkungen

128. Die weltweite Inanspruchnahme von biogenen, fos-
silen, metallischen und mineralischen Primärrohstoffen 
(gemessen als Domestic Extraction (DE), s. Kasten 3-1) 
hat sich von 1900 bis zum Jahr 2009 von sieben auf circa 
68 Mrd. t pro Jahr in etwa verzehnfacht (KRAUSMANN 
et al. 2009). Für das Jahr 2017 gibt die Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) 
einen Gesamtverbrauch von 89 Mrd. t an und prognos-
tiziert bis 2060 einen Anstieg auf circa 167 Mrd. t pro 
Jahr (OECD 2019). Daten des UN Environment Inter-
national Resource Panel (UNEP 2018) weichen von 

denen der OECD aus methodischen Gründen leicht ab, 
entsprechen sich aber in ihrer Größenordnung. Die Daten 
zeigen weiterhin, dass die Stärke des Anstiegs der Roh-
stoffgewinnung zunimmt: Während die weltweite Roh-
stoffgewinnung von 1970 bis 2000 jährlich um 2,3 % an-
stieg, nahm sie in den Jahren 2000 bis 2017 um jeweils 
3,2 % zu (UNEP 2019a).

Stärkste Treiber für den prognostizierten Anstieg sind 
die zunehmende Weltbevölkerung sowie das ökonomi-
sche Wachstum (OECD 2019). Zukünftige Rohstoffein-
sparungen durch eine höhere Materialeffizienz sowie 
einen Strukturwandel hin zu einer serviceorientierten 
Wirtschaft können demnach den voraussichtlichen An-
stieg zwar dämpfen, ihn aber nicht aufhalten (ebd.). Die 
unterschiedlichen möglichen Entwicklungspfade führen 
deshalb bei den Projektionen zu gewissen Schwankungs-
breiten für die einzelnen Rohstoffgruppen (Biomasse, 
fossile Energierohstoffe, metallische Rohstoffe, nicht 
metallische mineralische Rohstoffe) (Abb. 3-1).

 ɦ Abbildung 3-1 

Gewinnung biogener, fossiler, metallischer und mineralischer Primärrohstoffe von 1900 bis 2060 
in Milliarden Tonnen pro Jahr

gestapelt; ab 2017 modellierte Vorhersage mit Schwankungsbreite

SRU 2020; Datenquelle: Daten 1900 bis 2009 s. KRAUSMANN et al. 2009; Daten 2017 bis 2060 s. OECD 2019; 
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Die Lebensstandards und Konsummuster, die zur Roh-
stoffnachfrage führen, sind dabei in den verschiedenen 
Ländern der Welt sehr unterschiedlich. So ist der Roh-
stoffkonsum in industrialisierten Ländern um ein Vielfa-
ches höher als in Entwicklungs- und Schwellenländern.

In Deutschland ist die Nutzung von Rohstoffen seit 
Jahrzehnten sehr hoch: Der Rohstoffverbrauch (gemes-
sen als RMC, s. Kasten 3-1) war im Jahr 2017 mit 22,8 t 
pro Einwohner (berechnet aus UNEP 2018 und Daten 
zur Bevölkerung, Statistisches Bundesamt 2020) fast 
doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt von 
12,2 t pro Einwohner und Jahr (UNEP 2019a, S. 42). 
Der durchschnittliche Rohstoffkonsum der afrikani-
schen Länder lag im Jahr 2017 bei 3,1 t pro Einwohner 
und Jahr (gemessen als RMC, berechnet aus UNEP 
2018 und Daten zur Bevölkerung, UNDESA – Popula-
tion Division 2019). Dabei zeigt der Verlauf des Roh-
stoffkonsums je Einwohner in Deutschland von 1970 
bis 2017 insgesamt einen Rückgang um circa 11 % (ge-
messen als DMI, da Daten für RMI für 1970 –1989 nicht 
verfügbar; berechnet aus UNEP 2018 und Daten zur 
Bevölkerung, Statistisches Bundesamt 2020). Dies ist 
jedoch hauptsächlich auf die Substitution von inlän-
disch gewonnener Kohle durch andere importierte 
Energieträger sowie die rückgängige Nutzung von Bau-
stoffmineralien – bei großen Schwankungen über die 
Jahre – zurückzuführen (Daten nach 13 Rohstoffgrup-
pen gemäß UNEP 2018; UBA 2018c).

Das Statistische Bundesamt (2018) gibt den RMC für 
Deutschland für das Jahr 2014 mit 16,1 t pro Einwohner 
an. Die Differenz zu den Daten des UN Environment In-
ternational Resource Panel für denselben Indikator 
(UNEP 2018) sind methodisch begründet. So unterschei-
det sich insbesondere, wie Sekundärrohstoffe und län-
derspezifische Produktionsbedingungen berücksichtigt 
werden (E-Mail-Kommunikation mit Stephan Lutter und 
Jim West vom 19. November 2019 und mit Lucia Maier 
vom 15. November 2019; MAIER, L. 2018). Dennoch 
 zeigen auch diese Daten, dass der Pro-Kopf-Rohstoff-
konsum in Deutschland sehr hoch ist.

129. Die Gewinnung, Verarbeitung, Nutzung und Ent-
sorgung der Rohstoffe und der aus ihnen hergestellten 
Produkte verursachen zahlreiche, teils gravierende Um-
weltschäden und soziale Auswirkungen (CHAHOUD 
et al. 1999; ERICSSON und SÖDERHOLM 2010; MUDD 
und WARD 2008; UNEP 2019a; OECD 2019; UNEP und 
IPSRM 2010; UBA 2018c; Circle Economy 2019). Die 
vielfältigen Stoffströme haben damit auch einen entschei-
denden Einfluss auf den Zustand des Erdsystems und 

folglich auf die planetaren Belastungsgrenzen (s. aus-
führlich SRU 2019, Tz. 125 ff. und 272).

So führen niedrige Umwelt- und Sozialstandards in 
 vielen rohstofffördernden Ländern zu ökologischen und 
sozialen Missständen (vgl. z. B. SRU 2017, Abschn. 2.3.2; 
2012, Kap. 2.2). Je nach Bilanzgrenzen gehen Schätzun-
gen davon aus, dass circa 10 bis 30 % der globalen Treib-
hausgasemissionen auf die Verarbeitung von Rohstoffen 
zu Produkten (ohne Emissionen in der Nutzungsphase) 
entfallen (Deloitte 2016; UNEP und IPSRM 2010). Auf-
grund des steigenden Rohstoffbedarfs wird insbesonde-
re bei Metallen erwartet, dass sich die Umweltbelastun-
gen der Gewinnung bis 2060 – verglichen mit 2015 – in 
etwa verdoppeln werden (OECD 2019).

In der Nutzungsphase der aus den gewonnenen Roh-
stoffen hergestellten Produkte kommt es zu weiteren 
Umweltbelastungen – zum Beispiel aufgrund des Ener-
gieverbrauchs oder als dissipative (fein verteilte) Ein-
träge in die Umwelt, wie zum Beispiel durch Reifenab-
rieb. Schließlich fallen alle Produkte früher oder später 
als Abfall zur Entsorgung an. Erfolgt keine weitere Nut-
zung oder Verwertung, müssen die Altprodukte besei-
tigt werden. Auch diese Maßnahmen gehen mit Um-
weltwirkungen und  gegebenenfalls irreversiblen 
Materialverlusten einher.

Die weltweite regionale Verteilung der Umweltbelastun-
gen ist dabei sehr unterschiedlich. Während der größe-
re Anteil an der Wertschöpfung und des Konsums in der 
Regel in den Industrieländern stattfindet, entstehen die 
Umweltwirkungen überwiegend in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern (UNEP 2019a). Mit Blick auf den 
hohen Rohstoffkonsum der Industrieländer und der da-
durch verursachten Umweltwirkungen wird klar, dass 
dieser weder vertretbar noch global skalierbar ist.

3.2.2 Was bedeutet 
 Kreislaufwirtschaft?

Sind Kreislaufwirtschaft und Circular Economy 
dasselbe?
130. Im englischsprachen Kontext wird die Weiter-
entwicklung der Abfallwirtschaft häufig als Circular Eco-
nomy bezeichnet. Dieser Begriff wird auch in der eng-
lischsprachigen Fassung des 2015 von der Euro päischen 
Kommission verabschiedeten Aktionsplans für die Kreis-
laufwirtschaft (Tz. 143) genutzt. 
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Kasten 3-1:  Indikatoren für die 
 Rohstoffnutzung

Um die Rohstoffnutzung zu messen, stehen verschie-
dene Indikatoren zur Verfügung. Der Indikator Do-
mestic Extraction (DE, auch Domestic Extraction 
Used (DEU)), gibt an, welche Mengen an Rohstof-
fen in einem Land entnommen und in der Produkti-
on genutzt werden (OECD 2008; WU Wien 2018; 
UBA 2012). Die nicht verwerteten Entnahmen wer-
den nicht berücksichtigt. Werden die Entnahmen 
aller Länder summiert, ergibt sich die weltweit ge-
wonnene und genutzte Rohstoffmenge.

Um den Materialeinsatz einer Volkswirtschaft zu 
messen, werden die Indikatoren Direct Material 
Input (DMI, direkter Materialeinsatz) und Raw Ma-
terial Input (RMI, Rohstoffeinsatz) genutzt. Der 
DMI ergibt sich aus der Summe der inländisch ent-
nommenen Rohstoffe sowie des Gewichts der impor-
tierten Rohstoffe, Halb- und Fertigwaren bei Grenz-
übertritt (OECD 2008; WU Wien 2018; UBA 2012). 
Beim RMI werden zusätzlich die ausländischen Roh-
stoffvorketten der importierten Halb- und Fertigwa-
ren einbezogen (WU Wien 2018; UBA 2012). Sie wer-
den auch als „indirect flows“ (indirekte Stoffströme) 
bezeichnet (OECD 2008). Die Summe des Produkt-
gewichts und der für die Produktion eines Produktes 
notwendigen Rohstoffe werden auch Raw Material 
Equivalents (RME, Rohstoffäquivalente) genannt 
(OECD 2008). Nicht verwertete Entnahmen werden 
bei beiden Indikatoren nicht berücksichtigt. Der RMI 
gibt damit eine bessere Auskunft über die tatsächlich 
genutzte Menge an Rohstoffen und ist somit aussa-
gekräftiger (BUYNY et al. 2009). Denn findet eine 
Verschiebung rohstoffintensiver Vorketten ins Aus-
land statt, würde der DMI sinken, während der RMI 
dies berücksichtigt und – bei geringerer Materialef-
fizienz in den Produktionsprozessen im Ausland – 
sogar steigen könnte.

Soll der Rohstoffkonsum eines Landes gemessen wer-
den, werden die Indikatoren Domestic Material Con-
sumption (DMC, inländischer Materialkonsum) und 
Raw Material Consumption (RMC, Rohstoffkonsum) 
bestimmt. Sie ergeben sich aus den Indikatoren DMI 
(für den DMC) und RMI (für den RMC) abzüglich 
exportierter Rohstoffe, Halb- und Fertigwaren 
(OECD 2008; WU Wien 2018; UBA 2012). So wird 
ersichtlich, welcher Material- bzw. Rohstoffverbrauch 
durch ein Land für den eigenen Konsum benötigt

wird. Ebenso wie bei DMI und RMI sind keine nicht 
genutzten Entnahmen enthalten und der RMC ent-
hält im Gegensatz zum DMC die Rohstoffvorketten 
der importierten Waren. DMC und RMC eignen sich 
für den Vergleich des Rohstoffkonsums verschiede-
ner Länder. Weltweit aufsummiert entspricht der 
RMC dem Indikator DE.

Unter nicht verwerteten beziehungsweise genutzten 
Entnahmen werden Entnahmen aus der Natur ver-
standen, die nicht in Aufbereitungsprozesse einge-
hen, sondern ungenutzt in der Natur verbleiben 
(OECD 2008; UBA 2012). Hierzu zählt beispielswei-
se die Ablagerung von Abraum aus der Rohstoffge-
winnung. Werden nicht verwertete Entnahmen ein-
bezogen, ergibt sich für den Input in ein (Wirtschafts-)
System der Indikator Total Material Requirement 
(TMR, gesamter Materialeinsatz) und für den Kon-
sum eines Landes der Indikator Total Material Con-
sumption (TMC, gesamter Materialkonsum).

Für die Summe der Rohstoffaufwendungen zur Her-
stellung eines Produktes (ohne das Produktgewicht 
selbst) wird auch der Begriff „materieller Rucksack“ 
verwendet – angelehnt an den Begriff des „ökologi-
schen Rucksacks“ (SCHMIDT-BLEEK 1994; 2004).

Im Rahmen der Umsetzung des Deutschen Ressour-
ceneffizienzprogramms II (ProgRess II) wurden 
zwei Indikatoren entwickelt, die Auskunft darüber 
geben, inwieweit Primärrohstoffe durch Sekundär-
rohstoffe ersetzt und damit eingespart wurden 
(BMUB 2015, S. 43). Diese beiden Sekundärroh-
stoffindikatoren sind der Direct Effects of Recovery 
(DERec, direkte Effekte der Verwertung) und der 
Direct and Indirect Effects of Recovery (DIERec, di-
rekte und indirekte Effekte der Verwertung). Sie 
geben an, in welchem Umfang Primärrohstoffe sowie 
Halb- und Fertig waren importiert bzw. inländisch 
gewonnen werden müssten, wenn keine Verwertung 
von Sekundär rohstoffen erfolgen würde (WAGNER 
et al. 2012, S. 78 f.;  STEGER et al. 2019, S. 59). Dabei 
enthält der  DIERec – analog zum RMI und im Ge-
gensatz zum DERec – die indirekten Stoffströme der 
importierten Rohstoffe, Halb- und Fertigwaren. Bis-
herige Berechnungen des DERec und DIERec basie-
ren auf dreißig mengenmäßig relevanten Materiali-
en (STEGER et al. 2019).
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Ins Deutsche übersetzt wird Circular Economy dabei 
mit Kreislaufwirtschaft (Europäische Kommission 
2015c).

In Deutschland wurde Kreislaufwirtschaft erstmals im 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) von 2012 definiert 
– und zwar als „Vermeidung und Verwertung von Abfäl-
len“ (§ 3 Nr. 19 KrWG). In der Praxis hat sich aufbau-
end auf spezifizierte und quantifizierte Anforderungen 
zu Recycling und sonstiger Verwertung (Tz. 133) eine 
recyclingorientierte Abfallwirtschaft entwickelt. In der 
Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG (AbfRRL) wird Kreis-
laufwirtschaft nicht definiert, aber in den Erwägungs-
gründen sowie im Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft 
erläutert. So gibt der Aktionsplan als Ziel der Kreislauf-
wirtschaft eine „stärker kreislauforientierte Wirtschaft, 
bei der es darum geht, den Wert von Produkten, Stoffen 
und Ressourcen innerhalb der Wirtschaft so lange wie 
möglich zu erhalten und möglichst wenig Abfall zu er-
zeugen“ an (Europäische Kommission 2015c). Um dies 
zu erreichen, soll laut Erwägungsgründen zur novellier-
ten Abfallrahmenrichtlinie 2018 „der gesamte Lebens-
zyklus von Produkten in einer Art und Weise betrachtet 
[werden], [die] die Ressourcen erhält und den Kreis-
lauf schließt“ (Erwägungsgrund 1 der Änderungsricht-
linie 2018/851/EU).

Im Gegensatz zum bis dato in Deutschland gebräuch-
lichen Verständnis von Kreislaufwirtschaft bezieht die 
EU-Strategie also die Produktions- und Konsumphase 
explizit mit ein (JARON 2017; UBA 2018c). Damit geht 
der Begriff Circular Economy über die übliche bisherige 
Nutzung des Begriffs Kreislaufwirtschaft im deutschspra-
chigen Raum hinaus. Im Folgenden wird die in Deutsch-
land bisher praktizierte Kreislaufwirtschaft deshalb als 
„kreislauforientierte Abfallwirtschaft“ bezeichnet. Wird 
der Begriff Kreislaufwirtschaft genutzt, ist das weiterge-
hende Verständnis des EU-Kreislaufwirtschaftspakets 
gemeint.

Warum Kreislaufwirtschaft?
131. Das Verständnis darüber, was exakt Kreislauf-
wirtschaft bedeutet und welche Probleme genau damit 
gelöst werden sollen, ist sehr unterschiedlich (SCHROE-
DER et al. 2017; LAZAREVIC und VALVE 2017; KIRCH-
HERR et al. 2017; PARCHOMENKO et al. 2019; GEISS-
DOERFER et al. 2017).

Der EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft gibt an, 
dass Kreislaufwirtschaft einen wesentlichen Beitrag für 
eine nachhaltige, CO2-arme, ressourceneffiziente und 
wettbewerbsfähige Wirtschaft leisten soll. In den Erwä-

gungsgründen zur Novellierung der Abfallrahmenricht-
linie 2018 heißt es, dass die „Abfallbewirtschaftung […] 
zu einer nachhaltigen Materialwirtschaft umgestaltet 
werden“ soll (Erwägungsgrund 1 der Richtlinie 2018/851/
EU). Ziele der Kreislaufwirtschaft sind demnach der 
Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit 
sowie eine umsichtige Verwendung der natürlichen Res-
sourcen. Weiterhin soll die Kreislaufwirtschaft auch die 
Energieeffizienz verbessern sowie die Verbreitung er-
neuerbarer Energieträger fördern. Ferner bietet sie neue 
wirtschaftliche Chancen und trägt zur langfristigen 
Wettbewerbsfähigkeit bei. Eine weitere wichtige Moti-
vation ist die Rückgewinnung von solchen Rohstoffen, 
bei denen Lieferrisiken bestehen (insb. Critical Raw Ma-
terials – CRM, s. Europäische Kommission 2017b; 2014; 
2011b).

Eine Auswertung von KIRCHHERR et al. (2017) von 
114 in der internationalen Literatur zu findenden De-
finitionen von „Circular Economy“ hat ergeben, dass 
als Hauptziel der Kreislaufwirtschaft wirtschaftlicher 
Wohlstand genannt wird, gefolgt von Umweltqualität. 
Dabei wird zumeist nicht betont, dass Kreislaufwirt-
schaft einen systemischen Wandel erfordert. Vielmehr 
wird darunter eine Kombination von Reduktions-, Wie-
derverwendungs- und Recyclingaktivitäten verstanden. 
Auch werden Auswirkungen auf die soziale Gerechtig-
keit und zukünftige Generationen kaum diskutiert 
(ebd.). Gleichzeitig wird die Kreislaufwirtschaft aber 
als bedeutend für die Erfüllung der Nachhaltigkeitszie-
le (Sustainable Development Goals – SDGs) gesehen, 
insbesondere für das SDG 12 „Nachhaltige Produktion 
und Konsum“ (s. Europäische Kommission 2015c; 
SCHROEDER et al. 2017).

Da Sekundärrohstoffe in der Regel mit weniger Ener-
gie- und Hilfsmitteleinsatz produziert werden können 
als Primärrohstoffe, werden Treibhausgas- und ande-
re Emissionen durch Recycling gesenkt. Somit wird ein 
Beitrag zum Klimaschutz geleistet (GRIMES et al. 2008; 
BGS 2019; MICHAUD et al. 2010). Beispielsweise spart 
das Aluminiumrecycling gegenüber der Primärpro-
duktion von Aluminium 90 bis 97 % der notwendigen 
Energie; bei Stahl sind es circa 60 bis 75  % (UNEP 
2013). Der Ausbau des Recyclings ist damit auch ein 
wesentlicher Baustein, um die Produktion von Metal-
len zu dekar bonisieren, das heißt die Treibhausgasemis-
sionen des Sektors zu senken (BGS 2019).

Über das Recycling hinaus hat insbesondere die Ver-
meidung von Abfällen ein hohes Potenzial, negative 
Umweltwirkungen zu reduzieren. Lebensdauerverlän-
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gerung und Wiederverwendung von Produkten verrin-
gern die Nachfrage nach neuen Produkten und somit 
auch den Bedarf an Primär- und Sekundärrohstoffen 
(Deloitte 2016). Demnach können bereits mit ver-
gleichsweise konservativen Maßnahmen, wie einem 
moderaten Level an Wiederverwendung oder Umset-
zung einer Sharing Economy, in bestimmten Bereichen 
hohe Einsparungen erzielt werden. So würde beispiels-
weise die Erhöhung der  Wiederverwendungsrate von 
Elektro- und Elektronik geräten von derzeit 2 auf 30 % 
die mit der Produktion verbundenen Treibhausgasemis-
sionen um gut 50 % verringern. Eine Erhöhung des der-
zeitigen durchschnitt lichen Einsatzes von Recycling-
materialien auf nahezu 100 % würde eine Reduktion 
der mit der Produktion  verbundenen Treibhausgas-
emissionen um gut 40 %  bedeuten (ebd.).

3.2.3 Etablierte Ansätze und 
 Instrumente der Abfall- und 
Kreislaufwirtschaft

Historische Entwicklung des Abfall- und 
 Kreislaufwirtschaftsrechts
132. Bereits seit den 1970er-Jahren wurde in Deutsch-
land eine Abfallwirtschaft mit gesetzlichen Regelungen 
etabliert. Im ersten Abfallbeseitigungsgesetz von 1972 
ging es vor allem um Gefahrenabwehr, indem die wach-
senden Abfallmengen weg von der ungeordneten Abla-
gerung in eine geordnete Entsorgung gelenkt werden 
sollten. Mit der Verabschiedung des Abfallgesetzes von 
1986 wurden erstmals abfallwirtschaftliche Steuerungs-
elemente wie der Vorrang der Vermeidung und Verwer-
tung von Abfällen eingeführt. Der Begriff Kreislaufwirt-
schaft wurde 1996 erstmals im Namen des Gesetzes 
verankert, jedoch nicht definiert. Das 2012 in Kraft ge-
tretene Kreislaufwirtschaftsgesetz ist das gegenwärtig 
gültige Gesetz. Ein wichtiger Meilenstein waren die Vor-
gaben zur Ablagerung von Abfällen, die erstmals in der 
Technischen Anleitung Siedlungsabfall von 1993 festge-
legt wurden. In der Konsequenz durften ab 2005 keine 
unbehandelten gemischten Siedlungsabfälle mehr abge-
lagert werden. Dies führte zum Ausbau der mechanisch-
biologischen und thermischen Behandlungskapazitäten. 
Ziel ist zum einen biologisch abbaubare Anteile, die bei 
einer Deponierung über Jahre zu Methangasemissionen 
führen würden, zu reduzieren. Zum anderen werden heiz-
wertreiche Fraktionen wie Kunststoffe vor der Ablage-
rung separiert und verbrannt.

Während die Abfallgesetzgebung zunächst eher inner-
halb der Nationalstaaten geregelt wurde, spielte die EU 
insbesondere etwa ab dem Jahr 2000 eine immer größe-
re Rolle. Dies ist mit Blick auf einheitliche Anforderun-
gen an den Umgang mit Abfällen zur Wahrung des euro-
päischen Binnenmarktes und der Warenverkehrsfreiheit 
sinnvoll (Kasten 8-3).

Die ersten europäischen Richtlinien waren die 1975 in 
Kraft getretene Abfallrichtlinie 75/442/EWG und die 
Altölrichtlinie 75/439/EWG sowie die Richtlinie über Ver-
packungen für flüssige Lebensmittel 85/339/EWG aus 
dem Jahr 1985. Seitdem wurden diese Richtlinien viel-
fach novelliert und es kamen weitere Regelungen hinzu, 
zum Beispiel die Richtlinien über gefährliche Abfälle 
91/689/EWG und über spezifische Abfallarten wie die 
Batterierichtlinie 2006/66/EG, Altfahrzeug-Richtlinie 
2000/53/EG und Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EU. 
Wichtige neue Anforderungen waren bei Letzteren die 
Einführung der Herstellerverantwortung sowie die Fest-
legung von europaeinheitlichen Recycling- und Ver-
wertungsquoten. Europäische produktstromspezifische 
Richtlinien werden meist durch ein entsprechendes 
 Gesetz oder eine Verordnung in nationales Recht umge-
setzt, zum Beispiel das Verpackungsgesetz (VerpackG), 
die Altfahrzeug-Verordnung (AltfahrzeugV) oder das 
Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sowie 
die Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung 
(ElektroStoffV).

Neben den rechtlich verbindlichen Regelungen gibt es 
sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene 
Programme und Strategien, durch die die Kreislaufwirt-
schaft weiterentwickelt werden soll (Kap. 3.3).

Abfallhierarchie
133. In der Abfallrahmenrichtlinie 2008 wurde die bis 
dahin geltende dreistufige Abfallhierarchie auf eine fünf-
stufige erweitert. Diese fünfstufige Abfallhierarchie stellt 
eine Prioritätenfolge dar (Abb. 3-2).

Die Vermeidung von Abfällen als oberste Stufe dieser Ab-
fallhierarchie umfasst Maßnahmen, die bereits ansetzen, 
bevor ein Produkt zu Abfall wird. Ziel ist es, das absolu-
te Abfallaufkommen, negative Umwelt- und Gesundheits-
wirkungen von Abfällen sowie schädliche Substanzen in 
Materialien und Produkten zu verringern.

Ab der Stufe der Vorbereitung zur Wiederverwendung 
setzen alle Maßnahmen an, nachdem ein Produkt zu 
 Abfall geworden ist. Mit der Vorbereitung zur Wieder-
verwendung sollen (rechtlich) zu Abfall gewordene 
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Produkte durch Prüfung, Reinigung oder Reparatur so 
vorbereitet werden, dass sie wiederverwendet werden 
können. Da die Unterscheidung von Abfall und Nicht-
Abfall subjektiv und in der Praxis teilweise schwierig 
ist, ist auch der Übergang zwischen Wiederverwendung 
(außerhalb des Abfallregimes) und Vorbereitung zur 
Wiederverwendung (innerhalb des Abfallregimes) flie-
ßend. Letztlich führt die Vorbereitung zur Wiederver-
wendung zur Wiederverwendung, die Teil der Vermei-
dung ist.

Die dritte Stufe der Abfallhierarchie, das Recycling, um-
fasst die Aufbereitung von Abfällen zu Materialien oder 
Stoffen, die erneut für die Herstellung von Produkten 
genutzt werden können. Jedoch ist Recycling je nach 
Kontext unterschiedlich definiert (s. Kasten 3-2). Gleich-
zeitig sind quantitative Ziele für Recycling in Form von 
zu erreichenden Recyclingquoten festgelegt. Diese sind 
in der Berechnung stark von der Recyclingdefinition und 
Berechnungsmethode abhängig (Tz. 138). 

Die energetische Verwertung und die Verfüllung zählen nicht 
zum Recycling – sie sind Bestandteil der sonstigen Verwer-
tung, die in der Abfallhierarchie auf das Recycling folgt.

Die unterste Hierarchiestufe ist die Beseitigung. Sie 
 umfasst insbesondere die Deponierung und thermische 

Behandlung. Ihr Hauptzweck ist die Beseitigung des 
Schadstoffpotenzials des Abfalls.

Neben den fünf Stufen der Abfallhierarchie wird in der 
Abfallrahmenrichtlinie der Begriff der stofflichen Ver-
wertung definiert, der die Vorbereitung zur Wiederver-
wendung, das Recycling und die Verfüllung beinhaltet 
und somit hierarchiestufenübergreifend ist (zu weiteren 
Begrifflichkeiten s. Tabelle 3-1).

Zur Umsetzung der Abfallhierarchie sind in den verschie-
denen abfallwirtschaftlichen Regelungen für eine Reihe von 
Abfällen bzw. Altprodukten Anforderungen an die getrenn-
te Erfassung (Sammlung und Rücknahme) sowie zu errei-
chende Recycling- und Verwertungsquoten festgelegt. Für 
die Beseitigung gibt es ebenfalls Anforderungen, und zwar 
an die Beschaffenheit der Abfälle, die deponiert werden, 
sowie an die Anlagen, in denen die Abfälle beseitigt wer-
den. Im Unterschied dazu bestehen für die beiden obers-
ten Abfallhierarchiestufen Vermeidung und Vorbereitung 
zur Wiederverwendung – bis auf die Vermeidung von Le-
bensmittelabfällen – bisher keine quantitativen Ziele.

Die Ausführungen zeigen, dass es viele unterschiedliche 
abfallwirtschaftliche Verfahren gibt. Sich überschneiden-
de und widersprüchliche Definitionen erschweren dabei 
die Umsetzung und den Vollzug.
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 ɦ Abbildung 3-2 

Abfallhierarchie gemäß Abfallrahmenrichtlinie 

 SRU 2020; Datenquelle: Abfallrahmenrichtlinie
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Hochwertigkeit der Verwertung
134. Neben der Priorisierung der fünf Stufen der Abfall-
hierarchie stellt sich die Frage, ob die Maßnahmen bzw. 
Behandlungsarten innerhalb der einzelnen Hierarchie-
stufen gleichgestellt sind oder ob bestimmte Maßnah-
men bzw. Behandlungsarten gegenüber anderen zu 
 bevorzugen sind. In den rechtlichen Regelungen auf eu-

ropäischer und nationaler Ebene finden sich mehrere 
Stellen, an denen Begriffe wie Verwertung und Recycling 
durch den Zusatz „hochwertig“ präzisiert werden:

 ɦ Bereits 1996 wurde im Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetz (KrW-/AbfG) festgelegt, dass „eine hoch-
wertige Verwertung anzustreben“ ist (§ 5 Abs. 2).

 ɦ Im Jahr 2012 wurde ins Kreislaufwirtschaftsgesetz 
eine Verordnungsermächtigung aufgenommen, wo-
nach durch Rechtsverordnung Anforderungen an die 
Hochwertigkeit der Verwertung gestellt werden kön-
nen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 KrWG). Demnach kann „insbe-
sondere bestimmt werden, dass die Verwertung des 
Abfalls […] durch mehrfache, hintereinander geschal-
tete stoffliche und anschließende energetische Ver-
wertungsmaßnahmen (Kaskadennutzung) zu erfol-
gen hat.“ Wichtig ist dabei, dass die Hochwertigkeit 
innerhalb jeder Abfallhierarchiestufe  anzustreben ist 
(BMUB 2017).

 ɦ Hochwertige Verwertung wird weiterhin in § 23 KrWG 
genutzt – demnach müssen Hersteller im Rahmen der 
Produktverantwortung ihre Erzeugnisse so gestalten, 
dass unter anderem eine hochwertige Verwertung 
möglich ist.

 ɦ In Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie ist in § 14 
Abs. 1 KrWG festgelegt, dass ein ordnungsgemäßes, 
schadloses und hochwertiges Recycling zu erfolgen 
hat. Hierfür sind Papier-, Metall-, Kunststoff- und 
Glasab fälle getrennt zu sammeln.

 ɦ In der novellierten Abfallrahmenrichtlinie wurde 
der  Begriff hochwertige Sekundärrohstoffe einge-
führt  (Erwägungsgründe 41 und 56 der Richtlinie 
2018/851/EU).

 ɦ In § 17 KrWG wird der Begriff hochwertige Erfassung 
genutzt.

 ɦ § 21 Abs. 2 S. 2 VerpackG nutzt ebenfalls den Begriff 
hochwertiges Recycling.

Andere Konkretisierungen oder Definitionen, was jeweils 
unter „hochwertig“ zu verstehen ist, finden sich weder 
in der Abfallrahmenrichtlinie noch im Kreislauf-
wirtschaftsgesetz. Somit bleibt unklar, wie genau hoch-
wertige Erfassung, Recycling und Verwertung umgesetzt 
werden sollen und was unter hochwertigen Sekundär-
rohstoffen zu verstehen ist.

Kasten 3-2:  Abgrenzung und Differen-
zierung der Begriffe Recycling 
und  stoffliche Verwertung

Vor der Einführung des Begriffs Recycling in das deut-
sche Abfallrecht wurde bis 2012 der Begriff der stoff-
lichen Verwertung genutzt. Definitionsgemäß um fasste 
die stoffliche Verwertung im Gegensatz zum Recyc-
ling auch die Verfüllung (WEIDEMANN in: BRANDT/
RUCHAY/WEIDEMANN 1997, §4, Rn. 152 ff.). Mit 
dem Wechsel der Begriffe im Kreislaufwirtschaftsge-
setz von 2012 fand somit eine Änderung statt,  welche 
Entsorgungsmaßnahmen in festgelegte Recyclingquo-
ten einbezogen werden dürfen. Da der Begriff Recyc-
ling im deutschen Sprachgebrauch in der Regel mit 
stofflicher Verwertung übersetzt wird, kommt es häu-
fig zu Unschärfen und Missverständnissen darüber, 
was genau bei der Nutzung der Begriffe gemeint ist.

Entgegen der Definition in der Abfallrahmenrichtli-
nie enthält die Altfahrzeug-Richtlinie eine Definition 
von Recycling, die explizit lediglich die energetische 
Verwertung ausschließt (Art. 2 Nr. 7 Altfahrzeug-
Richtlinie). Damit ist die Verfüllung (Tabelle 3-1) 
zur Erreichung des Recyclingziels zugelassen. In der 
deutschen Umsetzung wurde der Begriff Recycling 
mit stofflicher Verwertung übersetzt bei Beibehal-
tung der Definition (§ 2 Nr. 10 AltfahrzeugV).

Recycling kann weiter in werkstoffliches und rohstoff-
liches Recycling differenziert werden. Beide Begriffe 
sind weder in der Abfallrahmenrichtlinie noch im 
Kreislaufwirtschaftsgesetz definiert. Lediglich im Ver-
packungsgesetz wird der Begriff werkstoffliche Ver-
wertung definiert. Gemäß § 3 Abs. 19 VerpackG be-
deutet werkstoffliche Verwertung eine „Verwertung 
durch Verfahren, bei denen stoffgleiches Neumateri-
al ersetzt wird oder das Material für eine weitere stoff-
liche Nutzung verfügbar bleibt“. Diese Definition ist 
enger gefasst als die Recyclingdefinition und bezieht 
sich insbesondere auf die Verwertung von Kunststof-
fen in Abgrenzung zum rohstofflichen Recycling 
(Tz. 197 ff.).
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 ɦ Tabelle 3-1 

Abfallwirtschaftliche Begriffe: Definitionen und Erläuterungen

Begriff Definition Erläuterung und Besonderheiten

Vermeidung Art. 3 
Nr. 12 
AbfRRL

Gegenstand ist noch kein Abfall geworden und wird erneut genutzt 
(z. B. privater Weiterverkauf, Repaircafé).
Quantitatives Ziel bisher nur für Lebensmittelabfälle gesetzt.

Vorbereitung 
zur Wieder- 
verwendung 

Art. 3 
Nr. 16 
AbfRRL

Gegenstand ist bereits Abfall, wird aber mit dem Ziel Wiederverwendung 
auf bereitet (z. B. Recyclinghof separiert und gibt an Gebrauchtmöbelhaus 
weiter).
Teilweise gemeinsame Quote für Vorbereitung zur Wiederverwendung und 
Recycling; diese Quote kann dann auch ohne Vorbereitung zur Wieder-
verwendung – also nur durch Recycling – erfüllt werden.

Recycling Art. 3
Nr. 17 
AbfRRL 

Aufbereitung für den ursprünglichen oder einen anderen Zweck; energetische 
Verwertung und Verfüllung gehören nicht dazu (Ausnahme: in der Altfahr-
zeug-Richtlinie zählt Verfüllung in die Recyclingquote).
Häufig gemeinsame Quote für Vorbereitung zur Wiederverwendung und 
 Recycling (z. B. Siedlungsabfälle, Elektroaltgeräte).
Für Verpackungsabfälle gibt es eine reine Recyclingquote.

Sonstige 
 Verwertung

Art. 4
Nr. 1d
AbfRRL

Alles, was anderswo nicht genannt wird: AbfRRL konkretisiert durch „z. B. 
energetische Verwertung“;  § 6 Abs. 1 KrWG benennt auch Verfüllung.
Für viele Abfallarten sind Quoten für die Verwertung insgesamt definiert.
Beispiel Elektroaltgeräte Kategorie 2: Gefordert 80 % Verwertung, davon 
mindestens 70 % durch Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling, 
d. h. bis 10 % sonstige Verwertung sind möglich.

Beseitigung Art. 3 
Nr. 19 
AbfRRL

Jedes Verfahren, das keine Verwertung ist, insbesondere Deponierung und 
 thermische Beseitigung.

Wiederver-
wendung

Art. 3 
Nr. 13 
AbfRRL

Verfahren, bei dem Erzeugnisse oder Bestandteile, die keine Abfälle sind, 
wieder für den ursprünglichen Zweck verwendet werden.
Wiederverwendung ist ein typisches Beispiel für Vermeidung und führt zur 
 Verlängerung der Lebensdauer eines Produktes (z. B. Pfandflaschen, 
Second-Hand-Kleidung).

Verwertung Art. 3 
Nr. 15 
AbfRRL

Verfahren, bei dem Abfälle einem sinnvollen Zweck zugeführt werden, indem 
sie andere Materialien ersetzen. 
Verwertung umfasst die drei Abfallhierarchiestufen Vorbereitung zur Wieder-
verwendung, Recycling und sonstige Verwertung.

Stoffliche 
Verwertung

Art. 3 
Nr. 15a 
AbfRRL

Jedes Verwertungsverfahren, ausgenommen die energetische Verwertung 
und die Aufbereitung zu Brennstoffen.
Stoffliche Verwertung umfasst die Abfallhierarchiestufen Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, Recycling sowie die Verfüllung der Hierarchiestufe 
sonstige Verwertung.

Werkstoff-
liche 
 Verwertung

§ 3 
Abs. 19 
VerpackG

Verfahren, bei denen stoffgleiches Neumaterial ersetzt wird oder das Material 
für eine weitere stoffliche Nutzung verfügbar bleibt; schließt ein rohstoffli-
ches/chemisches Recycling aus.

Verfüllung Art. 3 
Nr. 17a 
AbfRRL

Verwertungsverfahren, bei dem Abfälle zum Zweck der Rekultivierung von 
 Abgrabungen oder zu bautechnischen Zwecken bei der Landschaftsgestaltung 
 verwendet werden.
Für Bau- und Abbruchabfälle Teil der Quote zur Stofflichen Verwertung. 
Bei Altfahrzeugen für die Erfüllung der Recyclingquote zugelassen 
(Art. 2 Nr. 7 Altfahrzeug-Richtlinie).
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Weitere in der Literatur und in Diskussionen genutzte 
Begriffe rund um das Thema hochwertige Verwertung 
bzw. hochwertiges Recycling sind Downcycling und Kas-
kadennutzung. Beide Begriffe werden im Aktionsplan für 
die Kreislaufwirtschaft genutzt, werden aber weder dort 
noch in der novellierten Abfallrahmenrichtline definiert. 
Für die Kaskadennutzung von Biomasse hat die Euro-
päische Kommission inzwischen einen Leitfaden ent-
wickelt, der fünf Leitprinzipien hierfür enthält (Europä-
ische Kommission 2019b). Unter Kaskadennutzung wird 
dabei „die ressourceneffiziente Nutzung jedweder Bio-
masse nach dem Kreislaufprinzip“ verstanden. Andere 
genutzte Begriffe sind Upcycling und Zero Waste. Auch 
für diese Begriffe gibt es keine allgemeingültigen Defini-
tionen. Jedoch scheint Upcycling häufig als werbender 
Begriff genutzt zu werden, ohne sich von bisherigen Wie-
der- und Weiterverwendungs- oder Recyclingmaßnah-
men zu unterscheiden. Der Begriff Zero Waste wurde bis-
her vor allem von der Initiative Zero Waste Europe 
definiert. Hierunter wird eine differenziertere und er-
weiterte Abfallhierarchie verstanden, wobei die beiden 
untersten Stufen – also die sonstige Verwertung und die 
Beseitigung – perspektivisch wegfallen sollen (SIMON 
2019).

Finanzierung von Abfall- und 
 Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen
135. Aufgrund der abfallrechtlichen und -wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen hat sich über Jahrzehnte eine 
Struktur des Abfallmanagements entwickelt, welche auf 
hohen Investitionen von öffentlichen als auch privatwirt-
schaftlichen Institutionen beruht. Die so geschaffene 
 Infrastruktur umfasst beispielsweise Abfallverbren-
nungs- und Sortieranlagen ebenso wie Fuhrparke und 
Abfallerfassungssysteme. Zu letzteren gehören zum Bei-
spiel auch Pfandautomaten im Einzelhandel oder das flä-
chendeckende Netz von Sammelstellen für Alt batterien.

Maßnahmen der Abfall- bzw. Kreislaufwirtschaft für Sied-
lungsabfälle unterliegen traditionell der Verantwortung 
der Kommunen und werden über Abfallgebühren finan-
ziert. Je nach Ausgestaltung des Gebührensystems, wel-
ches in den Satzungen der Kommunen festgelegt wird, 
werden die Gebühren entweder stärker durch die Allge-
meinheit oder die Abfallverursachenden gezahlt. Für Ab-
fälle, die nicht aus privaten Haushalten stammen, änder-
te sich mit dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
1996 die Zuständigkeit. Während die Abfälle zur Besei-
tigung weiterhin den öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
trägern (örE) überlassen werden müssen, können  Abfälle 
zur Verwertung durch private Entsorgungsunternehmen 
behandelt werden. Diese veränderte Aufgabenteilung 

führte zunächst zu einem Rückgang der Abfallmengen in 
der Verantwortung der örE und zu Investitionen in die 
privatwirtschaftlich organisierte Verwertungsinfrastruk-
tur. Je nach Abfallart und Entsorgungsschritt variieren 
die Marktanteile kommunaler und privater Entsorgungs-
unternehmen (BIRNSTENGEL et al. 2018, S. 50 f.). Die 
Verteilung der Verantwortlichkeiten, wie zum Beispiel 
im geplanten, aber letztlich nicht verabschiedeten Wert-
stoffgesetz, war immer wieder auch Gegenstand der 
 politischen Diskussion (MEIWALD et al. 2014).

Mit der Einführung der Herstellerverantwortung (s. Kas-
ten 3-3) wurden Teile der Entsorgungsverantwortung 
von ausgewählten Siedlungsabfällen – nämlich Elektro-
altgeräte, Verpackungsabfälle, Altbatterien, Altfahrzeu-
ge und Altöl – den Herstellern übertragen.

Je nach Ausgestaltung der Systeme zur Sammlung, Be-
handlung und Verwertung entstehen den Herstellern 
unterschiedliche Kosten. Dabei sind sie in der Regel be-
strebt, diese so gering wie möglich zu halten. Ob Kos-
ten entstehen und in welcher Höhe, hängt vom logisti-
schen Aufwand der Sammlung, der Art der Behandlung 
und den Erlösen der Sekundärrohstoffe sowie gegebe-
nenfalls notwendiger Verwertungs- und Beseitigungs-
maßnahmen ab. In einigen Fällen, wie zum Beispiel der 
Herstellerverantwortung für Fahrzeuge, tragen die Her-
steller keine Kostenverantwortung (Tz. 192) und die 
Demontagebetriebe und Schredderanlagen müssen ent-
sprechend der wirtschaftlichen Situation agieren 
(EUWID 2019a; 2019b). In anderen Fällen, wie zum Bei-
spiel der Entsorgung von Kühlgeräten, sind Kosten von 
Herstellern zu tragen. Daneben gibt es den Fall, dass die 
Erlöse die Kosten übersteigen und die Hersteller einen 
Gewinn aus der Verwertung erzielen. Dies ist beispiels-
weise bei Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT) wie Computern der Fall (EUWID 2019d; 
2019c; 2017). 

3.2.4 Abfälle in Deutschland 
in Zahlen

Abfallaufkommen und Abfallintensität
136. Zwischen den Jahren 1996 und 2000 stieg das jähr-
liche Gesamtnettoabfallaufkommen in Deutschland von 
circa 385 Mio. t auf circa 407 Mio. t (Statistisches Bun-
desamt 2019a). Danach sank es bis zum Jahr 2005 kon-
tinuierlich auf eine Menge von circa 332 Mio. t. Ab 2006 
bis 2017 stieg das jährliche Gesamtnettoabfallaufkom-
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men mit Schwankungen wieder an – auf circa 359 Mio. t. 
Mehr als die Hälfte entfällt dabei auf Bau- und Abbruch-
abfälle, gefolgt von Siedlungsabfällen sowie Abfällen aus 
Produktion und Gewerbe (ebd.).

Deutlich ist der Einfluss der Bauabfallmengen, deren 
Menge zwischenzeitlich konjunkturbedingt abnahm 

und in den letzten Jahren wieder deutlich anstieg. Auch 
das Siedlungsabfallaufkommen stieg entsprechend 
einer schwächeren Konjunktur Anfang der 2000er-Jah-
re weniger stark an, zeigt aber trotz des Ziels der Ver-
meidung von Abfällen weiterhin einen kontinuierlichen 
Aufwärtstrend (s. indexierte Darstellung in Abb. 3-3 
und Abb. 3-5).

Kasten 3-3:  Erweiterte 
 Herstellerverantwortung

Erweiterte Herstellerverantwortung (Extended Pro-
ducer Responsibility – EPR, auch nur „Herstellerver-
antwortung“ genannt) ist ein Ansatz der Umweltpo-
litik, bei dem die physische und/oder finanzielle 
Verantwortung eines Herstellers über die Nutzungs-
phase eines Produktes hinaus auf die Abfallphase aus-
gedehnt wird (OECD 2001). Dies bedeutet insbeson-
dere, dass Hersteller für die Kosten der Rücknahme 
und Entsorgung ihrer Produkte aufkommen müssen. 
Dadurch soll ein Anreiz zu umwelt- bzw. verwertungs-
freundlichem Produktdesign gegeben sowie die 
 Vermeidung von Abfällen und ein effizienterer Res-
sourceneinsatz erreicht werden (ebd.). Herstellerver-
antwortung setzt das Verursacher- und Vorsorgeprin-
zip mit einem flexiblen, marktwirtschaftlichen und 
anreizorientierten Ansatz um (KLOEPFER 2001). 
Sie kann durch Teilnahme an kollektiven, das heißt 
gemeinsamen Systemen mehrerer Hersteller wahr-
genommen werden (kollektive Herstellerverant-
wortung) oder individuell (jeder Hersteller ist ver-
antwortlich für die Rücknahme seiner eigenen 
Altprodukte) (LINDHQVIST und LIFSET 2003; van 
ROSSEM et al. 2006). Die individuelle Herstellerver-
antwortung folgt der Idee, besondere Anreize zu ver-
wertungsfreundlichem Produktdesign zu schaffen, da 
entsprechende Kostenvorteile bei der Verwertung dem 
jeweiligen Hersteller zugutekommen und nicht in 
einem kollektiven System verteilt werden (LINDH-
QVIST und LIFSET 2003). Es ist auch möglich, indi-
viduelle Elemente in kollektive Systeme zu integrie-
ren (van ROSSEM et al. 2006). Die Grenzen zwischen 
individueller und kollektiver Herstellerverantwortung 
sind daher fließend.

Die Umsetzung der Herstellerverantwortung in der 
EU gibt den Mitgliedstaaten einen großen Gestal-
tungsspielraum in der Verteilung von Verantwortung 
an die Kommunen und Hersteller sowie andere 
 Akteure. So kann durch wirtschaftlichen Wettbewerb 
die Entwicklung kosteneffizienter Systeme erfolgen 
und die Subsidiarität, das heißt die Gestaltung der

Herstellerverantwortungssysteme durch die Mitglied-
staaten anstatt durch die EU, sichergestellt werden 
(Europäische Kommission – Generaldirektion Um-
welt 2014).

In Deutschland gilt beispielsweise im Rahmen des 
 Verpackungsgesetzes sowie des Batteriegesetzes eine 
Systempflicht, das heißt hier wird eine kollektive Her-
stellerverantwortung umgesetzt. Die Altfahrzeug-Ver-
ordnung hingegen setzt eine individuelle Hersteller-
verantwortung um, bei der die Hersteller allerdings 
lediglich ein flächendeckendes Rücknahmesystem ga-
rantieren müssen und derzeit keine Kostenverantwor-
tung tragen (Tz. 192). Das Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz enthält ebenfalls eine individuelle 
Herstellerverantwortung, wobei die Hersteller aber 
für ihre Geräteart eine finanzielle und physische Ver-
antwortung für entsprechende Altgeräte aller Herstel-
ler haben. Eine Besonderheit bei der Umsetzung der 
Herstellerverantwortung im Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz ist, dass weitere Akteure – nämlich die 
Kommunen und der Handel – insbesondere durch die 
Pflicht zur Erfassung von Altgeräten einbezogen sind. 
Hierfür wird auch der Begriff (geteilte) Produktver-
antwortung genutzt, der offen lässt, wer die Verant-
wortung trägt.

Eine pauschale Beurteilung, welche Ausgestaltung der 
Herstellerverantwortung den größten ökologischen 
Nutzen bringt, ist nicht möglich, sondern muss ent-
sprechend vorhandener Strukturen (Hersteller, ab-
fallwirtschaftlich) und der Art der Produkte abgewo-
gen werden. So kann bei Fahrzeugen, bei denen 
vergleichsweise wenige Produkte und Hersteller am 
Markt sind, eine individuelle Herstellerverantwortung 
umgesetzt werden. Bei Elektro- und Elektronikgerä-
ten, bei der eine große Anzahl an Herstellern existiert 
und jeder Haushalt sowie Unternehmen und öffentli-
che Einrichtungen eine Vielzahl an Produkten besitzt, 
sind eher kollektive Systeme umsetzbar. Hier ist es 
wichtig, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet 
werden, dass tatsächlich eine ökologische Steuerung 
erfolgt.
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137. Die Abfallintensität (Abb. 3-4), die als Indikator 
für die Entkopplung des Abfallaufkommens von der Wirt-
schaftsleistung dient und bei der das Nettoabfallaufkom-
men auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bezogen wird, 
hat sich zwischen den Jahren 1996 und 2017 deutlich 
verringert (Statistisches Bundesamt 2019a). 

Abbildung 3-4 zeigt, dass das BIP deutlich gestiegen ist, 
während das Abfallaufkommen stagniert. Gründe für 
diese Entkopplung von BIP und Abfallaufkommen sind 
zum Beispiel Verlagerungen von abfallintensiven Pro-
duktionsschritten ins Ausland (ZANKER et al. 2013; 
BRINGEZU et al. 2009), der wirtschaftliche Struktur-
wandel hin zu einem höheren Anteil an Dienstleistungen 
(WILTS et al. 2019, S. 93), aber auch materialsparende 
Produktionsweisen aufgrund gestiegener Material- und 
Abfallkosten (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie 2014, S. 7 f.).

Verwertung und Beseitigung
138. Abfälle werden nach der Erfassung behandelt und 
anschließend recycelt oder anderweitig verwertet, ver-
brannt und/oder deponiert. Sie gelten als recycelt oder 

verwertet, sobald sie erstmals einer entsprechenden 
Behandlungsanlage zugeführt wurden. Das bedeutet, 
dass im Input der Anlagen enthaltene Fremdstoffe, die 
im Rahmen einer Vorbehandlung oder Sortierung aus-
geschleust und einem anderen Verwertungsweg oder 
der Beseitigung zugeführt und somit nicht recycelt wer-
den, mit in die Recyclingquote einfließen (OBER MEIER 
und LEHMANN 2019). Die tatsächlich recycelten Men-
gen des Siedlungsabfalls sind – je nach Zusammenset-
zung und Behandlungsart – also geringer, als die bishe-
rigen Berechnungen es ausweisen (vgl. z. B. NELIGAN 
2016; OBERMEIER und LEHMANN 2019). Aufgrund 
der Änderung der Berechnungsweise (Art. 11a Abs. 1 
lit. c und Abs. 2 Abfallrahmenrichtlinie) werden Recyc-
lingquoten zukünftig – sofern nicht größere Anteile tat-
sächlich  recycelt werden – also geringer ausfallen, als 
die im  Folgenden zitierten und dargestellten Daten es 
wiedergeben. Während entsprechend der bisherigen 
Berechnungsweise im Jahr 2016 eine Recyclingquote 
für Siedlungsabfälle von 67 % in Deutschland erreicht 
wurde, ergibt sich gemäß neuer Berechnungsweise nach 
OBERMEIER und LEHMANN (2019) eine Recyc-
lingquote von 49 %.
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 ɦ Abbildung 3-3 

Entwicklung des Gesamtnettoabfallaufkommens sowie ausgewählter Abfallarten in Deutschland von 
1996 bis 2017

SRU 2020; Datenquelle: Statistisches Bundesamt 2019a
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Durch anspruchsvollere Vorgaben zur Ablagerung von 
Abfällen ab 2005 sank der prozentuale Anteil der Depo-
nierung. Für Siedlungsabfälle ergibt sich eine Reduktion 
des Anteils der direkten Ablagerung an der Entsorgung 
von circa 61 % im Jahr 1995 auf circa 38 % im Jahr 2005. 
Ab dem Jahr 2006 lag die Deponierungsrate von Sied-
lungsabfällen unter 1 % (UBA 2019a). Abfälle, die erst 
nach einer Vorbehandlung abgelagert werden, werden 
allerdings in dieser Statistik nicht erfasst. Allein auf 
 Deponien der Klasse II (Deponien für Abfälle mit gerin-
gem organischem Anteil) wurden 2017 circa 7,2 Mio. t 
Abfall abgelagert (Statistisches Bundesamt 2019b, S. 40). 
Die verwerteten Mengen der Siedlungsabfälle stiegen in 
gleichem Zuge an: So erhöhte sich der Anteil der recy-
celten Menge von 1995 bis 2005 von circa 39 % auf 61 %. 
Von 2005 bis 2018 fand nur ein moderater weiterer An-
stieg der Recyclingquote auf circa 68 % statt. Während 
die energetische Verwertung von Siedlungsabfällen von 
1995 bis 2005 eine untergeordnete Rolle spielte (unter 
1 %), stieg sie ab 2005 auf circa 31 % an (Eurostat 2020). 
Abbildung 3-5 zeigt die prozentualen Anteile des primä-
ren Verbleibs der Siedlungsabfälle.

Für das Gesamtnettoaufkommen an Abfällen sank die 
Ablagerungsquote von circa 29  % im Jahr 2000 (UBA 
2019a) auf circa 21 % im Jahr 2017 (Statistisches Bun-
desamt 2019a). Dass sich die Ablagerungsquote der Ge-
samtabfallmenge nicht so stark verringert hat wie die der 
Siedlungsabfälle (Abb. 3-5), liegt im Wesentlichen am 
mengenmäßig großen Anteil der Bau- und Abbruchabfäl-
le am Gesamtabfallstrom. Diese stellen einen weitgehend 
inerten Abfallstrom dar, dessen Ablagerungsquote über 
die Jahre in etwa konstant geblieben ist.

Ersatz von Primärrohstoffen durch 
 Sekundärrohstoffe
139. Von Bedeutung ist nicht nur, wie viel Abfälle  recycelt 
bzw. verwertet werden, sondern auch, wie viel Primär-
rohstoffe damit substituiert werden können. Für diese 
Information können die neu entwickelten Indikatoren 
DIERec und DERec genutzt werden (s. Kasten 3-1). Wer-
den diese in Bezug zum RMI bzw. DMI gesetzt, wird sicht-
bar, inwieweit der Primärrohstoffeinsatz durch die Ver-
wendung von Sekundärrohstoffen gesunken ist.

 ɦ Abbildung 3-4 

Entwicklung der Abfallintensität in Deutschland von 1996 bis 2017

SRU 2020; Datenquelle: Statistisches Bundesamt 2019a
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Um Effekte im Ausland zu berücksichtigen, wird an die-
ser Stelle das Verhältnis von DIERec und RMI betrach-
tet. Für das Jahr 2013 betrug der RMI 2.655 Mio. t, der 
DIERec 493 Mio. t. Ohne Maßnahmen zum Einsatz von 
Sekundärrohstoffen ergibt sich damit eine rechnerische 
Erhöhung des RMI auf 3.158 Mio. t (STEGER et al. 2019). 
Bezogen auf diesen durch den DIERec korrigierten RMI 
bedeutet dies, dass der Rohstoffeinsatz Deutschlands zu 
circa 16 % aus Sekundärrohstoffen und zu circa 84 % aus 
Primärrohstoffen gedeckt wurde (ebd., S. 367). Bezüg-
lich der Ergebnisse ist zu beachten, dass sie auf der Be-
trachtung von direkten und indirekten Stoffströmen von 
30 ausgewählten massenrelevanten Materialien beruhen 
und somit eine erste Abschätzung des Einflusses der 
 Sekundärrohstoffwirtschaft auf den Rohstoffeinsatz in 
Deutschland zeigen.

3.2.5 Zwischenfazit: 
 Kreislaufwirtschaft noch 
nicht erreicht

140. Deutschland hat den Schritt von einer deponieba-
sierten Bewirtschaftung von Abfällen hin zu einer kreis-
lauforientierten Abfallwirtschaft geschafft. Die Weiter-
entwicklung zu einer Kreislaufwirtschaft gelang aber 
noch nicht (WILTS 2017). Eine deutliche Verminderung 
des Rohstoffeinsatzes für Wirtschaft und inländischen 
Konsum fand bisher nicht statt. Ebenso sind die an-
fallenden Abfallmengen unvermindert hoch. Die hohen 
Recyclingquoten spiegeln aufgrund der bisherigen Be-
rechnungsweise die tatsächlich recycelten Mengen nicht 

 ɦ Abbildung 3-5 

Primärer Verbleib von Siedlungsabfällen in Behandlungsanlagen in Deutschland (1995 bis 2018)

 
 

SRU 2020; Datenquelle: Eurostat 2020
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wider. In der Konsequenz werden nur circa 16 % der für 
die deutsche Wirtschaft benötigten Rohstoffe durch 
 Sekundärrohstoffe gedeckt. Die Substitution von Pri-
märrohstoffen durch Sekundärrohstoffe erfordert ein 
 hochwertiges Recycling, für das bisher aber keine Spezi-
fizierungen existieren.

Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der Rohstoff-
nachfrage und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt wird 
deutlich, dass ein „weiter so“ nicht vertretbar ist. Mit-
hilfe der Kreislaufwirtschaft können, wenn sie umfas-
send verstanden und umgesetzt wird, zahlreiche Um-
weltwirkungen verringert werden. So kann sie über die 
bisherigen Erfolge der kreislauforientierten Abfall-
wirtschaft hinaus insbesondere zum Erreichen der 
 Klimaziele beitragen. Darüber, welche Ziele durch 
Kreislaufwirtschaft erreicht werden sollen, gibt es un-
terschiedliche Positionen. Die Ausrichtung an ökologi-
schen Zielen sollte klarer priorisiert werden. Hierfür 
bedarf es in Politik und Gesellschaft einer höheren Auf-
merksamkeit für die Potenziale und Möglichkeiten der 
Kreislaufwirtschaft.

3.3 Aktuelle Entwicklungen hin 
zu einer  Kreislaufwirtschaft

141. Die Kreislaufwirtschaft wird maßgeblich von Ent-
scheidungen beeinflusst, die auf europäischer Ebene ge-
troffen, aber national umgesetzt und mit Leben erfüllt 
werden müssen (Abb. 3-6). Neben der europäischen Ab-
fallgesetzgebung, die in deutsches Recht überführt wird, 
existieren auch EU-Strategien, die oftmals übergeordnet 
sind und verschiedene Politikbereiche umfassen. Auch 
auf nationaler Ebene wurden verschiedene Strategien 
entwickelt, die unterschiedlich stark auf den europäi-
schen Strategien und Aktionsplänen basieren.

3.3.1 Weiterentwicklung auf 
 EU-Ebene

142. Im Jahr 2015 legte die Europäische Kommission 
einen Vorschlag für das sogenannte Kreislaufwirtschafts-
paket vor. Er umfasste einen Aktionsplan für die Kreis-

 ɦ Abbildung 3-6 

Zusammenspiel von Strategien und Regulierungen zur Kreislaufwirtschaft auf 
europäischer und deutscher Ebene
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laufwirtschaft (Europäische Kommission 2015c) sowie 
ein Legislativpaket, das Änderungen der Abfallrahmen-
richtlinie, der Verpackungsrichtlinie 94/62/EG, der De-
ponierichtlinie 1999/31/EG sowie der Altfahrzeug-Richt-
linie, Batterierichtlinie und Elektroaltgeräterichtlinie 
vornimmt. Der Aktionsplan benennt 54 Maßnahmen in 
verschiedenen Lebenszyklusphasen unterschiedlicher 
Produkte. So sollen die Bereiche Design und Produktion 
sowie Konsum mit der Abfallphase verknüpft werden. 
Die Maßnahmen umfassen dabei ein breites Instrumen-
tarium (z. B. Erlass von Rechtsnormen, ökonomische In-
strumente, finanzielle Förderung von Projekten). 

Der politische Handlungswille der EU in diesem Bereich 
ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass sich die Eu-
ropäische Kommission von einer ressourceneffizienten 
Kreislaufwirtschaft – neben den ökologischen Vorteilen 
– eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit und sicherere Roh-
stoffversorgung der europäischen Wirtschaft verspricht. 
Dies wird in der Einleitung des Aktionsplans sowie in 
der öffentlichen Kommunikation stark betont (WILTS 
2016).

Der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft
143. Mit dem Aktionsplan nimmt die Kommission den 
gesamten Lebenszyklus in den Blick und macht Vorschlä-
ge für Produktgestaltung, Produktionsprozesse, Konsum, 
Abfallvermeidung, Abfallbewirtschaftung und die Stär-
kung des Marktes für Sekundärrohstoffe. Bezüglich der 

Stoffströme werden insbesondere sogenannte kritische 
Rohstoffe (hierzu s. Europäische Kommission 2017b), 
Lebensmittel und Biomasse, Bau- und Abbruchabfälle, 
Kunststoffe, Düngemittel sowie (Ab-)Wasser detailliert 
betrachtet. Um die Ziele des Aktionsplans zu verwirkli-
chen, fordert die EU die Mitgliedstaaten auf, insbeson-
dere finanzielle Anreize und Instrumente zu nutzen.

Für die Lebenszyklusphasen Produktgestaltung und Pro-
duktion ist beispielsweise vorgesehen, Kohärenz zwi-
schen einzelnen EU-Produktpolitiken und Kreislaufwirt-
schaftszielen herzustellen, die Aspekte Reparierbarkeit, 
Langlebigkeit, Nachrüstbarkeit und Recyclingfähigkeit 
unter der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG (s. Kasten 
3-4) zu berücksichtigen. Zudem sollen eine nachhaltige 
Rohstoffbeschaffung etabliert und Beste-Verfügbare-
Technik-Standards (BVT-Standards) und Industriesym-
biosen gefördert werden.

144. Darüber hinaus existieren eine Reihe von horizon-
talen Maßnahmen wie Forschungsförderung und Inves-
titionen in Abfallbehandlungsanlagen und Deponien. In 
den Jahren 2017 und 2019 hat die Europäische Kommis-
sion jeweils über den Fortschritt der Entwicklung von 
Maßnahmen berichtet (Europäische Kommission 2017a; 
2019a). So wurden zum Beispiel

 ɦ insgesamt zehn Schlüsselindikatoren in den Berei-
chen Produktion und Konsum, Abfallmanagement, 

Kasten 3-4: Ökodesign-Richtlinie

Ziel der Ökodesign-Richtlinie ist es, die Energieeffi-
zienz energiebetriebener Produkte zu verbessern, 
indem Mindestanforderungen an Energieeffizienz 
bzw. -verbrauch festgelegt wurden. Ihr Anwendungs-
bereich schließt auch energieverbrauchsrelevante 
Produkte ein. Alle drei Jahre wird im Arbeitsplan zur 
Ökodesign-Richtlinie festgelegt, welche Produktgrup-
pen reguliert werden sollen.

Neben der Erhöhung der Energieeffizienz enthält die 
Ökodesign-Richtlinie auch das Ziel, die Ressourcen-
effizienz von Produkten insgesamt zu verbessern. Um 
hierzu Kriterien und Anforderungen entwickeln zu 
können, hat die Europäische Kommission mit dem 
Mandat M/543 im Jahr 2015 die europäischen Nor-
mungsgremien beauftragt, entsprechende Standards 
zu entwickeln (Europäische Kommission 2015a). Es 
sollen unter anderem die Produktlebensdauer ver-
längert und die Wiederverwendungs- und Recycling-

fähigkeit sowie Nutzungsmöglichkeiten für gebrauch-
te Komponenten und Materialien verbessert werden.

Die Arbeiten zur Entwicklung entsprechender Nor-
men sind vorangeschritten, aber noch nicht abge-
schlossen. Insofern bestehen bisher keine Erfahrun-
gen bezüglich der Anwendung und Umsetzung dieser 
Normen. Vereinzelt beinhalten spezifische Durchfüh-
rungsverordnungen aber bereits Anforderungen an 
Ersatzteile (z. B. für Geschirrspüler) oder Haltbar-
keit (z. B. für Schläuche von Staubsaugern).

Als weiterer Schritt wurden im Jahr 2019 zehn Durch-
führungsverordnungen zum Ökodesign (u.  a. für 
Kühlgeräte und Waschmaschinen) um Anforderun-
gen hinsichtlich Lebensdauer, Wartung und Repara-
tur, Wiederverwendung und Recyclingfähigkeit von 
Geräten ergänzt („Mehr Reparieren, mehr Recyceln: 
Neue EU-Vorschriften für mehr Energieeffizienz von 
Haushaltsgeräten“, Pressemitteilung der Europäi-
schen Kommission vom 1. Oktober 2019).
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Sekundärrohstoffe sowie Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation für die Überwachung der Kreislaufwirt-
schaft (Eurostat 2019) entwickelt,

 ɦ Methoden zur Messung des ökologischen Fußabdrucks 
von Produkten (Product Environmental Footprint – 
PEF) und von Organisationen (Organisation Envi-
ronmental Footprint – OEF) weiterentwickelt,

 ɦ in das Arbeitsprogramm 2016 bis 2019 zur Ökode-
sign-Richtlinie die Betrachtung des kreislauforientier-
ten Designs aufgenommen (Europäische Kommissi-
on 2016b),

 ɦ die Kunststoffstrategie sowie die Einweg-Plastik-
Richtlinie 2019/904/EU über die Verringerung der 
 Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf 
die Umwelt verabschiedet,

 ɦ die bisherige Düngemittelverordnung (EG) Nr. 2003/ 
2003 durch die neue Düngeprodukteverordnung (EU) 
Nr. 2019/1009 ersetzt,

 ɦ ein Leitfaden und ein Protokoll für den Rückbau von 
Gebäuden entwickelt (Europäische Kommission 
2016a; 2018a) sowie

 ɦ eine Europäische Plattform für die Interessensver-
treter der Kreislaufwirtschaft eingerichtet und die 
jährliche Durchführung der Circular Economy Stake-
holder Conference etabliert.

Das Legislativpaket
145. Als Teil des Aktionsplans wurden bestehende recht-
liche Grundlagen weiterentwickelt (sog. Legislativ-
paket). Wesentliche Änderungen betreffen die Abfall-
rahmenrichtlinie. So wird die Recyclingquote für 
Siedlungsabfälle bis 2035 schrittweise auf 65 % angeho-
ben und die Methode für die Quotenberechnung neu de-
finiert (Art. 11 Abs. 2 lit. e). Weiterhin muss die getrenn-
te Erfassung von Haushaltsbioabfällen bzw. deren 
direkte Kompostierung durch die Verbraucherinnen und 
Verbraucher eingeführt werden (Art. 22) ebenso wie eine 
getrennte Erfassung von Textilien und gefährlichen Ab-
fällen aus Haushalten (Art. 11 Abs. 1 bzw. Art. 20). Da-
neben werden Mindestanforderungen an die Umsetzung 
der Herstellerverantwortung formuliert (Art. 8a).

Neu ist weiterhin der Anhang IV a, der beispielhaft wirt-
schaftliche Instrumente und andere Maßnahmen zur Un-
terstützung der Umsetzung der Abfallhierarchie enthält. 

Diese sollen von den Mitgliedstaaten aufgegriffen und 
angewendet werden. Die Instrumente und Maßnahmen 
sind dabei breit gefächert und allgemein gehalten. Sie 
reichen von der Einrichtung von (verursacherbezoge-
nen) Gebührensystemen über das Aufsetzen von Syste-
men der Herstellerverantwortung bis hin zur Nutzung 
der öffentlichen Beschaffung zur Stärkung der Nachfra-
ge an Recyclingprodukten. Weiterhin sollen Subventio-
nen mit negativen Auswirkungen auf die Anwendung der 
Abfallhierarchie abgebaut und steuerliche Anreize für die 
Spende von Produkten gesetzt werden. Dabei bleibt 
offen, welche Instrumente sich für welche Stoffströme 
und welche Aspekte der Kreislaufwirtschaft besonders 
eignen. Diese Umsetzung wird den Mitgliedstaaten über-
lassen (Kasten 8-12). Um EU-weit harmonisierte Ansät-
ze durchsetzen zu können und insbesondere kleinere 
Mitgliedstaaten zu unterstützen, wären durch die EU ge-
setzte Mindestanforderungen und gegebene Empfehlun-
gen sinnvoll (EEB o. J.).

Die novellierte Deponierichtlinie legt in Art. 5 Abs. 5 fest, 
dass die Ablagerung von Siedlungsabfällen auf höchstens 
10 % des gesamten Siedlungsabfallaufkommens bis 2035 
zu begrenzen ist. Teilweise ist eine Verlängerung der Frist 
von bis zu fünf Jahren möglich (Art. 5 Abs. 6). Im Rah-
men der Verpackungsrichtlinie werden neue Ziele für den 
Gesamtstrom an Verpackungsabfällen sowie für einzel-
ne Materialströme (Kunststoffe, Holz, Fe-Metalle, Alu-
minium, Glas, Papier/Pappe/Karton) festgelegt (Art. 6 
Abs. 1 lit. f, g, h und i).

Diese Rechtsänderungen sind von den Mitgliedstaaten 
bis zum 5.  Juli 2020 in nationales Recht umzusetzen. 
Dabei haben die verschiedenen Mitgliedstaaten immer 
noch stark unterschiedliche Ausgangspunkte für die Um-
setzung der Ziele. Insbesondere ist der Anteil der Depo-
nierung in einigen Ländern sehr hoch (z. T. deutlich über 
60 % in Bulgarien, Kroatien, Zypern, Litauen, Rumäni-
en, Slowakei, Griechenland, s. POMBERGER et al. 2017). 
Ursache ist, dass die Länder sich in verschiedenen wirt-
schaftlichen Entwicklungsstadien befinden, unterschied-
liche stoffliche Zusammensetzungen der Gesamtabfall-
menge aufweisen und unterschiedliche historisch 
gewachsene Abfallbehandlungsarten (inkl. Sammelstruk-
turen) haben.

Pläne der Europäischen Kommission
146. Die Präsidentin der Europäischen Kommission 
misst der Kreislaufwirtschaft eine hohe Bedeutung zu 
und verspricht einen zweiten Aktionsplan zur Kreis-
laufwirtschaft (New Circular Economy Action Plan) 
(von der LEYEN 2019). Im European Green Deal 
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legt die Europäische Kommission eine anspruchsvolle 
 Vision vor, die auch die Entwicklung einer kreislauf-
orientierten Wirtschaft umfasst (Europäische Kom-
mission 2019c). Ein Schwerpunkt eines zweiten Akti-
onsplanes Kreislaufwirtschaft soll eine Strategie für 
nachhaltige Produkte sein, die ein kreislauforientier-
tes Design unterstützt und neue Marktbedingungen für 
deren Nutzungsweg fest legen soll. Sektoren, für die 
vorrangig Maßnahmen entwickelt werden sollen, sind 
der Textil-, Bau-, Elektronik-  und Kunststoffsektor. So 
sollen beispielsweise An forderungen erarbeitet wer-
den, die die Wiederverwendbarkeit oder Recyclingfä-
higkeit aller Verpackungen in wirtschaftlich tragfähi-
ger Weise sicherstellt. Weiterhin gibt die Europäische 
Kommission an, Maßnahmen zur Bekämpfung über-
flüssiger Verpackungen und Ab fallerzeugung zu prü-
fen. Es sollen Informationen zur Verfügung gestellt 
werden, die die Verbraucherinnen und Verbraucher in 
die Lage versetzen, bewusste Entscheidungen zu tref-
fen. Ebenso soll ein Recht auf Reparatur geprüft wer-
den. Für die Gewährleistung einer sicheren, kreislauf-
orientierten und nachhaltigen Wertschöpfungskette 
für Batterien sollen bereits im Jahr 2020 Vorschläge für 
Rechtsvorschriften unterbreitet werden.

Als ersten Schritt zur Erarbeitung eines neuen Aktions-
plans für die Kreislaufwirtschaft hat die Europäische 
Kommission eine Roadmap vorgelegt und eine öffent-
liche Konsultation durchgeführt (Europäische Kom-
mission 2019d).

3.3.2  Weiterentwicklung in 
 Deutschland

Programme mit Bezug zur Kreislaufwirtschaft
147. In Deutschland soll das Ziel einer Kreislaufwirt-
schaft durch drei Programme gefördert werden:

 ɦ das Abfallvermeidungsprogramm (AVP) aus dem Jahr 
2013 (BMU 2013), 

 ɦ das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm II 
 (Prog Ress II) aus dem Jahr 2016 (BMUB 2016b) und 

 ɦ das Nationale Programm für nachhaltigen Konsum 
aus dem Jahr 2016 (Bundesregierung 2019).

Die Erarbeitung des Abfallvermeidungsprogramms er-
folgte in Umsetzung von Art. 29 Abfallrahmenrichtlinie. 

Das Programm enthält, wie in der Abfallrahmenrichtli-
nie vorgegeben, die Auswertung möglicher Maßnahmen 
zur Abfallvermeidung und bewertet diese hinsichtlich 
verschiedener Kriterien. Dabei haben viele Maßnahmen 
einen freiwilligen Charakter und sind zudem informativ, 
wie zum Beispiel Maßnahmen für Unternehmen oder 
Vermeidungsmaßnahmen bei den Konsumentinnen und 
Konsumenten. Quantifizierte Vermeidungsziele werden 
nicht festgelegt – vielmehr stellt die Bundesregierung 
klar, dass dies nicht sinnvoll sei, da der Staat nur be-
schränkte Handlungsmöglichkeiten bezüglich Maßnah-
men zur Abfallvermeidung habe und nicht in die Einzel-
entscheidungen der wirtschaftlich Handelnden eingreifen 
könne. Für das Verbot bestimmter Produkte bestünden 
außerdem EU-rechtliche Hürden. Weiterhin wird argu-
mentiert, dass eine Vermeidung wegen nachfolgender 
Substitutionseffekte sowie des Rebound-Effektes (Tz. 153) 
gegebenenfalls nicht zum Ziel der Verminderung von 
Umweltbelastungen führe. Insofern sei die Abfallvermei-
dung „keine kategorische Zielverpflichtung“. Vielmehr 
sei das Ziel eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum 
und Abfallerzeugung (BMU 2013, S. 19). 

Das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm betrachtet, 
wie der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, den ge-
samten Lebenszyklus von Produkten – vom Bezug der 
Rohstoffe, über das Design, die Produktion, den Konsum 
bis hin zur Abfallentsorgung. Festgesetzte quantitative 
Ziele gehen jedoch kaum über ohnehin bestehende hin-
aus, sowohl bezüglich der Ziele für Indikatoren, wie der 
Gesamtrohstoffproduktivität, als auch zum Beispiel Er-
fassungs- und Recyclingziele für verschiedene Abfallströ-
me. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind ebenso wie 
im Abfallvermeidungsprogramm in der Regel unverbind-
lich. Im Dezember 2019 hat das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) 
den Entwurf für ProgRess III veröffentlicht (BMU 
2019c). Dieser ist noch nicht ressortabgestimmt. Der 
Entwurf von ProgRess III enthält insgesamt 118 Maß-
nahmen, von denen 27 als prioritär eingestuft werden. 
Wie auch ProgRess II setzt ProgRess III auf die freiwil-
lige Umsetzung von Maßnahmen. Messbare Ziele und die 
Festlegung einer Erfolgskontrolle fehlen.

Das Nationale Programm für nachhaltigen Konsum soll 
der Umsetzung des SDG 12 „Nachhaltige Produktion und 
Konsum“ dienen und sicherstellen, dass die Bedürfnis-
befriedigung der heutigen und nachfolgenden Genera-
tionen die Belastbarkeitsgrenzen der Erde einhält. Das 
Programm enthält Maßnahmenvorschläge unter ande-
rem für Bildung, Verbraucherinformationen, Ökodesign 
und öffentliche Beschaffung. Neben diesen übergreifen-
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den Ansätzen betrachtet es die Bedürfnisfelder Mobili-
tät, Ernährung, Wohnen und Haushalte, Arbeiten und 
Büro, Bekleidung sowie Freizeit und Tourismus näher. 
Verbindliche Ziele und Maßnahmen werden nicht fest-
gelegt.

Veränderungen werden in allen drei Programmen fast 
ausschließlich über auffordernde und informierende 
Maßnahmen adressiert und bleiben freiwillig. Verbind-
liche und überprüfbare Ziele fehlen weitgehend, was die 
Wahrnehmung und Umsetzung durch die Akteure 
schwächt.

Der Referentenentwurf des 
Kreislaufwirtschafts gesetzes zur Umsetzung 
der novellierten Abfallrahmenrichtlinie
148. Ein wichtiger Baustein für die Entwicklung einer 
Kreislaufwirtschaft ist die Ausgestaltung der europäi-
schen Vorgaben im nationalen Recht. Der Referenten-
entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Abfallrah-
menrichtlinie der Europäischen Union (Stand 5. August 
2019 (KrWG-E)) greift neben den Vorgaben der Abfall-
rahmenrichtlinie auch einzelne Regelungen der Einweg-
Plastik-Richtlinie auf. Erklärtes Ziel ist eine ökologische 
Fortentwicklung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, die 
weitgehend auf einer Eins-zu-eins-Umsetzung der euro-
päischen Vorgaben basiert (BMU 2019b)(Kasten 8-8 und 
8-12). Darüber hinausgehende Regelungen, die positive 
Wirkungen für Vermeidung und hochwertige Verwertung 
erzielen könnten, sind die Pflichten der öffentlichen 
Hand bei der Beschaffung (§  45 KrWG-E) sowie eine 
Obhutspflicht als Weiterentwicklung der Produktverant-
wortung (§ 23 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 Nr. 11, § 24 Nr. 10 
KrWG-E). Durch die Obhutspflicht soll die Vernichtung 
gebrauchsfähiger Waren reduziert werden. Diese Re-
gelungen entsprechen der Aufforderung an die Mit-
gliedstaaten, „wirtschaftliche Instrumente und andere 
 Maßnahmen, um Anreize für die Anwendung der Abfall-
hierarchie zu schaffen“, umzusetzen (Abfallrahmenricht-
linie Art. 4, Abs. 3, Beispiele im Anhang IVa). Ansonsten 
werden die in Anhang IVa aufgeführten Maßnahmen le-
diglich im Kreislaufwirtschaftsgesetz genannt und nicht 
durch konkrete Anforderungen umgesetzt.

149. Der Referentenentwurf des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes sieht vor, dass einzelne Begriffsbestimmungen, 
etwa für Siedlungs-, Bau-, Abbruch- und Bioabfälle sowie 
für die stoffliche Verwertung und die Verfüllung, über-
arbeitet beziehungsweise diese neu aufgenommen wer-
den. Die Verordnungsermächtigung zur Festlegung von 
Abfallende-Eigenschaften wurde spezifiziert, sodass 

Standards für Behandlungsverfahren und Qualitätskri-
terien festgelegt werden können (§ 5 Abs. 2 KrWG-E). 
Voraussichtlich unverändert bleibt §  8 KrWG, der die 
Festlegung von Kriterien hinsichtlich der Rangfolge und 
Hochwertigkeit einer Verwertungsmaßnahme durch 
Rechtsverordnung erlaubt.

Zur Stärkung der Abfallvermeidung wird das Prinzip 
der Produktverantwortung erweitert und um Aspekte, 
die den gesamten Lebenszyklus betreffen, ergänzt. Die 
Anforderungen, die allerdings wie bisher erst durch den 
Erlass von Rechtsverordnungen wirksam werden, er-
möglichen Vorgaben zum Beispiel hinsichtlich kriti-
scher Rohstoffe, Schadstoffe, technischer Langlebig-
keit, Reparierbarkeit, des Rezyklateinsatzes oder 
Vorkehrungen gegen Littering. Auch die auf die Produ-
zenten bezogenen Vorgaben der Einweg-Plastik-Richt-
linie (v. a. Sensibilisierung, Beteiligung an Kosten zur 
Reinigung der Umwelt) sollen umgesetzt werden (§ 23 
Abs. 2 KrWG-E). 

Die Quoten für Recycling und Verwertung der spezifi-
schen Abfallarten werden direkt aus der Abfallrahmen-
richtlinie übernommen (§ 14 KrWG-E). Dabei ändert 
sich die bisherige Berechnungsweise (Tz. 138). Nach 
dem Referentenentwurf des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes muss erst bis 2035 wieder ein Wert von 65 Gewichts-
prozent für Siedlungsabfälle erreicht werden. Unterstüt-
zen soll dabei die Pflicht zur getrennten Sammlung 
weiterer Abfallarten (§ 20 KrWG-E).

Der Referentenentwurf des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
enthält eine Reihe neuer Anforderungen, die das Poten-
zial haben, positive Änderungen hin zu einer Kreislauf-
wirtschaft zu entfalten. Insgesamt könnte der Entwurf 
die Chance einer ambitionierten Umsetzung mutiger 
 nutzen.

3.4 Erweiterte Zielhierarchie 
und Defizitanalyse

150. Im Folgenden werden ausgewählte Aspekte der 
Kreislaufwirtschaft sowohl auf nationaler als auch auf 
europäischer Ebene kritisch diskutiert. Dafür wird zu-
nächst ein Zielsystem basierend auf dem Grundkonzept 
der Abfallhierarchie aufgestellt. Anschließend werden 
Defizite der jetzigen Umsetzung der kreislauforientier-
ten Abfallwirtschaft aufgezeigt.
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3.4.1 Plädoyer für eine erweiterte 
Zielhierarchie

151. Die bisherige an der Abfallhierarchie ausgerichtete 
nationale und europäische Abfallpolitik hat es nicht 
 geschafft, den absoluten Verbrauch an Rohstoffen zu 
 verringern sowie die dauerhafte Kreislaufführung von 
Stoffen und Materialien entscheidend zu verbessern 
(BEHRENS et al. 2007; VAN EWIJK und STEGEMANN 
2016). Es ist daher notwendig, die strategische und ope-
rationale Herangehensweise an die Kreislaufwirtschaft 
neu zu strukturieren. Teilweise ist dies im Kreislaufwirt-
schaftspaket der EU bereits angelegt. Mit der Einbezie-
hung von Rohstoffgewinnung und Produktion in die 
Kreislaufwirtschaft (Tz. 143 f.) wählt die Europäische 
Kommission aus Sicht des Sachverständigenrats für 
 Umweltfragen (SRU) den richtigen Ansatz. So wird das 
Abfallrecht, dessen Reichweite begrenzt ist, in Zusam-
menhang mit anderen Aspekten, wie zum Beispiel Pro-
duktgestaltung und Chemikalienpolitik, gesetzt. Auch 
der nachhaltige Konsum ist richtigerweise Bestandteil 
der Kreislaufwirtschaft. Jedoch bestehen aus Sicht des 
SRU Defizite sowohl bei der programmatischen als auch 
der regulatorischen Weiterentwicklung der Kreislauf-
wirtschaft.

152. Aufgrund der Notwendigkeit, gesellschaftliche 
Stoffströme stärker als bisher zu steuern (s. ausführlich 
SRU 2019, Tz. 125 ff., 274 ff. und 362), sollte die fünf-
stufige Abfallhierarchie (Tz. 133, Abb. 3-2) um „Produkt-
stufen“ ergänzt werden. Der SRU schlägt deshalb ein 
neues, erweitertes Zielsystem vor. Hieran sollten sich zu-
künftige Maßnahmen und Instrumente ausrichten:

 ɦ Input an Rohstoffen für Produkte, Infrastrukturen 
und Dienstleistungen verringern,

 ɦ Produkte kreislaufwirtschaftsfähig gestalten (lang-
lebig, schadstofffrei, materialeffizient, reparierbar, 
 rezyklierbar etc.),

 ɦ verbindliche Ziele für Abfallvermeidung und Vorbe-
reitung zur Wiederverwendung definieren und das 
Kreislaufwirtschaftssystem so gestalten, dass diese 
ersten beiden Stufen der Abfallhierarchie auch tat-
sächlich stattfinden, sowie

 ɦ Recycling nicht nur an seiner Quantität, sondern 
auch an seiner Qualität messen und Schadstoffe 
 sicher ausschleusen.

In Abbildung 3-7 werden diese Ziele orientiert an der Ab-
fallhierarchiepyramide dargestellt. Die neuen Stufen 
„Verringerung der Stoffströme“ und „Produkte kreislauf-
wirtschaftsfähig gestalten“ sind kein Bestandteil der Ab-
fallhierarchie gemäß Abfallrahmenrichtlinie. Der SRU er-
achtet es jedoch als notwendig, diese klar als Bestandteil 
der Kreislaufwirtschaft zu benennen und mit Zielen zu 
unterlegen.

Um eine Verringerung der Stoffströme zu erreichen, sind 
sowohl Effizienz- als auch Suffizienzmaßnahmen not-
wendig. Dies muss dabei so erfolgen, dass es auch tat-
sächlich zu einer Verringerung von negativen Umwelt-
wirkungen kommt. Dafür müssen beispielsweise 
Alternativen für bestehende Konsumprinzipien angebo-
ten werden. Der fehlende kulturelle Wandel im Umgang 
mit Rohstoffen und daraus hergestellten Gütern ist ein 
wesentliches Hemmnis für die Umsetzung einer Kreis-
laufwirtschaft (KIRCHHERR et al. 2018). Weiterhin soll-
te ein Abgleich mit den Zielen anderer Umweltpolitikbe-
reiche erfolgen und eine möglichst hohe Kohärenz 
hergestellt werden. Damit Maßnahmen effektiv sind, ist 
außerdem eine ökologische Priorisierung notwendig.

Die kreislaufwirtschaftsfähige Gestaltung von Produk-
ten bedeutet, dass sie grundsätzlich langlebig, schadstoff-
frei, materialeffizient, reparierbar und recyclingfähig 
sind. Die Kombination dieser Eigenschaften wird hier 
mit dem Begriff „kreislaufwirtschaftsfähig“ zusammen-
gefasst. Dieser Begriff ist damit weitergehend als „kreis-
lauffähig“, worunter vor allem Recyclingfähigkeit 
 verstanden wird. Die Umsetzung der kreislaufwirt-
schaftsfähigen Produktgestaltung hat direkten Einfluss 
auf die Vermeidung und das Recycling von Abfällen. Mit 
dieser expliziten Nennung wird aber klargestellt, dass 
eine umfassende Produktpolitik als Teil der Kreislauf-
wirtschaft notwendig ist.

Die Vermeidung von Abfällen entspricht der jetzigen 
obersten Stufe der Abfallhierarchie. Die Vorbereitung zur 
Wiederverwendung wird hier direkt an die Vermeidung 
angeschlossen, da sie zur Wiederverwendung führt und 
somit letztendlich zur Vermeidung beiträgt.

Die nachfolgende Stufe, das Recycling, wird um den Zu-
satz „hochwertig“ sowie den Aspekt der Schadstoffaus-
schleusung ergänzt. Letztere ist notwendig, um dauer-
haft schadstofffreie Produkte herstellen zu können. Hier 
ist es wichtig, Kenntnis darüber zu haben, welche noch 
in Nutzung befindlichen Produkte und Infrastrukturen 
welche Schadstoffe enthalten.
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Die anschließenden Stufen, sonstige Verwertung und Be-
seitigung, entsprechen den untersten Stufen der Abfall-
hierarchie. Dabei wird die sonstige Verwertung – analog 
zum Recycling – um „hochwertig“ ergänzt. Diese beiden 
untersten Stufen der Kreislaufwirtschaftshierarchie soll-
ten zukünftig möglichst wenig genutzt werden. Ihre 
hauptsächliche Funktion sollte in der Ausschleusung von 
Schad- und Störstoffen liegen.

3.4.2 Kreislaufwirtschaft ist 
 unzureichend in die 
Umweltpolitik integriert

Konsum und Kreislaufwirtschaft
153. Effizienz- und Recyclingmaßnahmen sind nicht aus-
reichend, um die notwendige Reduzierung der mit der 
Rohstoffnutzung verbundenen Umweltbelastungen zu 
erzielen (UBA 2015; BRINGEZU 2015; IVANOVA et al. 

2016; OECD 2019). Vielmehr sind Strategien erforder-
lich, die zu einer absoluten Verminderung des Rohstoff-
einsatzes führen, da Effizienzsteigerungen allein nicht 
ausreichen. Ein möglicher Grund ist, dass die durch tech-
nische Maßnahmen erzielten Einsparungen zu einer 
Nachfragesteigerung führen (SANTARIUS 2012, S. 10), 
da die finanziellen Einsparungen für weiteren Konsum 
oder Investitionen eingesetzt werden (SACHS und SAN-
TARIUS 2014). Dieser sogenannte Rebound-Effekt 
wurde bisher vor allem im Bereich Energie untersucht. 
Er führt dazu, dass Rohstoffeinsparungen und/oder Um-
weltentlastungen aus Effizienzgewinnen teilweise oder 
ganz aufgezehrt werden (siehe zusammenfassend u. a. 
SRU 2016, Tz. 197; 2011, Tz. 375 ff.). Folglich führen Ef-
fizienzgewinne nicht unbedingt zu einem verminderten 
Einsatz und Verbrauch von Rohstoffen. Suffizienz hin-
gegen zielt darauf ab, Konsumprinzipien und die mit dem 
Konsum verbundenen Nutzenaspekte so zu verändern, 
dass die ökologischen Grenzen der Erde eingehalten 
 werden können (FISCHER und GRIEßHAMMER 2013, 

 ɦ Abbildung 3-7 

Erweiterung der Abfallhierarchie zu einer Kreislaufwirtschaftshierarchie
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S. 9 f.). Ein verändertes Konsumverhalten aus Gründen 
der Suffizienz bedeutet nicht zwangsläufig Verzicht, 
 sondern die Reflexion des Konsumverhaltens und die 
 Abwägung von Alternativen, zum Beispiel eigener Pkw 
oder Nutzung von CarSharing (QUACK et al. 2017, 
S. 16). Suffizienz und Effizienz sind strategische Elemen-
te des Konsums. Dabei setzt Effizienz in erster Linie beim 
Hersteller eines Produktes an, während Suffizienz auf 
das Konsumverhalten zielt (SRU 2015, Tz. 58). Aller-
dings sollte Suffizienz auch Hersteller und Handel 
 adressieren, um Lösungen mit stärkerem Bezug zur 
Dienstleistung (Nutzen) als zum Produkt (Besitzen) 
anzubieten.

154. Ein deutliches Bekenntnis zu dem Ziel, die gesell-
schaftlichen Stoffströme insgesamt zu verringern, findet 
sich in den verschiedenen politischen Programmen 
(Abb. 3-6) nicht. Jedoch umfasst die Definition der Ab-
fallvermeidung in der Abfallrahmenrichtlinie auch das 
Konsumverhalten. Dieses soll auf den Erwerb von abfall- 
und schadstoffarmen Produkten sowie die Nutzung von 
Mehrwegverpackungen gerichtet sein. Die Begriffe „ab-
fall- und schadstoffarm“ werden jedoch nicht spezifi-
ziert. Ebenso nimmt die Kommission in ihrem Aktions-
plan für die Kreislaufwirtschaft den Konsum (Verbrauch) 
mit in den Blick und sieht ihn klar als Teil der Kreislauf-
wirtschaft. Statt verbindlicher Regelungen wird aber viel-
mehr darauf gesetzt, den Konsumentinnen und Konsu-
menten durch Informationsbereitstellung die Wahl des 
jeweils weniger umweltschädlichen Produktes zu ermög-
lichen. Durch das Instrument des Ökodesigns (Tz. 143; 
Kasten 3-4) soll die Umweltbilanz von Produkten schritt-
weise verbessert werden.

Inwieweit mit der pauschalen Verringerung der Stoff-
ströme insgesamt tatsächlich eine Reduzierung der Um-
weltwirkungen einhergeht und auf welches Maß die Roh-
stoffnutzung verringert werden muss, wird vielfach 
diskutiert (UBA 2015; BRINGEZU 2015; MÜLLER et al. 
2017; van der VOET et al. 2004). Um unterschiedlichen 
Umweltwirkungen der Rohstoffnutzungen sowie der 
Frage, ob bestimmte Rohstoffe zum Beispiel für die Um-
stellung der Energieversorgung auf erneuerbare Rohstof-
fe benötigt werden, Rechnung zu tragen, werden auch 
materialspezifische Reduktionsziele vorgeschlagen (BIO 
Intelligence Service 2012; BRINGEZU 2015). In Kombi-
nation mit der Analyse der damit verbundenen Umwelt-
wirkungen könnten in nationalen Programmen und Stra-
tegien materialspezifische Reduktionsziele festgelegt und 
hierauf aufbauend wiederum spezifische Strategien für 
die Veränderung von Konsumentscheidungen entwickelt 
werden.

155. Fraglich ist, mit welchen Maßnahmen und Instru-
menten eine Änderung des Konsums und damit der Roh-
stoffnachfrage inklusive der verbundenen Umweltwir-
kungen erreicht werden kann. Denn hierfür sind 
kulturelle Barrieren zu überwinden (KIRCHHERR et al. 
2018). Sowohl im Nationalen Programm für nachhalti-
gen Konsum als auch im Abfallvermeidungsprogramm 
und in ProgRess II werden vor allem sogenannte weiche 
Maßnahmen und Instrumente aufgeführt. Hierzu zählen 
unter anderem das Befördern einer gesellschaftlichen 
Diskussion über nachhaltige Lebensstile durch Bürger-
dialoge, die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen 
Gruppen und die Aufnahme von Nachhaltigkeitsinhal-
ten in den Bildungsbereich. Weiterhin sollen Verbrau-
cherinformationen beispielsweise durch entsprechende 
Kennzeichnung (Umwelt- und Soziallabel) verbessert 
werden. Die Nachfrage nach ressourceneffizienten Pro-
dukten soll weiterhin zum Beispiel durch finanzielle För-
derungen für neue Nutzungskonzepte und die Integrati-
on von sozialen und ökologischen Aspekten in der 
Finanzberatung von Verbraucherzentralen gestärkt wer-
den. Ordnungsrechtliche Anforderungen bestehen ledig-
lich für energieverbrauchsrelevante Produkte im Rah-
men der Umsetzung der Durchführungsverordnungen 
unter der Ökodesign-Richtlinie (Tz. 143, Kasten 3-4). 
Der Fokus der Maßnahmen liegt dabei insgesamt aber 
eher auf der Frage des „anders“ Konsumierens im Sinne 
einer anderen Kaufentscheidung, als des „weniger“ Kon-
sumierens. Zwar kann das „anders“ Konsumieren bei ent-
sprechender Langlebigkeit und Reparierbarkeit auch zu 
insgesamt weniger Konsum führen. Um einen tatsächli-
chen Mengeneffekt zu erzielen, sollte aber gleichzeitig 
eine Strategie des insgesamt „weniger“ Konsumierens 
verfolgt werden.

Die Verringerung der Stoff- und Materialumsätze sollte 
dabei aber nicht nur auf Primärrohstoffe fokussieren. 
Auch wenn das Recycling von Produkten und somit das 
Bereitstellen von Sekundärrohstoffen mit geringeren 
Umweltwirkungen als die Primärherstellung verbunden 
ist (Tz. 131), ist das alleinige Etablieren von Recycling-
kreisläufen aufgrund des damit verbundenen ökologi-
schen Aufwandes nicht ausreichend. Diese Zielsetzung 
sollte parallel zur Langlebigkeit und Reparierbarkeit 
 verfolgt werden.

Bisher bestehen aber weder Klarheit über die Notwen-
digkeit, das Konsumverhalten zu ändern, noch gibt es 
hierzu einen gesellschaftlichen Konsens. Suffizienz ist 
kaum ein Thema, weil sinkende Produktion dem Kon-
zept des stetigen Wirtschaftswachstums auf den ersten 
Blick entgegensteht. Dies spiegelt sich beispielsweise im 
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Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie „Stetiges 
und angemessenes Wirtschaftswachstum“ und dem zu-
geordneten Indikator BIP wider. Steigt das BIP, wird dies 
trotz der damit verbundenen negativen Umweltwirkun-
gen positiv angerechnet (SRU 2019, Tz. 383). Immerhin 
strebt die Bundesregierung dieses Ziel unter der Maß-
gabe an, den „absoluten Ressourcen- und Energiever-
brauch entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu 
reduzieren und von der wirtschaftlichen Entwicklung zu 
entkoppeln“ sowie „die Effizienz fortlaufend zu steigern“ 
(Bundesregierung 2017, S. 122).

Zusammenspiel mit anderen 
 Umweltpolitikbereichen
156. Aus Sicht des SRU ist eine enge Verzahnung der 
Ziele und Maßnahmen der Kreislaufwirtschaft mit an-
deren Umweltpolitikbereichen notwendig. Zunächst ge-
hört hierzu eine enge Kopplung der Programme und 
Strategien, die direkt an den einzelnen Lebenszyklus-
phasen von Produkten ansetzen. Auf europäischer Ebene 
betrifft dies den Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft 
(Europäische Kommission 2015c), den Aktionsplan für 
Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch (Europäi-
sche Kommission 2008a) sowie die Thematische Stra-
tegie für die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressour-
cen (Europäische Kommission 2005a). Dabei nimmt der 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft Bezug auf die 
Konsumphase und stellt einen eindeutigen Bezug zur 
Schonung der natürlichen Ressourcen her. Die Program-
me auf  nationaler Ebene (AVP, ProgRess II und Pro-
gramm zum Nachhaltigen Konsum, Tz. 147) überschnei-
den sich thematisch ebenfalls und sprechen teilweise 
auch die gleichen Akteure an, setzen aber unterschied-
liche Schwerpunkte. Es ist anzunehmen, dass sie da-
durch an Schlagkraft verlieren, weil nicht transparent 
ist, warum es verschiedene Programme mit teilweise 
gleichen Themen gibt. So ergab eine Befragung in Bun-
desministerien, deren Arbeit inhaltliche Überschneidun-
gen mit den Themen des Abfallvermeidungsprogramms 
haben, dass das Abfallvermeidungsprogramm und seine 
Inhalte nur bei einzelnen Gesprächspartnern bekannt 
sind (BMU 2019c). Zwar würden Maßnahmen auch mit 
Wirkung auf die Abfallvermeidung umgesetzt, allerdings 
ohne Bezug auf das Abfallvermeidungsprogramm. Mit 
Blick auf den lebenszyklusübergreifenden Ansatz im EU-
Kreislaufwirtschaftspaket stellt sich die Frage, ob diese 
Programme für eine größere Transparenz und Akzep-
tanz bei den Akteuren zusammengelegt und bearbeitet 
werden sollten.

Bereits angelegt im Maßnahmenkatalog des Aktionsplans 
für die Kreislaufwirtschaft ist die notwendige Verknüp-

fung mit der Chemikalien- und Produktpolitik. Hierfür 
hat die Europäische Kommission Anfang 2018 ein Doku-
ment zur Schnittstelle zwischen Abfall-, Chemikalien- 
und Produktpolitik veröffentlicht (Europäische Kom-
mission 2018c) sowie eine öffentliche Konsultation 
durchgeführt (Europäische Kommission 2019f). Hier 
ging es zum Beispiel um die Position der Akteure zur 
Frage der Nachverfolgung von chemischen Verbindun-
gen mit gefährlichen Eigenschaften sowie der Gleichheit 
der Behandlung von Primär- und Sekundärrohstoffen 
beispielsweise unter der Chemikalienverordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 (sog. REACH-Verordnung). Vielfach wird 
diskutiert, für Sekundärrohstoffe höhere Schadstoffge-
halte als für Primärmaterial zuzulassen, um das Recyc-
ling zu fördern. Das ist aus Sicht des SRU kritisch zu be-
werten, weil dadurch dauerhaft Schadstoffe in die 
Stoffkreisläufe und damit in Produkte verschleppt wür-
den.

Darüber hinaus gibt es viele weitere Strategien – sowohl 
im Bereich Umweltschutz als auch im Bereich wirtschaft-
liche Entwicklung. Dies sind zum Beispiel der Klima-
schutzplan, die Hightech-Strategie oder die Bioökono-
miestrategie. Die Frage, welchen Einfluss sie auf die 
Stoffströme haben und ob die Steuerung der Stoffströ-
me dazu beitragen kann, die Ziele dieser Strategien zu 
erreichen, wird in der Regel nicht betrachtet.

Fehlende ökologische Kostenwahrheit
157. Die Durchsetzung des „wahren“ Preises von Pro-
dukten und Gütern würde Produktion und Konsum maß-
geblich beeinflussen. Die hierfür notwendige Internali-
sierung der externen Kosten ist ein lang bekanntes 
Konzept, um Marktunvollkommenheiten auszugleichen, 
die zu Umweltschäden führen (SRU 2019, Tz. 182 f.). 
Denn würden die Preise für Produkte die Kosten der ver-
ursachten Umweltwirkungen sowie die Einhaltung sozi-
aler Standards beinhalten, wären sie in vielen Fällen 
höher als dies derzeit der Fall ist. Dieser höhere Preis 
würde die Rohstoffnutzung verringern und dazu beitra-
gen, dass sich die Aufbereitung von Abfällen zu Sekun-
därrohstoffen stärker als heute wirtschaftlich trägt. Des 
Weiteren hätte dies voraussichtlich zur Folge, dass die 
Produkte aufgrund des höheren Preises langlebiger ge-
staltet bzw. länger genutzt würden. Somit könnte die 
 Internalisierung der externen Kosten das Konsumver-
halten beeinflussen. Ob und wie langfristig ein Konsum-
verhalten erreicht werden kann, das mit (deutlich) 
 weniger Umweltauswirkungen durch verringerten Roh-
stoffkonsum einhergeht, bleibt eine offene Forschungs-
frage (LINZ 2017, S. 69). 
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Auch die Kosten einer hochwertigen Entsorgung sind in 
der Regel nicht im Produktpreis enthalten (Erfassungs-
system, Behandlungsart etc.). Verwertungsverfahren mit 
hohen Umweltstandards sind in der Anschaffung und im 
Betrieb oft teurer und können deshalb nicht mit einfa-
cheren Verwertungsverfahren konkurrieren. Weiterhin 
ist die Herstellung hochwertiger Rezyklate im Vergleich 
zu weniger hochwertigen mit höheren Kosten verbun-
den. Hinzu kommt, dass die kreislauforientierte Abfall-
wirtschaft globalen Märkten unterliegt und teilweise in 
rechtlichen Grauzonen stattfindet (GREGSON et al. 
2015; LAZAREVIC und VALVE 2017). Hier werden selbst 
bestehende Standards teilweise unterlaufen und die Art 
der Behandlung auf den größtmöglichen ökonomischen 
Gewinn ausgerichtet, nicht auf die Erreichung einer best-
möglichen Kreislaufwirtschaft (ebd.). Dies zeigt, dass 
auch globale Bedingungen entscheidend für die Umset-
zung einer Kreislaufwirtschaft sind und Kreislaufwirt-
schaft nicht ohne Beachtung globaler Wirtschaftsver-
flechtungen implementiert werden kann (GRAEDEL 
et  al. 2019). Somit erreichen letztlich auch etablierte 
ökonomische Instrumente der kreislauforientierten Ab-
fallwirtschaft wie Entsorgungsgebühren oder die Her-
stellerverantwortung die Ziele der Kreislaufwirtschaft 
nicht oder nur teilweise. Ihre derzeitige Ausgestaltung 
muss deshalb mit Blick auf die Finanzierung einer hoch-
wertigen Entsorgung geprüft werden.

Priorisierung von 
 Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen
158. In den Strategien und Programmen auf europäi-
scher und nationaler Ebene wird häufig die ökonomische 
Motivation von Kreislaufwirtschaft betont: Sie soll Ar-
beitsplätze schaffen und zur sicheren Rohstoffversor-
gung Europas beitragen (Tz. 142). Abgesehen von der 
Einhaltung von Mindeststandards, zum Beispiel für 
Schadstoffentfrachtung und Recyclingquoten, richten 
sich Abfallwirtschaftsaktivitäten in der Praxis an wirt-
schaftlichen Faktoren aus – nicht an der besten ökologi-
schen Lösung (Tz. 135). Das ökonomische Optimum 
 bezüglich Erfassungsmenge, Recyclingqualität und 
-quantität etc. liegt aber oftmals nicht dort, wo das 
 Optimum aus ökologischer Sicht ist (BUNGE 2015; 
defra  2011). So bleiben Rückgewinnungsraten hinter 
dem zurück, was ökologisch sinnvoll ist. Mit Blick 
 darauf,  dass Kreislaufwirtschaft auch die Vermeidung 
und  Vorbereitung zur Wiederverwendung beinhaltet, ist 
die Frage des ökologischen Optimums sogar noch wei-
ter zu fassen: Maßnahmen des Recyclings sollten auch 
mit Maßnahmen der Vermeidung und Vorbereitung zur 
Wiederverwendung abgeglichen werden.

Aus Sicht des SRU ist es notwendig, aus ökologischer 
Perspektive abzuleiten, welche Stoffströme prioritär ge-
lenkt werden sollten und welche Ansatzpunkte über den 
Lebenszyklus für die Umwelt am vorteilhaftesten sind. 
Dies ist bisher weder im EU-Kreislaufwirtschaftspaket 
(Tz. 142 f.) noch im Rahmen der deutschen Programme 
zum nachhaltigen Konsum, zur Abfallvermeidung und 
zur Ressourceneffizienz (Tz. 147) ausreichend erfolgt. 
Insbesondere im Rahmen des Kreislaufwirtschaftspakets 
sollte entweder durch rechtliche Rahmenbedingungen 
oder durch Internalisierung externer Kosten mittels öko-
nomischer Instrumente eine Ökologisierung angestrebt 
werden. Wird eine solche Priorisierung vorgenommen, 
ist es außerdem wichtig, nicht nur den Status quo der 
Rahmenbedingungen auf Basis teilweise älterer Daten zu 
berücksichtigen, da dies zu falschen, nicht zukunftsge-
richteten Entscheidungen führen kann (LAZAREVIC 
et al. 2012). Entscheidungen für zukünftige Entwicklun-
gen sollten stattdessen auf Annahmen zur Zukunft be-
ruhen. Dies würde zum Beispiel bedeuten, die Auswir-
kungen eines veränderten Strommix aufgrund der 
Dekarbonisierung der Energieversorgung im Rahmen des 
Klimaschutzes zu berücksichtigen (Tz. 182). Bewer-
tungssysteme müssen weiterhin beachten, dass es nicht 
zu ökologisch schlechteren Substitutionen von Rohstof-
fen, Materialien oder Produkten kommt. Als positives 
Beispiel ist das Projekt RESCUE – Wege in eine ressour-
censchonende Treibhausgasneutralität des Umweltbun-
desamtes zu nennen. Hier wurden verschiedene Szena-
rien modelliert, wie das Ziel der Treibhausgasneutralität 
in Deutschland im Jahr 2050 erreicht werden kann und 
welchen Einfluss die Kombination verschiedener Maß-
nahmen auf die insgesamt ausgestoßenen Treibhausgas-
emissionen sowie die Rohstoffnutzung haben (UBA 
2019i). Dabei kommt das GreenSupreme-Szenario den 
internationalen Verpflichtungen zum Klimaschutz (1,5°-
Ziel) am nächsten. Für die Rohstoffnutzung (gemessen 
als RMC, Tz. 128, Kasten 3-1) zeigen die Ergebnisse, dass 
es in allen Szenarien zu einem deutlichen Rückgang 
kommt, weil keine fossilen Energieträger mehr genutzt 
werden. Eine weitere Reduktion der Rohstoffnutzung 
kann zum Beispiel durch verstärkten Einsatz von Sekun-
därrohstoffen, Materialsubstitutionen und Lebensstil-
änderungen (z. B. kleinere Pro-Kopf-Wohnfläche, Er-
nährung) erreicht werden. So trägt eine kleinere 
Pro-Kopf-Wohnfläche zu einem geringeren Bedarf an 
nicht-metallischen Mineralien bei. Ein geringerer Fleisch-
konsum führt in Verbindung mit einem reduzierten Tier-
bestand zu einem Rückgang der benötigten Biomasse. 
Die Annahme eines zunehmenden Holzbaus dagegen er-
höht die notwendige Menge an Biomasse. Die Inan-
spruchnahme von Metallerzen nimmt zunächst aufgrund 
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des notwendigen Mehrbedarfes für den Umbau der Ener-
gieversorgung kaum ab. Ab 2040 kann aber auch hier eine 
Abnahme erwartet werden. Die größte Reduzierung der 
Rohstoffnutzung – und zwar um 70 % im Jahr 2015 be-
zogen auf das Jahr 2010 – ergibt sich im sogenannten 
GreenSupreme-Szenario. Dieses Szenario geht von Än-
derungen in allen betrachteten Maßnahmenbereichen 
aus und erfordert damit im Vergleich der Szenarien die 
größten Veränderungen.

Produktpolitik für Kreislaufwirtschafts-
fähigkeit existiert nur in Ansätzen
159. Die Erarbeitung von Methoden und ersten Durch-
führungsverordnungen mit Bezug zu Aspekten wie Le-
bensdauer, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit etc. 
unter dem Dach der Ökodesign-Richtlinie (Tz. 143, 
Kasten 3-4) ist ein erster wichtiger Schritt, um ent-
sprechende Anforderungen für spezifische Produkte 
stellen zu können. Bisherige Anforderungen zum Bei-
spiel im Elektro- und Elektronikgerätegesetz bleiben 
nur sehr allgemein und sind in der Praxis nicht voll-
ziehbar. Danach haben Hersteller ihre Elektro- und 
Elektronikgeräte möglichst so zu gestalten, dass ins-
besondere die Wiederverwendung, die Demontage und 
die Verwertung von Altgeräten, ihren Bauteilen und 
Werkstoffen berücksichtigt und erleichtert werden 
(§ 4 Abs. 1 S. 1 ElektroG). Was genau dies für das De-
sign von Elektro- und Elektronikgeräten bedeutet, wird 
nicht spezifiziert. Auch stellt ein Verstoß gegen diese 
Anforderung keine Ordnungswidrigkeit im Sinne des 
Elektro- und Elektronikgerätegesetzes dar (§ 45 Abs. 
1 ElektroG). Konkrete Regelungen gibt es hingegen 
für die Beschränkung bestimmter Schwermetalle, 
Weichmacher und Flammschutzmittel. Dies ist für 
Elektro- und Elektronikgeräte in der Elektro- und 
 Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung geregelt (§ 3 Abs. 
1 ElektroStoffV). Der Vollzug obliegt den Bundes-
ländern, ein Verstoß gegen die Stoffbeschränkungen 
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar (§ 14 Abs. 1 Elek-
troStoffV). Analoge Regelungen zu Stoffbeschränkun-
gen existieren auch für Fahrzeuge, Batterien und Ver-
packungen. Weitere Stoffregulierungen bestehen 
 insbesondere durch die POP- und die REACH-Ver-
ordnung.

Über diese Anforderungen hinaus gibt es keine Regelun-
gen, die entweder weitergehend bzw. konkreter sind oder 
die sich allgemein auf alle Produkte beziehen. Da die Pro-
duktgestaltung aber Auswirkungen auf die Rohstoffnach-
frage und alle abfallseitigen Maßnahmen hat, sollten Re-
gelungen hierzu dringend konkretisiert und auf weitere 
Produkte erweitert werden.

3.4.3 Ziele für Abfallvermeidung 
fehlen

160. Obwohl der Vorrang der Abfallvermeidung im deut-
schen Abfallrecht seit 1986 verankert ist, findet sie kaum 
statt (Tz. 136). Weder im Kreislaufwirtschaftsgesetz 
noch im Abfallvermeidungsprogramm legt die Bundes-
regierung entsprechende konkrete Ziele fest (Kasten 8-8). 
Von der Möglichkeit, in ihren Abfallvermeidungspro-
grammen keine Vermeidungsziele aufzunehmen (Art. 29 
Abfallrahmenrichtlinie), haben neben Deutschland auch 
andere Mitgliedstaaten Gebrauch gemacht (EEA 2015). 
Es gibt jedoch auch Ausnahmen (ebd.). So will beispiels-
weise Frankreich eine Reduktion der pro Kopf produzier-
ten Menge an Siedlungsabfällen bis 2020 um 10 % bezo-
gen auf 2010 erreichen. Bulgarien möchte bis 2020 unter 
das Niveau von 2011 gelangen. Weitere Länder und Re-
gionen, die Ziele festgelegt haben, sind Portugal, Eng-
land, Italien, Estland, Finnland, Flandern und Wales. Je-
doch sind die Ziele unterschiedlich ambitioniert. Sie 
streben auch nicht alle eine absolute Reduktion an – teil-
weise beziehen sie sich auf eine relative Entkopplung von 
der Wirtschaftsleistung (z. B. Estland). Aus Sicht des 
SRU ist dies nicht ausreichend. Es bedarf dringend einer 
Reduzierung der gesellschaftlichen Stoffströme (Tz. 128). 
Dafür müssen Indikatoren entwickelt und klare absolu-
te Ziele formuliert werden.

3.4.4 Recycling ist zu wenig 
 ökologisch ausgerichtet

161. In Abschnitt 3.4.2 (Tz. 158) wurde bereits aufge-
zeigt, dass das ökologische und das ökonomische Opti-
mum bezüglich Abfallerfassung und Recyclingrate und 
-qualität oftmals weit auseinander liegen. Grund hierfür 
ist, dass nur wenig spezifizierte Anforderungen an das 
Recycling existieren. Im Folgenden werden Aspekte, die 
die ökologische Qualität des Recyclings bestimmen, 
 detaillierter betrachtet.

Hochwertigkeit des Recyclings
162. Für das Recycling bestehen in der Regel nur sehr 
allgemeine Anforderungen in Form von quantitativen 
 Recyclingquoten. Dabei werden – außer bei Verpackun-
gen – keine materialspezifischen Anforderungen oder 
Qualitätsaspekte berücksichtigt.
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In der Praxis bestimmt sich der Grad der Rückgewinnung 
der einzelnen enthaltenen Stoffe und Materialien aus der 
zu erfüllenden Recyclingquote, der technischen Mach-
barkeit sowie den Kosten und den erzielbaren Erlösen. 
Dies führt dazu, dass nicht alle Materialien optimal aus 
ökologischer Sicht recycelt werden. Dabei bestehen auf-
grund der Komplexität der Produkte und thermodyna-
mischer Gesetzmäßigkeiten Grenzen für das Recycling 
und es kommt immer zu irreversiblen Verlusten (CIAC-
CI et al. 2015; UNEP 2013; 2011). Die Gestaltung der 
Produkte sowie die Art der Behandlung und des Recyc-
lings sind deshalb entscheidend für die Quantität und 
Qualität der Rückgewinnung. Maßnahmen und Instru-
mente sollten dahin wirken, die Summe der Umweltbe-
lastungen zu minimieren und nicht die Gesamtmasse des 
Recyclings zu maximieren (GEYER et al. 2016). Erschwe-
rend kommen kurze Zyklen bezüglich Änderungen im 
Design und in der Zusammensetzung von Produkten 
hinzu. Die Entsorgungswirtschaft muss sich somit immer 
wieder auf neuartige Abfälle einstellen, deren stoffliche 
Zusammensetzung ihr nicht bekannt ist.

163. Für die Frage, wie häufig ein Stoff oder Material im 
Kreislauf geführt werden kann, ist die Hochwertigkeit 
des Recyclings entscheidend. Denn es gelten Ausgangs-
fraktionen aus dem Recycling verschiedener Qualität als 
„recycelt“ – unabhängig davon, wofür sie als Sekundär-
rohstoffe eingesetzt werden (d. h. welche Primärrohstof-
fe sie ersetzen) und ob sie selbst wieder recyclingfähig 
sind. So findet beispielsweise bei Kunststoffprodukten 
häufig ein Recycling zu einem Mischkunststoff statt 
(Consultic 2015, S. 23; Conversio 2018a, S. 68) und das 
daraus hergestellte Produkt wird an seinem Lebensende 
nicht erneut recycelt, sondern energetisch verwertet. Bei 
legierten Metallen wird von sogenanntem nicht funkti-
onellem Recycling gesprochen. Werden speziell legierte 
Metalle nicht separat recycelt, sodass sie wieder für die 
speziellen Zwecke dieser Legierungsart eingesetzt wer-
den können, sondern in einem Produkt, das diese Legie-
rungsart gar nicht benötigt, ist kein sogenanntes funkti-
onelles Recycling für die Legierungsmetalle erfolgt 
(UNEP 2011; NAKAMURA et al. 2012; LØVIK et al. 2014; 
MODARESI et al. 2014). Diese Anreicherung von Legie-
rungselementen und Störmetallen kann sogar so weit 
gehen, dass langfristig kein Bedarf bestehen wird, alle 
Schrotte zu recyceln, da zur Erreichung der notwendi-
gen Produktqualität Verunreinigungen in Sekundärroh-
stoffen mit sauberem Primärmaterial verdünnt werden 
müssen (NAKAMURA et al. 2012; LØVIK et al. 2014; 
REUTER et al. 2013). Für bestimmte Anwendungen muss 
sogar vollständig Primärmaterial verwendet werden. So 
kann es – bei steigenden Recyclingraten – zu einem 

Schrottüberschuss („scrap surplus“) kommen (NAKA-
MURA et al. 2012; LØVIK et al. 2014). Ein weiteres Bei-
spiel ist die Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen. 
Hier wird zwar eine hohe Recyclingquote erreicht, aber 
der Einsatz von Bau- und Abbruchabfällen aus dem Hoch-
bau erfolgt in der Regel nicht wieder im Hochbau, son-
dern im Tiefbau. Somit handelt es sich nicht um eine 
hochwertige Verwertung (KNBau 2018; UBA 2019c). Die 
im Vergleich zum Ausgangsstoff bzw. -material minder-
wertigeren Qualitäten gehen dann in Einsatzbereiche mit 
geringeren Anforderungen an die Stoff- bzw. Material-
qualität und es entsteht zukünftig gegebenenfalls ein 
Überschuss dieser Sekundärrohstoffe.

Obwohl der Begriff der hochwertigen Verwertung bereits 
seit 1996 in der nationalen Abfallgesetzgebung besteht 
und im Kreislaufwirtschaftsgesetz seit 2012 eine Verord-
nungsermächtigung verankert ist (Tz. 134), wurden bis-
her keine Verordnungen erlassen, die spezifische Anfor-
derungen an die Hochwertigkeit der Verwertung bzw. 
des Recyclings für ausgewählte Abfälle festlegt. Auch in 
ProgRess II sowie im Aktionsplan für die Kreislaufwirt-
schaft finden sich keine Ansätze, die sich mit der Hoch-
wertigkeit des Recyclings und damit der langfristigen 
Perspektive der Kreislaufführung eines Stoffes oder Ma-
terials auseinandersetzen. Die Definition von „hochwer-
tigem Recycling“ wird zum Beispiel auch vonseiten der 
Metallindustrie eingefordert (Eurometaux 2016).

Rolle der Schadstoffausschleusung
164. Eng verknüpft mit der Schnittstelle zwischen Ab-
fall-, Chemikalien- und Produktpolitik ist die Frage, wel-
che Schadstoffe in derzeit genutzten Produkten und In-
frastrukturen in welchen Mengen enthalten sind und 
wann diese als Abfall anfallen. Ohne dieses Wissen ist es 
kaum möglich, diese gezielt zu erfassen und dauerhaft 
aus dem Materialkreislauf zu ziehen und in letzten Sen-
ken unterzubringen bzw. zu zerstören (SRU 2005). 

Sowohl im Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft als 
auch auf nationaler Ebene in ProgRess II wird das Thema 
Schadstoffe insoweit betrachtet, als dass eine Schadstoff-
entfrachtung für die Kreislaufführung von Rohstoffen als 
notwendig erachtet wird und nur dadurch auch eine 
 Akzeptanz für Sekundärrohstoffe geschaffen werden 
kann. Zusätzlich stellt der Aktionsplan für die Kreislauf-
wirtschaft die Notwendigkeit der besseren Verknüpfung 
mit dem Chemikalien- und Produktrecht klar. Einige 
 abfallwirtschaftliche Regelungen enthalten bereits An-
forderungen zur Separierung von Schadstoffen, die zum 
Beispiel in Bauteilen enthalten sind. Jedoch wird der 
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 Zielkonflikt zwischen der Schadstoffausschleusung und 
der Erhöhung der recycelten Mengen nicht ausreichend 
adressiert und mit klaren Zielen unterlegt. Auch die 
Frage, wann welche Schadstoffe zur Entsorgung anfallen 
bzw. ob und wie die Schadstofferfassung gezielt gesteu-
ert werden sollte, welchen Einfluss dies auf die erreich-
baren Recyclingquoten hat und ob ausreichend finale 
Senken für die sichere Beseitigung zur Verfügung stehen, 
wird nicht diskutiert. Aus Sicht des SRU ist es notwen-
dig, im Rahmen der Entwicklung von Kreislaufwirt-
schaftsstrategien Aspekte zur Schadstoffausschleusung 
stärker zu beachten.

3.4.5 Kreislaufwirtschaftsmaß-
nahmen finanziell verankern

165. Eine der Grundfragen in der Kreislaufwirtschaft 
ist, wie das Ziel einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 
neben Ver- und Geboten auch durch finanzielle Len-
kungsmaßnahmen erreicht werden kann. Eine Studie 
im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt der Schweiz 
bewertete, welche Lenkungswirkung unterschiedliche 
Abgaben zugunsten einer Kreislaufwirtschaft bezüglich 
Vermeidung, Recycling und Verwertung entfalten kön-
nen (Ecoplan AG und TBF + Partner AG 2015). Eine 
der Kernaussagen ist, dass Abfallgebühren keine Abfall-
vermeidungswirkungen zugeschrieben werden können, 
sie aber eine Lenkungswirkung hin zu Recycling und 
Verwertung haben. Lenkungsabgaben zugunsten einer 
Kreislaufwirtschaft bzw. der Abfallvermeidung seien 
vielmehr am Anfang des Materialstroms (Inputabga-
ben) – also direkt bei der Rohstoffgewinnung oder beim 
Import von Rohstoffen oder Produkten – am effizien-
testen und wirkungsvollsten.  Abbildung 3-8 gibt einen 
Überblick über verschiedene Abgaben entlang des Le-
bensweges von Produkten.

166. Auch bei der Finanzierungskomponente ist die Len-
kungswirkung in ökologische Recycling- und Verwer-
tungsmaßnahmen von hoher Relevanz. Nicht alle ökolo-
gisch sinnvollen Maßnahmen der Kreislaufwirtschaft 
tragen sich unter den aktuellen Marktbedingungen öko-
nomisch (Tz. 135 und 158). Die thematische Strategie 
für Abfallvermeidung und Recycling der Europäischen 
Kommission sieht vor, dass bei möglichem, aber unter-
bleibendem ökologisch sinnvollem Recycling, Maßnah-
men ergriffen werden sollen, um dieses zu realisieren. 
Dies kann zum Beispiel durch die Einführung wirtschaft-
licher Anreize und Herstellerverantwortungssysteme re-
alisiert werden (Europäische Kommission 2005b). Auch 

im Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft sowie der no-
vellierten Abfallrahmenrichtlinie werden die Mitglied-
staaten aufgefordert, verstärkt ökonomische und ande-
re Instrumente zu nutzen, die die Anwendung der 
Abfallhierarchie unterstützen (Tz. 145).

Die im Anhang IVa der novellierten Abfallrahmenricht-
linie aufgeführten Instrumente und Maßnahmen (Tz. 145) 
sind breit gefächert – bleiben aber unkonkret. Das gibt 
den Mitgliedstaaten einerseits Flexibilität in der Gestal-
tung ihres Kreislaufwirtschaftssystems, andererseits 
kann es dazu führen, dass sie diese Instrumente aufgrund 
fehlender verbindlicher Anforderungen nicht nutzen. 
Der Referentenentwurf des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
übernimmt die Liste lediglich Eins-zu-eins, anstatt diese 
Instrumente und Maßnahmen konkret auszugestalten 
(Tz. 148; Kasten 8-12). Viele der im Anhang IVa aufge-
führten Maßnahmen und Instrumente konnten auch bis-
her schon genutzt werden. Jedoch wurden sie kaum um-
gesetzt. Die Maßnahmen und Instrumente sollten aber 
nicht nur einzeln in ihrer Wirkung betrachtet werden, 
sondern in welcher Kombination sie für unterschied-
liche Stoffströme und Produkte die beste Lenkungswir-
kung entfalten würden.

167. Mit Bezug auf bereits bestehende Systeme der 
 erweiterten Herstellerverantwortung seien hier die 
 Entsorgung von Altfahrzeugen und Elektroaltgeräten 
beispielhaft genannt. Im Fall von Altfahrzeugen gibt es 
zwar eine Herstellerverantwortung, aber in der Reali-
tät wird die Verwertung über die Erlöse für die erzeug-
ten Fraktionen finanziert, nicht durch die Hersteller. 
Mit einer Finanzierung könnten aber beispielsweise ma-
nuelle Demontagen von verschiedenen Werkstoffen und 
Bauteilen erfolgen, die eine deutlich bessere Kreislauf-
führung zum Beispiel für Aluminium, Glas, Kunststof-
fe sowie edel- und sondermetallhaltige Teile erlauben 
würden (SANDER et al. 2017). Im Falle von Elektroalt-
geräten erfolgt die Vergabe von Verwertungsaufträgen 
durch die Hersteller auf Basis von privatwirtschaftli-
chen Verträgen. Die Kosten bzw. Erlöse sind hier ein 
treibender Faktor für die Auftragsvergabe. Auch die Prü-
fung zur Wiederverwendung findet bei den beauftrag-
ten Verwertungsunternehmen unter anderem aus Kos-
tengründen kaum statt. Hierfür ist eine deutlich 
schonendere Sammlung und der Zugriff auf Altgeräte 
durch Akteure aus dem Reparaturbereich notwendig 
(SANDER et al. 2019). Diese Aktivitäten sind ökono-
misch aber nicht konkurrenzfähig zum etablierten Sys-
tem der nicht zerstörungsfreien Sammlung und dem 
Schreddern von Altgeräten mit anschließender maschi-
neller Sortierung.
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Mit der expliziten Aufnahme der öffentlichen Beschaf-
fung in die Liste der Instrumente und Maßnahmen des 
Anhangs IVa wird die Rolle und Marktstellung von staat-
lichen Institutionen verdeutlicht. Aber auch hier bleiben 
die Anforderungen unkonkret und es wird vor allem auf 
den Einsatz von Produkten aus Recyclingmaterial abge-
stellt. Nicht angesprochen wird, dass staatliche Institu-
tionen gerade auch bei der Verringerung des Verbrauchs 
eine Vorreiterrolle einnehmen könnten.

3.4.6 Zwischenfazit: Herausforde-
rungen für Deutschland

168. Der SRU versteht die Kreislaufwirtschaft als eine 
auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtete Steuerung 
der gesellschaftlichen Stoffströme (SRU 2019, Tz. 126 f., 
272 ff. und 362). Dafür ist es notwendig, stärker als 
 bisher die beiden obersten Stufen der Abfallhierarchie 

 ɦ Abbildung 3-8 

Lenkungswirkung von Abgaben für eine Kreislaufwirtschaft

Quelle: Ecoplan AG und TBF + Partner AG 2015, S. 40, angepasst
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umzusetzen sowie Konsumaspekte in die Kreislaufwirt-
schaft zu integrieren. Dafür sollten der klassischen Ab-
fallhierarchie zwei Stufen vorausgestellt werden, die 
klar die Produktphase adressieren. Dies ist zum einen 
die absolute Verringerung der Stoffströme und zum an-
deren die verbindliche kreislaufwirtschaftsfähige Ge-
staltung von Produkten, die nicht nur Recyclingfähig-
keit, sondern vor allem auch Aspekte wie Langlebigkeit 
und Schadstofffreiheit beinhaltet. Mit dem Kreislauf-
wirtschaftspaket hat die EU eine Strategie verabschie-
det, die über die bisherigen Ansätze der kreislauforien-
tierten Abfallwirtschaft hinausgeht. So nimmt sie den 
gesamten Lebenszyklus von Produkten in den Blick und 
definiert Schwerpunkte für zu betrachtende Stoff- und 
Materialströme.

Bezüglich konkreter Ziele in den verschiedenen gesetz-
lichen Regelungen und Programmen sowohl auf EU- als 
auch auf deutscher Ebene ist festzustellen, dass lediglich 
die drei letzten Stufen der Abfallhierarchie (Recycling, 
sonstige Verwertung, Beseitigung) mit konkreten Zielen 
spezifiziert werden, während dies für die ersten beiden 
Stufen (Vermeidung und Vorbereitung zur Wiederver-
wendung) nicht bzw. kaum der Fall ist. 

Insofern hat sich in Deutschland eine kreislauforientier-
te Abfallwirtschaft etabliert, die hauptsächlich die abso-
lut notwendigen Maßnahmen für den sicheren Umgang 
mit Abfällen festlegt sowie einen Recyclingsektor ge-
schaffen hat, der sich vorrangig an den vorherrschenden 
ökonomischen Rahmenbedingungen ausrichtet.

Für den Schritt aus der Rhetorik in die Praxis und somit 
von der kreislauforientierten Abfallwirtschaft hin zu 
einer Kreislaufwirtschaft bedarf es der richtigen Instru-
mente – auch in ihrer Kombination (WILTS 2017). Pro-
blemanalyse, Maßnahmenentwicklung und Instrumen-
tenwahl sind komplex, weil es sich um eine Vielzahl von 
Produkten und Akteuren handelt, Wohlstand mit dem 
Besitz von materiellen Gütern einhergeht und sowohl 
Produktion als auch Abfallwirtschaft global stattfinden. 
Insbesondere die Anwendung ökonomischer Instrumen-
te sollte geprüft werden (siehe z. B. YRJÖ-KOSKINEN 
et al. 2018 für Finnland). Dennoch ist es aus Sicht des 
SRU erforderlich, die Zielstellungen deutlicher als bis-
her aus der ökologischen Notwendigkeit heraus abzulei-
ten und vor allem auch Kohärenz mit anderen Politikbe-
reichen und den dort formulierten Strategien und 
Programmen herzustellen.

3.5 Herausforderungen auf 
dem Weg in die 
 Kreislaufwirtschaft: 
 Fallbeispiel Kunststoffe

169. Herausforderungen und Hemmnisse für eine hoch-
wertige Kreislaufführung von Materialien sind pro-
duktspezifisch, daher soll in diesem Kapitel konkret an 
zwei Produktströmen gezeigt werden, wie die Umset-
zung der Programmatik in der Realität scheitern kann.

3.5.1 Kunststoffe – 
ein Umweltproblem?

170. Kunststoffe sind Teil einer auf fossile Rohstoffe aus-
gelegten Industriestruktur. Der Umgang mit ihnen in 
einer schnelllebigen Konsumgesellschaft verursacht welt-
weit Probleme durch eine ubiquitäre Verteilung in der 
Umwelt. Gleichzeitig bieten sie aber auch einen hohen 
Nutzen, zum Beispiel als Dämm- oder Leichtbaumateri-
al mit dem Ziel der Energieeinsparung.

Zunehmender Kunststoffeinsatz
171. Aufgrund ihrer vielfältigen Eigenschaften haben 
Kunststoffe in den letzten 150 Jahren wie kaum ein an-
deres Material an Bedeutung gewonnen. Die Erzeugung 
und die Verwendung stiegen weltweit von 2 Mio. t im 
Jahr 1950 auf 381 Mio. t im Jahr 2015 (GEYER et al. 
2017). Kunststoffe ersetzen dabei zunehmend andere 
Werkstoffe wie Papier, Holz, Glas oder Metall. Gründe 
dafür sind sowohl Produktaspekte, wie Gewichtsreduk-
tion, Lebensdauer oder Funktionalität, als auch Mode-
trends, Werbewirksamkeit und vor allem die vergleichs-
weise geringen Herstellungskosten (BPF 2014). Im 
Jahr  2017 wurden 4 bis 6  % des in Europa verwende-
ten  Erdöls für die Kunststofferzeugung eingesetzt 
(Plastics Europe 2018a, S. 8).

172. Die Mengenströme von festen Kunststoffen inner-
halb Deutschlands werden regelmäßig dokumentiert 
(Conversio 2018b; Consultic 2016). So wurden 2017 
 insgesamt 14,4 Mio. t Kunststoffe in Form von Verpa-
ckungen, Bauprodukten, in Fahrzeugen, Elektrogeräten, 
Haushaltsgegenständen und Möbeln, in der landwirt-
schaftlichen Verwendung, der Medizin sowie vielfältig 
unter der Kategorie „Sonstiges“ verarbeitet (Abb. 3-9). 
Kunststoffe werden auch in flüssiger Form in Lacken, 
Klebern oder Fasern verwendet. Deren Wirkungen, 
 Eintragswege in die und Austragswege aus der Umwelt 
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unterscheiden sich allerdings deutlich von den Lebens-
wegen fester Objekte aus Kunststoff und werden in die-
sem Kapitel nicht weiter betrachtet. 

Der Verbrauch an Kunststoffen stieg kontinuierlich an 
(Abb. 3-10). Unter Berücksichtigung von Importen und 
Exporten wurden 2017 in Deutschland 11,8 Mio. t. Kunst-
stoffe genutzt. In einzelnen Produktbereichen ist der An-
stieg besonders signifikant, wie beispielsweise bei den 
Verpackungen, wo sich der Kunststoffeinsatz von 1991 
bis 2017 fast verdoppelt hat (SCHÜLER 2018, S. 48).

173. Abbildung 3-10 zeigt, dass im Verhältnis zu 11,8 
Mio. t in Verkehr gebrachter Kunststoffe nur 6,2 Mio. t 
als Abfall erfasst und behandelt wurden. Diese Mengen-
differenz hat verschiedene Gründe: So beträgt die Nut-
zungsdauer von Kunststoffprodukten zwischen Minuten 
für Produkte wie Einweggeschirr, bis hin zu Jahrzehnten 
für Möbel oder Baustoffe. Entsprechend sind die Zeit-
räume zwischen Produktion und Anfall als Abfall unter-
schiedlich lang. Teilweise – wie bei Fahrzeugen der Fall 
– werden die Produkte nach einer Nutzung in Deutsch-
land anderswo weiter genutzt und fallen entsprechend 
gar nicht im Inland als Abfall an (Conversio 2018b, S. 9).

Erfassung, Verwertung und Entsorgung von 
Kunststoffen
174. 2017 wurden 6,2 Mio. t Kunststoffe als Abfall er-
fasst, davon 1 Mio. t als Produktionsabfälle und 5,2 Mio. t 
nach der Nutzung als Post-Consumer-Abfälle (Abb. 3-11; 
Conversio 2018b, S. 11). Die Erfassung schließt sowohl 
die getrennte Sammlung durch die dualen Systeme ein 
als auch Kunststoffanteile, die mit dem Restabfall erfasst 
wurden, ebenso wie Sperrmüll oder Gewerbeabfall 
 (STEGER et al. 2019, S. 79). Mit zunehmendem Kon-
sum von Kunststoffprodukten und der Ausweitung der 
getrennten Sammlung von Verpackungsabfällen nehmen 
die separat erfassten Mengen zu (Abb. 3-10): Diese stie-
gen von 57 kg pro Kopf in 2007 auf 74 kg pro Kopf in 2017 
an (s. UBA 2018a). 

Über 99 % der Kunststoffabfälle gelten nach Definition 
der Abfallrahmenrichtlinie als verwertet, mehr als die 
Hälfte davon energetisch. Dies umfasst auch Mengen, 
die in Abfallverbrennungsanlagen verbrannt werden, wel-
che Mindestanforderungen an die Energieeffizienz gemäß 
Abfallrahmenrichtlinie erfüllen. Diesen Status haben 
nach aktuellen Schätzungen fast 100 % der Müllverbren-
nungsanlagen (MVA) (SCHÜLER 2018, S. 108). 46,2 % 

 ɦ Abbildung 3-9 

Anteile der Branchen an der Kunststoffverarbeitung im Jahr 2017

Quelle: Conversio 2018b, S. 15
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der Gesamtkunststoffmenge wurde 2017 werkstofflich 
verwerten.

Hochwertigkeit der Verwertung
175. Für die Bewertung der Kreislaufführung ist ent-
scheidend, welche Mengen und Qualitäten an Rezykla-
ten in den Kreislauf neu eingespeist und welche Rohstof-
fe dadurch ersetzt werden. Im Rahmen der stofflichen 
Verwertung wurden innerhalb Deutschlands 2017 aus 
2,2 Mio. t Input etwa 1,9 Mio. t Rezyklat (davon 0,8 Mio. t 
aus Post-Consumer-Abfällen) erzeugt (Abb. 3-11). Die-
ses umfasst sowohl Regranulate definierter Qualität als 
auch Mischkunststoffe, die einen Störstoffgehalt bis 10 % 
erlauben und für Produkte wie Parkbänke, Straßenbau-
produkte (z. B. Bakenfüße und Aufstellvorrichtungen, 
Pfosten, Leitkegel, Leitzylinder und Absperrungen) ein-
gesetzt werden (Consultic 2015, S. 23; Conversio 2018a, 
S. 68). Mit diesen Anwendungen werden oft nicht Kunst-
stoffe per se, sondern auch andere Materialien, wie Holz, 

Beton oder andere mineralische Produkte substituiert. 
Generell sind der werkstofflichen Verwertung Grenzen 
durch das Produktdesign gesetzt, zum Beispiel durch den 
Einsatz von Verbundkunststoffen mit verschiedenen 
nicht mechanisch trennbaren funktionalen Schichten, 
aber auch durch die Vielzahl von Farb- und Additivzuga-
ben (RAGAERT et al. 2017).

Kunststoffe in der Umwelt
176. Gelangen Kunststoffe in die Umwelt statt in eine ge-
ordnete Entsorgung, werden sie nur sehr langsam  abgebaut 
und können dort Schäden verursachen (UBA 2019e; 
BERTLING et al. 2018; BREITBARTH und URBAN 2014). 
Ein Eintrag geschieht durch bewusst eingesetztes Mikro-
plastik (z. B. in Kosmetik und Putzmitteln) oder passiv, 
beispielsweise durch Abrieb von Reifen oder Textilien oder 
durch Fahrlässigkeit (Littering z. B. von Verpackungen 
oder Zigarettenfiltern, Verwehungen,  Fischernetzen auf 
See). Aus großstückigen Kunststoffteilen (Makroplastik) 

 ɦ Abbildung 3-10 

Kunststoffeinsatz und -verwertung in Deutschland (2007 bis 2017)

SRU 2020; Datenquelle: UBA 2018a; Conversio 2018b; Consultic 2016; 2014; 2012; 2010; 2008
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entstehen durch Alterungs-, Witterungs- und weitere phy-
sikalische Einflüsse immer kleinere Teilchen, die sich über 
Wasser und Luft verbreiten (Meso- und Mikroplastik). 
Mikro-, Meso- und Makroplastik sind deshalb nahezu welt-
weit in Flüssen, Meeren und terrestrischen Ökosystemen 
zu finden. Dies hat direkte Folgen für Lebewesen, die 
sich verheddern, verletzen oder durch mit Plastikteilchen 
gefüllte Mägen verhungern können (HANN et al. 2018; 
WERNER 2019). Zu den möglichen Folgen durch die Frei-
setzung von chemisch bzw. hormonell wirksamen Addi-
tiven (ZIMMERMANN et al. 2019) sowie Wirkungen in-
nerhalb der Ökosysteme und auf den Menschen sind viele 
Fragen offen (SCHWABL et al. 2019; WHO 2019; BfR 
2018; EFSA 2016).

In Deutschland ist der direkte Eintrag von Makroplas-
tik in die Umwelt vergleichsweise niedrig, weil die Er-
fassung von Kunststoffabfällen in den etablierten Ent-
sorgungssystemen weitgehend gelingt. So wurden 2017 
circa 63 kg Kunststoffabfall pro Kopf aus dem Post-
Consumer-Bereich erfasst, während die Einträge durch 
Littering nach einer ersten Schätzung derzeit bei etwa 

1,4 kg pro Kopf jährlich liegen. Diese werden durch 
Park- und Straßenreinigung auf eine Restmenge von 
circa 0,4 kg pro Kopf reduziert, die in der Umwelt ver-
bleiben. Weitere Verringerungen lassen sich durch ge-
zielte Maßnahmen erreichen (BERTLING et al. 2018, 
S. 15). Gerade im  Bereich der Außer-Haus-Verpflegung 
bestehen bereits konkrete Lösungen, zum Beispiel 
durch Mehrwegsysteme für To-Go-Becher (KAUERTZ 
et al. 2019). Schwieriger zu reduzieren sind die diffu-
sen Einträge an Mikroplastik, wie zum Beispiel durch 
Reifenabrieb, der knapp ein Drittel des pro Kopf emit-
tierten Mikroplastiks (Gesamtmenge ca. 4 kg pro 
Kopf  und Jahr) ausmacht (BERTLING et al. 2018, 
S. 10 und 15).

Kunststoffe und Klimaschutz
177. Kunststoffe wurden 2017 noch zu mehr als 99 % 
aus erdölstämmigen Vorprodukten erzeugt (s. IfBB 2018, 
S. 42; PlasticsEurope 2018b, S. 18). Schon die Herstel-
lung von Kunststoffen verursacht Umweltbelastungen. 
Gewinnung, Raffination, Transport und Verarbeitung von 
Erdöl haben Folgen wie zum Beispiel die Zerstörung von 

 ɦ Abbildung 3-11 

Aufbereitung von Kunststoffabfällen zum Wiedereinsatz (2017)

EBS = Ersatzbrennstoffe

Quelle: Conversio 2018b, S. 10
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Lebensräumen oder Emissionen in Wasser, Boden und 
Luft. Zudem erfordert jeder Verfahrensschritt Energie 
(CIEL 2019). 

Die Emissionen aus der Produktion schwanken zwischen 
1,6 und 4,0 t CO2eq pro Tonne Kunststoff (PlasticsEuro-
pe 2019) mit einem Durchschnitt von 2,7 t CO2eq pro 
Tonne Kunststoff (Material Economics Sverige AB 2018, 
S. 166). Diese Menge variiert je nach Polymerart und 
Herstellungsverfahren.

Der Beitrag, der bei der Verbrennung von Kunststoffen 
mit und ohne energetische Verwertung entsteht, wird 
durch die Verbrennung des chemisch gebundenen Koh-
lenstoffes bestimmt. Je nach Polymerart und deren 
Kohlenstoffgehalt (KOST 2001) lassen sich die direk-
ten Emissionen durch Oxidation des Kohlenstoffs auf 
1,4 bis zu 3,1 t CO2 pro Tonne Kunststoff berechnen. 
Die Durchschnittsemissionen für die Verbrennung über 
alle Polymerarten werden nach Material Economics 
Sverige AB (2018, S. 80) mit 2,5 t CO2 pro Tonne Kunst-
stoff angegeben. Die Abschätzungen der direkten 
 Emissionen berücksichtigen explizit keine CO2-Gut-
schriften für Strom- und Wärmeproduktion aus der 
energetischen Verwertung, da diese künftig wenig Re-
levanz für die ökologische Bewertung der Klima-
wirksamkeit haben werden. Eine weitgehende Dekar-
bo nisierung der Wirtschaft führt im Strom- und 
Wärmesektor zu einer nahezu CO2-freien Energiebe-
reitstellung und damit zum Beispiel zu Stromgutschrif-
ten deutlich unter 100 g CO2/kWh für erzeugten Strom 
(Öko-Institut 2014).

Aktuell ergeben sich für die in Deutschland in Produk-
ten verwendete Kunststoffmenge Emissionen von circa 
30 Mio. t CO2eq pro Jahr aus der Herstellung und 
9  Mio.  t CO2 aus der Verbrennung der anfallenden 
Kunststoff abfälle (zum Vergleich: In Deutschland wur-
den 2017  insgesamt 904,7 Mio. t Treibhausgase freige-
setzt, s.„Klimabilanz 2017: Emissionen gehen leicht zu-
rück“,  gemeinsame Presseerklärung von UBA und BMU 
vom 26. März 2018). Die globale Klimawirksamkeit des 
Kunststoffeinsatzes wird aus Hochrechnungen von 
CIEL (2019) deutlich. Die Autoren schätzen ab, dass 
sich die globalen Treibhausgasemissionen aus der Pro-
duktion und der Verbrennung von Kunststoffen bis 
2050 auf 56 Gt CO2 kumulieren werden. Damit wür-
den circa 10 bis 13 % des globalen Kohlenstoffbudgets 
beansprucht, das zum Erreichen des 1,5°-Klimaziels 
maximal verbleibt (legt man eine 50 bzw. 67%ige Wahr-
scheinlichkeit der Ziel erreichung zugrunde (Tab. 2-1)), 
wenn sich der Verbrauch und der Umgang mit Kunst-

stoff nicht nachhaltig ändert. Diese Zahlen verdeutli-
chen, dass wirksamer  Klimaschutz auch den Umgang 
mit Kunststoffen be rücksichtigen muss. 

3.5.2 Regulierung und Strategien

178. Auf europäischer Ebene werden Kunststoffe ab-
fallseitig vor allem durch die Abfallrahmenrichtlinie 
und die Verpackungsrichtlinie reguliert (Abb. 3-12). 
Im Rahmen des EU-Kreislaufwirtschaftspakets wurden 
mit dem sogenannten Legislativpaket (Tz. 145) Ände-
rungen der Richtlinien beschlossen. Die dort vorgese-
henen Recyclingquoten, Deponierungsverbote für se-
parat gesammelte Abfälle und die Förderung des 
Rezyklateinsatzes zielen auf eine Steigerung der im 
Kreislauf geführten Mengen. Gemäß dem Aktionsplan 
für die Kreislaufwirtschaft erarbeitete die Kommission 
eine eigene Strategie für Kunststoffe (Europäische 
Kommission 2018b; 2013), die den Schwerpunkt auf 
umweltgerechte Optimierungen entlang von Gestal-
tung, Herstellung, Verwendung und Recycling legt. Es 
bestand insbesondere große Einigkeit darüber, dass der 
Eintrag von Kunststoffen in die Meere eingedämmt 
werden muss (s. a. OSPAR Commission 2014; HEL-
COM 2015; WERNER 2019). Eine erste verbindliche 
Regelung stellt die Einweg-Plastik-Richtlinie dar, die 
die Mitgliedstaaten unter anderem verpflichtet, typi-
sche und bereits ersetzbare Einwegkunststoffproduk-
te ab 2021 zu verbieten.

In Deutschland wurde 2018 zudem ein strategisches 
Konzept – der 5-Punkte-Plan „Nein zur Wegwerfgesell-
schaft“ – veröffentlicht (BMU 2018), welches verschie-
dene Ansätze zur Vermeidung und zu einem verbesser-
ten Recycling von Kunststoff(verpackungs)abfällen 
verfolgt. Mit dem Referentenentwurf des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes soll auch die Verordnungsermächtigung 
für generelle Produktverbote erweitert werden, um die 
Einweg-Plastik-Richtlinie in deutsches Recht überfüh-
ren zu können. 

Die Wirksamkeit der Regelungen und Konzepte hängt 
jedoch davon ab, wie, wie schnell und mit welchen In-
strumenten diese konkret umgesetzt werden. Dabei 
sind die Rahmenbedingungen je nach Produktstrom 
und Einsatzgebiet sehr unterschiedlich. Für die Ver-
brauchsgruppen Verpackung (kurzlebig, kleinteilig, 
hohe Materialvielfalt) und Fahrzeuge (langlebig, teils 
großstückig oder schadstoffhaltig, hohe Materialanfor-
derungen). Beide Gruppen zusammen machen über 
40 % der insgesamt in Deutschland verarbeiteten Menge 
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aus (Abb. 3-9). Nachfolgend sollen einige Besonder-
heiten mit Blick auf die Vermeidung (Verpackungen) 
und das Recycling (Fahrzeuge) hervorgehoben wer-
den. Für beide Produktströme existieren Regelungen 
nach § 23 KrWG (Produktverantwortung). 

3.5.3 Kunststoffverpackungen: 
Status quo der Vermeidung

179. Transport- und Verkaufsverpackungen werden ge-
nutzt für Schutz, Konfektionierung und effektive Logis-
tik, Werbe- und Wiedererkennungseffekte, Hygiene und 
einfache Handhabung im Verkauf. Politik und Gesell-
schaft streben sinkende Verpackungsmengen an (BMU 

2018; PwC 2018). Kunststoffeinwegverpackungen bil-
den einen kurzlebigen, sehr vielfältigen Stoffstrom, der 
in Deutschland wie andere Kunststoffe (Tz. 173) nach 
seiner Nutzung weitgehend erfasst und ordnungsgemäß 
entsorgt wird. 

2017 wurden von 3,4 Mio. t Kunststoffverpackungen 
circa 47 % stofflich und circa 47 % energetisch verwer-
tet, der Rest wurde zur stofflichen Verwertung expor-
tiert (SCHÜLER 2018, S. 133 ff.). Die Verwertungs-
quote (stoffliche und energetische Verwertung gemäß 
der für diese Jahre gültigen Berechnungsmethode) stieg 
im Laufe der letzten Jahrzehnte von 11,7 % (1991) auf 
99,4 % (2017) (GVM 2018, S. 16). Im gleichen Zeit-
raum stieg aber die Menge an angefallenen und ent-
sorgten Kunststoffverpackungen von 20,5 auf 38,5 kg 

 ɦ Abbildung 3-12 
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pro Kopf und Jahr (SCHÜLER 2018, S. 48), davon 12,2 
bzw. 25,4  kg beim privaten Endverbraucher (ebd., 
S. 51). Mögliche Gründe für den Anstieg der Mengen 
liegen zum Beispiel in der Zunahme von Singlehaushal-
ten, die kleinere Verpackungseinheiten bevorzugen, 
dem Trend zu fertig zubereiteten transportablen 
 Mahlzeiten und im zunehmenden Versandhandel (ebd., 
S. 43 ff.). 

Etablierte Instrumente für die Vermeidung von 
(Kunststoff-)Verpackungsabfällen
180. Im Verpackungsgesetz heißt es: Das Gesetz soll 
„das Verhalten der Verpflichteten so regeln, dass 
 Verpackungsabfälle vorrangig vermieden und darüber 
hinaus einer Vorbereitung zur Wiederverwendung 
oder dem Recycling zugeführt werden“ (§ 1 Abs. 1 Ver-
packG). Alle dort verankerten Instrumente basieren 
auf dem Grundge danken der Produktverantwortung. 
So verpflichtet §  4 VerpackG die Hersteller zu einer 
 materialsparenden, recyclingorientierten, schadstoff-
armen Gestaltung von  Verpackungen. Auch die Steige-
rung der Wiederverwendbarkeit und ein möglichst 
hoher Einsatz von Rezyklaten sind vorgeschrieben. 
Diese sehr allgemein gehaltenen Anforderungen wer-
den jedoch nicht weiter konkretisiert, sodass ihnen 
kaum konkrete Verhaltensregeln entnommen werden 
können und sie somit in der Rechtspraxis nicht voll-
ziehbar bzw. sanktionierbar sind.

181. Das Ziel der Vermeidung soll gemäß § 1 VerpackG 
dadurch erreicht werden, dass der Anteil der in Mehr-
wegverpackungen abgefüllten Getränke erhöht wird. 
Ein Zielwert für den Mehrweganteil bei Getränken 
wurde in der früheren Verpackungsverordnung und 
wird auch im nunmehr geltenden Verpackungsgesetz 
genannt (LEIGHTY und HEINISCH 2018, S. 53). Ak-
tuell liegt er bei 70 %. Weil die ursprünglich geltende 
Zielquote von 72 % unterschritten wurde, wurde be-
reits 2003 die Einführung eines Pflichtpfands auf be-
stimmte Einweggetränkeverpackungen wirksam. Die-
ses Instrument führte zwar zu hohen Rücklaufquoten 
von bepfandeten Einweggetränkeverpackungen, grö-
ßerer Materialreinheit der separat erfassten Getränke-
verpackungen sowie einer Abnahme des Litterings, 
nicht jedoch zu einer Stabilisierung der Mehrwegantei-
le (Abb. 3-13). Seit Januar 2019 gilt eine Hinweispflicht 
für bepfandete Einweg- und Mehrweggetränkeverpa-
ckungen an den Regalen zur Verbraucherinformation, 
um die Nutzung von Mehrwegflaschen anzureizen. Von 
der Hinweispflicht ausgenommen sind jedoch alle 
nicht-pfandpflichtigen Einweggetränkeverpackungen, 
beispielsweise für Fruchtsaft. 

182. In diversen Studien (SCHONERT et al. 2002; 
GDB 2008; IFEU 2010; KAUERTZ et al. 2018) wurden 
Mehrweggetränkeverpackungen unter ökologischen 
Gesichtspunkten auf Basis der gegenwärtigen Rahmen-
bedingungen nicht grundsätzlich positiv bewertet 
(s. Kasten 3-5).

183. Konsumtrends, eine Änderung der Bewertungskri-
terien von Ökobilanzen, aber auch regulatorische Vorga-
ben können Auswahl und Angebot von Getränkeverpa-
ckungen beeinflussen. Auch für andere Verpackungsarten 
und Nutzungen, zum Beispiel Transport- und Um  ver-
packungen (Fraunhofer IBP 2018; LANG und PELKA 
2013) oder To-Go-Becher (KAUERTZ et al. 2019), kön-
nen Mehrwegsysteme durch hohe Umlaufzahlen, durch 
mehr Standardisierung und echte Poollösungen so ge-
staltet werden, dass sie ökobilanzielle Vorteile haben.

Derzeit wird international erprobt, ob sich Mehrwegsys-
teme auf ausgewählte Verpackungen von Lebensmitteln, 
Reinigungs- und Kosmetikartikeln ausdehnen lassen 
(WirtschaftsWoche 15.05.2019; dm drogerie markt 
GmbH 2019; Ellen MacArthur Foundation 2019; MEYER 
2019). Diese sind jedoch noch auf einzelne kleinskalige 
Initiativen beschränkt.

184. Das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes von 
2013 empfahl zwei Instrumente, die auch Kunststoff-
verpackungen betrafen. Vorgeschlagen wurde erstens, 
im Einzelfall freiwillige Vereinbarungen zwischen dem 
Handel und staatlichen Stellen zu schließen. Zweitens 
sollten die Ausrichter von Veranstaltungen, auf die 
Bund oder Länder Einfluss nehmen können, zur Um-
stellung von Einweg- auf Mehrweggeschirr verpflich-
tet werden.

185. Politik, Öffentlichkeit, Hersteller und Handel su-
chen derzeit nach Wegen, mit dem Problem des Kunst-
stoffabfalls anders umzugehen. Im Fokus stehen dabei 
vor allem Verpackungskunststoffe. Viele der Maßnah-
men zielen darauf, mehr Kunststoffe länger im Kreislauf 
zu halten, also zu recyceln (z. B. G7 2018; BMU 2018; IK 
2018; AEPW 2019). Eine Reduktion der absoluten Kunst-
stoffmengen wird in Selbstverpflichtungen einzelner 
Handelsketten avisiert, zum Beispiel „minus 20 % Kunst-
stoffverbrauch bis 2025“ (LIDL 2018, S. 28) oder „Re-
duktion der Verpackungsmenge bei Eigenmarken um 30 
Prozent bis 2025“ (Aldi Nord 2019). Die Erfolge von frei-
willigen Selbstverpflichtungen der Wirtschaft können 
nur anhand von konkreten Zielwerten und mit Bezug auf 
den absoluten Verbrauch an Kunststoffverpackungsma-
terial beurteilt werden. 
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 ɦ Abbildung 3-13 

Entwicklung der Mehrweganteile bei Getränkeverpackungen (2004 bis 2017)

SRU 2020; Datenquelle: BMU 2019a; LEIGHTY und HEINISCH 2018
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Kasten 3-5:  Bewertung von Mehrweg-
systemen – Relevanz 
der  Rahmenbedingungen

Ein Instrument, um eine vergleichende ökologische 
Bewertung zum Beispiel für Produkte oder Dienstleis-
tungen vorzunehmen, sind Ökobilanzen. Sie können 
auch Maßnahmen der Abfallvermeidung aus der Le-
benszyklusperspektive untersuchen, wie dies vom 
Kreislaufwirtschaftsgesetz gefordert ist. In aktuellen 
Ökobilanzen für Getränkeverpackungen schneiden 
Mehrweglösungen teilweise schlechter ab als Einweg-
lösungen (KAUERTZ et al. 2018; IFEU 2011). Grund 
sind bei Glas-Mehrwegflaschen lange Transportwege, 
ihr hohes Gewicht, die CO2-Emissionen durch Erdgas-
nutzung bei der Glasherstellung sowie die deutlichen 
Strom- und damit CO2-Gutschriften bei der energeti-
schen Verwertung von Getränkekartons durch deren 
biogene Anteile. Die Berechnungen sind konform mit 
der Norm ISO 14040 und beruhen in der Regel auf An-
nahmen, die den aktuellen Ist-Stand und Bedingungen 
mit einer weitgehenden abgebauten Mehrweginfra-
struktur abbilden. So werden in KAUERTZ et al. (2018) 

für Milchglasflaschen Transportentfernungen von 
1.400 km angesetzt, für Getränkekartons 700 km. Öko-
bilanzen, die mit Annahmen heutiger Rahmenbedin-
gungen gerechnet werden, werden als Argument dafür 
genutzt, dass das Mehrwegsystem auch aus ökologi-
schen Gründen in der Zukunft immer weniger genutzt 
werden wird. Um trotzdem aus Ökobilanzen Politik-
entscheidungen für eine richtungssichere Umwelt-
politik abzuleiten, sollten die zugrunde gelegten Rah-
menbedingungen kritisch geprüft werden.

Geht es um die strategischen Weichenstellungen für 
die Kreislaufwirtschaft der Zukunft, in der die erste 
Stufe der Abfallhierarchie, nämlich die Vermeidung, 
gestärkt und insgesamt der Stoffdurchsatz in der Ge-
sellschaft verringert werden soll, sind die Rahmen-
bedingungen der Zukunft zu berücksichtigen. Dazu 
zählt insbesondere eine treibhausgasneutrale, weit-
gehend dekarbonisierte Wirtschaft.

Derzeit werden in vielen Ökobilanzen CO2-Gutschrif-
ten für energetisch verwertete Materialien erteilt, 
weil diese fossil erzeugten Strom bzw. Wärme gemäß
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3.5.4 Kunststoffe aus 
 Altfahrzeugen: 
Status quo der Verwertung

186. Nach dem Verpackungs- und dem Bausektor steht 
die Automobilindustrie in Deutschland an dritter Stelle 
der Kunststoffanwendungsbereiche (Abb. 3-9). Fahr-
zeugbestand (Statistisches Bundesamt 2019c, S. 92) und 
Fahrzeuggewichte (KBA 2019) nehmen kontinuierlich 
zu. Um das Gewicht einer zusätzlichen Sicherheits- und 
Komfortausstattung auszugleichen, kommen Leicht-
baumaterialien zur Anwendung, zu denen auch Kunst - 
stoffe gehören (SRU 2017, S. 94; LIEBERWIRTH und 
KRAMPITZ 2015; ICKERT et al. 2012), sodass die Kunst-
stoffmengenanteile am Automobil ansteigen (FAUL-
STICH et al. 2018; SCHÖNMAYR 2016; CHEManager 
2014). Neufahrzeuge mit 1,5 t Gewicht bestehen zu 12 
bis 15 % aus Kunststoffen (PlasticsEurope 2013), die-
ser Anteil könnte bis 2030 auf bis zu 28 % anwachsen 
(FAULSTICH et al 2018). Aufgrund der langen Lebens-
dauer von Fahrzeugen von im Durchschnitt 17 bis 18 
Jahren (UBA und BMU 2018, S. 24) müssen Entsorgungs-
betriebe verschiedene Generationen von Bautypen über 
lange Zeiträume im Blick behalten.

Im Fahrzeugbau wird eine Vielzahl hochwertiger Kunst-
stoffe eingesetzt (CHEManager 2014), deren Recycling 
aus Umweltsicht besonders vorteilhaft ist (WÄGER und 
HISCHIER 2015). Das Recycling ist allerdings limitiert: 
Aus Gründen des Brandschutzes wurden und werden in 
einzelnen Bauteilen Flammschutzmittel eingesetzt, die 
inzwischen zum Teil durch die POP-Verordnung (EU) 
Nr. 2019/1021 verboten sind. Diese dürfen nach Nut-
zungsende nicht wieder in den Materialkreislauf 
 zurückkehren (MEHLHART et al. 2019) und müs-
sen  dem entsprechend sicher ausgeschleust werden 
(Tz. 200).

187. In Deutschland werden jährlich circa 3 Mio. Pkw 
und leichte Nutzfahrzeuge endgültig stillgelegt. Etwa 
2,2  Mio. davon gelangten 2017 in andere EU-Staaten, 
0,2 Mio. wurden ins außereuropäische Ausland expor-
tiert und 0,5 Mio. in Deutschland entsorgt. Auch wenn 
die verbleibende Datenlücke 2017 auf 60.000 Fahrzeuge 
deutlich verringert wurde, belegen die früheren Daten-
lücken (im Jahr 2016 430.000 Fahrzeuge) die Heraus-
forderung, Produktströme bis an das Nutzungsende zu 
dokumentieren (UBA und BMU 2019). Art und Grad der 
Behandlung und des Recyclings der Fahrzeuge, die als 
Gebrauchtfahrzeuge legal oder illegal ins Ausland expor-
tiert werden (UBA 2019b), hängen von den jeweiligen 

dem aktuellen Energiemix ersetzen. Diese Gutschrif-
ten reduzieren sich mit dem Anteil von erneuerba-
ren Energien und werden langfristig nicht mehr an-
wendbar sein (Öko-Institut 2014). Dies wird auch 
dazu führen, dass bei der Verbrennung des Faser-
anteils von Getränkekartons die Stromgutschriften 
nicht mehr CO2-Gutschriften zur Folge haben (ebd.) 
und dass die Glasherstellung wegen des Einsatzes al-
ternativer Brennstoffe weniger CO2-Emissionen ver-
ursacht. Ebenso werden Transportentfernungen mit 
treibhausgasneutralem Verkehr bestritten werden 
oder Waschvorgänge für Mehrwegflaschen unter Ein-
satz erneuerbarer Energien durchgeführt. Solche An-
nahmen werden sich auf die ökobilanzielle Bewer-
tung in der Zukunft auswirken, die heute noch 
CO2-dominiert sind (KAUERTZ et al. 2018; UBA 
2014).

Auch Veränderungen im System können zu einer Neu-
bewertung führen: Eine Zunahme von einheitlichen 
Mehrweggefäßen wie Mehrwegpoolflaschen, aus 
denen sich viele Abfüllbetriebe bedienen können, er-
möglicht kurze Wege zur Wiederbefüllung und regi-

onale Vertriebsstrukturen, wodurch sich die Trans-
portwege deutlich reduzieren lassen („Mehrweganteil 
bei Getränken 2017 weiter gesunken“, Pressemittei-
lung des UBA vom 18. September 2019).

Eine ökologische Vorteilhaftigkeit kann sich also aus 
der Skalierung und der Langfristbetrachtung von Lö-
sungsansätzen ergeben, die unter aktuellen durch-
schnittlichen Rahmenbedingungen nicht gegeben ist. 
Als Entscheidungsgrundlage für politische Vorgaben 
und Lenkungen sollten neben den aktuell bestehen-
den durchschnittlichen Systemen vorrangig langfris-
tig ökologisch ambitioniert weiterentwickelte Syste-
me bewertet werden.

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von bewertungs-
relevanten Aspekten, die nicht über die Wirkungs-
kategorien von Ökobilanzen abgebildet sind, wie 
 Bio diversität und Meeresvermüllung, die komplexe 
toxikologische Bewertung von Mikroplastik oder an-
deren Schadstoffen. Diese Tatsachen werden mit der 
klassischen Anwendung des Instrumentes Ökobilanz 
bislang nicht ausreichend berücksichtigt.
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Standards des Landes ab, in denen die Fahrzeuge dann 
letztlich als Abfall anfallen und entsorgt werden. Dieser 
Aspekt wird hier jedoch nicht weiter vertieft, auch wenn 
er einerseits in Bezug auf die Menge (UBA und BMU 
2019, S. 36) und andererseits wegen der teils umwelt-
schädigenden Entsorgung (HOLZHAUER 2015) durch-
aus relevant ist. 

188. 2017 wurden in Deutschland 510.307 Fahrzeuge 
entsprechend der Altfahrzeug-Verordnung entsorgt 
(UBA 2019b). Zwischen 2004 und 2017 stieg die Recyc-
lingquote für Altfahrzeuge bezogen auf das Gesamtge-
wicht von 77,2 auf 89,5 % an (ebd.). 

Von einem durchschnittlichen Leergewicht von circa 
1.047 kg wurden 160 kg, also 15,2  % des Fahrzeugge-
wichts, vor dem Schreddern demontiert. Bestimmend 
für den Grad der Demontage ist die Wirtschaftlichkeit. 
Nachgefragt werden Bauteile wie Motor, Lichtmaschine 
oder Anlasser sowie Reifen (PARKER et al. 2015). Der 
Ausbau von Kunststoffen, die mit mehr als 140 kg pro 
Fahrzeug (SANDER et al. 2017, S. 317) vorhanden sind, 
ist dagegen mangels Nachfrage und hoher Personalkos-
ten unwirtschaftlich und lag 2017 bei gerade 2,1 kg pro 
Fahrzeug (UBA 2019b). 

Die Restkarossen werden gemeinsam mit weiteren 
Schrotten sowie spezifischen (Elektro-)Altgeräten ge-
schreddert. Der Hauptanteil der Kunststoffe gelangt in 
die sogenannte Schredderleichtfraktion, die aus Kunst-
stoffen, Gummi, Glas, Restmetallen und weiteren Mate-
rialien besteht. Mit einer mechanischen Post-Schredder-
Behandlung können circa 54  % der Menge für eine 
stoffliche Verwertung gewonnen werden. Darunter fal-
len Restmetallgehalte sowie eine mineralische Fraktion, 
die im Bergversatz oder im Deponiebau verwertet wer-
den kann. Die organikreiche Fraktion, circa 37 %, ent-
hält auch die Kunststoffe. Diese Fraktion wird energe-
tisch verwertet, da durch den Schreddervorgang auch 
flammschutzmittelhaltige Bauteile zerkleinert werden 
und verteilt in der Fraktion vorliegen (MEHLHART et al. 
2019). Eine Rückführung von Kunststoffen im Sinne 
einer  hochwertigen Verwertung in den Materialkreislauf 
findet also kaum statt. 

189. Produktspezifische und wirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen hemmen die Kreislaufführung: Barrieren sind 
die zeitlich verzögerte Freisetzung der Altkunststoffe in 
den Kreislauf, die permanente Weiterentwicklung von 
Materialien, Alterungsprozesse der Kunststoffmatrix, 
Schadstoffbelastungen, unbekannte Zusammensetzung 
und Einbauarten sowie die Verringerung der inländisch 

anfallenden Mengen durch den Gebrauchtfahrzeug-
export (SCHMID 2010). Das größte Hemmnis ist jedoch 
die fehlende Wirtschaftlichkeit einer Demontage. Die zu-
nehmende Bedeutung von Kunststoffen im Fahrzeugbau 
(WENZ und ZÖLLNER 2019) spiegelt sich deshalb nicht 
in ihrer Gewichtung für eine Kreislaufführung wider. 
Dennoch bieten Fahrzeuge auch produktimmanente 
Chancen für eine Kreislaufführung durch die einheit-
liche rechtliche Regelung auf europäischer und deutscher 
Ebene, ein bereits etabliertes Entsorgungssystem sowie 
die Tatsache, dass es sich um ein Produkt handelt, 
das  große und demontagefähige Bauteile enthält und 
von einer überschaubaren Anzahl von Herstellern ange-
boten wird.

Etablierte Instrumente für die Stärkung 
der  Verwertung von Kunststoffen aus 
 Altfahrzeugen
190. Bereits bei der Fahrzeugentwicklung soll die Richt-
linie 2005/64/EG über die Typgenehmigung für Kraft-
fahrzeuge Einfluss auf die Wiederverwendbarkeit, 
 Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit nehmen. Die Her-
steller werden darin verpflichtet, eine Strategie für die 
Gewährleistung dieser Ziele vorzulegen. Die Richtlinie 
bezieht sich in ihren Begriffsbestimmungen auf die Alt-
fahrzeug-Richtlinie. In Deutschland wurden deren Vor-
gaben in der Altfahrzeug-Verordnung umgesetzt. In § 8 
AltfahrzeugV werden die Grundsätze für eine Abfallver-
meidung benannt, die bereits bei der Produktplanung 
gelten. Dazu gehört auch ein Verbot für die Stoffe Blei, 
Quecksilber, Kadmium und sechswertiges Chrom, die 
nur noch im Ausnahmefall eingesetzt werden dürfen. Die 
Hersteller werden weiterhin verpflichtet, ihre Fahrzeu-
ge unentgeltlich zurückzunehmen oder zurücknehmen 
zu lassen. Zusätzlich bestehen Kennzeichnungs- und In-
formationspflichten, um eine Demontage von verwert-
baren oder schadstoffhaltigen Bauteilen zu ermöglichen 
(§ 5 AltfahrzeugV). Diese Vorgaben sollen zur Erreichung 
von hohen Verwertungsquoten beitragen: 85  % für 
 Wiederverwendung und Recycling (inkl. Bergversatz) 
(Tz. 133), beziehungsweise 95 % für die Wiederverwen-
dung und Verwertung (Anmerkung: Wiederverwendung 
entspricht hier dem neuen Begriff Vorbereitung zur 
 Wiederverwendung). Die Quoten beziehen sich dabei 
auf die durchschnittliche Gesamtmasse der entsorgten 
Altfahrzeuge und sind – anders als beispielsweise im 
 Verpackungsgesetz – nicht materialspezifisch angelegt. 
Die einzelnen Materialien tragen dementsprechend in 
unterschiedlichem Maße zur Quotenerfüllung bei. Um 
relevante Mengen an Kunststoffen hochwertig zurück-
zugewinnen, ist deutlich mehr Aufwand notwendig als 
zum Beispiel für Metalle.
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Neben Quoten sind auch Behandlungsvorgaben ein In-
strument zur Umsetzung des Ziels der hochwertigen 
 Verwertung. Diese sind für Kunststoffe im Anhang der 
Altfahrzeug-Verordnung spezifiziert, wie die Anforde-
rung der Demontage großer Kunststoffbauteile zur 
 Sicherstellung der Wiederverwendung oder der stoff-
lichen Verwertung. Als Alternative zur vorgeschalteten 
Demontage wird das Schreddern genannt, solange die 
entsprechenden Materialien beim oder nach dem 
Schreddern in einer Weise getrennt werden, die eine 
stoffliche Verwertung ermöglicht. In der Praxis führt 
die Verpflichtung, dies zu ermöglichen, jedoch nicht zu 
einer Umsetzung. 

191. Die rechtlichen Voraussetzungen für eine hoch-
wertige Verwertung sind im Prinzip gegeben: Herstel-
lerverantwortung, Design for Recycling schon bei der 
 Produktplanung, Dokumentation und Kennzeichnung, 
Schadstoffverbote, Behandlungsvorgaben und hohe Ver-
wertungsquoten, die seit 2006 durchgängig (über)er-
füllt werden (SANDER et al. 2017, S. 306). Diese Quo-
ten werden erreicht, weil zum einen Fahrzeuge zu mehr 
als 75 % aus gut recyclingfähigen Metallen bestehen, 
zum anderen aber auch, weil unter das Recycling auch 
der Bergversatz der mineralischen Anteile gezählt wird 
(UBA 2018b, S. 7). Die Möglichkeit, die Verfüllung in 
die gesetzlich vorgeschriebene Recycling- bzw. stoffli-
che Verwertungsquote einzubeziehen, führt dazu, dass 
kaum noch eine Motivation zum Recycling von Glas und 
Kunststoffen aus Altfahrzeugen entsprechend der De-
finition in der Abfallrahmenrichtlinie – das heißt ohne 
Verfüllung – besteht (SANDER et al. 2017). In der Re-
alität der klein- und mittelständisch geprägten Demon-
tagebetriebe werden die nach § 9 AltfahrzeugV (Kenn-
zeichnungsnormen und Demontageinformationen) 
angebotenen Informationen nur dort genutzt, wo es 
einen wirtschaftlichen Nutzen gibt. Nicht vermarkt-
bare Bauteile verbleiben im Altfahrzeug (HOLZHAUER 
2015) und werden zusammen mit der Karosserie ge-
schreddert.

192. Das bestehende Entsorgungssystem für Altfahrzeu-
ge finanziert sich aus dem Schrottwert und dem Verkauf 
nachgefragter Ersatzteile (SCHMID und ZUR-LAGE 
2014). Bei Abgabe des Altfahrzeugs kann teilweise noch 
Geld an die Letztbesitzerin oder den Letztbesitzer aus-
gezahlt werden. Zusätzlich besteht eine Konkurrenz zu 
Exportbetrieben, die auch für schrottreife Fahrzeuge 
noch Zuzahlungen bieten. Dieser finanzielle Mehrauf-
wand muss dann durch eine möglichst kosteneffiziente 
Behandlung refinanziert werden. Die Fahrzeughersteller 
sind de facto in Deutschland finanziell nicht an der Ent-

sorgung beteiligt. Das Prinzip der Herstellerverantwor-
tung hat für den Produktstrom Altfahrzeuge daher kaum 
Auswirkungen.

Solange sich die rechtlichen Vorgaben mit dem beste-
henden Behandlungssystem erfüllen lassen, wird die 
Qualität der Verwertung nicht ansteigen. Sie steht in di-
rektem Zusammenhang mit der Recyclingdefinition, die 
den Bergversatz und den Deponiebau mit umfasst, und 
einer sehr weich formulierten Demontageausnahme für 
große Kunststoffteile. Für einen höheren Aufwand wie 
Demontage, Getrennthaltung, Schadstoffausschleusung 
und Rückführung in die Produktion besteht also wenig 
Motivation. Die Ziele der Kreislaufwirtschaft werden so 
nicht vollständig erreicht.

3.5.5 Kunststoffbewirtschaftung 
unter sich ändernden 
 Rahmenbedingungen: Wege 
in eine treibhausgasneutrale 
(Kreislauf-)Wirtschaft

193. Vor dem Hintergrund einer künftigen Treibhaus-
gasneutralität und der damit verbundenen Dekarbo-
nisierung von allen Wirtschaftssektoren muss auch 
die Kunststoffbewirtschaftung neu diskutiert und aus-
gerichtet werden. Aktuell gibt es verschiedene Szena-
rien für eine CO2-neutrale Kunststoffbewirtschaftung. 
Als alternative Rohstoffe stehen biomassebasierte oder 
aus strombasierten Chemikalien hergestellte Kunst-
stoffe zur  Verfügung (ARNOLD et al. 2018). Am Ende 
des Lebenszyklus lassen sich Technologien zur Ver-
meidung von CO2-Emissionen bei der Verbrennung 
 anwenden.

Biomassebasierte und bioabbaubare Kunststoffe 
194. Als materialspezifische Strategien werden „bio-
(masse)basierte“ und „bioabbaubare“ Kunststoffe 
 diskutiert. In der Praxis werden diese häufig unter dem 
Begriff „Biokunststoff“ zusammengefasst. Beide Strate-
gien können Lösungen für unterschiedliche Probleme 
anbieten: Kunststoffe, die aus biogenen Rohstoffen 
(Mais, Weizen, Zuckerrohr) hergestellt werden, sollen 
die Nutzung fossiler Rohstoffe sowie damit verbundene 
CO2-Emissionen vermeiden. Eine Besonderheit sind 
Drop-In-Kunststoffe, bei denen zum Beispiel Ethylen aus 
Rohöl durch aus Bioethanol gewonnenes Ethylen ersetzt 
wird. Diese entsprechen chemisch fossil basierten Kunst-
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stoffen. Bioabbaubare Kunststoffe können am Ende der 
Lebensdauer durch Mikroorganismen wieder in die na-
türlichen Bestandteile Kohlenstoffdioxid, Wasser oder 
Methan, mineralische Salze und Biomasse abgebaut wer-
den, wodurch negative Wirkungen durch den Eintrag von 
Makro-, Meso- und Mikrokunststoffen in die Umwelt 
vermieden werden sollen. Idealerweise lassen sich die 
Eigenschaften „biomassebasiert“ und „bioabbaubar“ 
kombinieren, in der Praxis ist dies aber nur begrenzt der 
Fall. 

195. Eine verstärkte Nutzung von Biomasse hat nega tive 
Wirkungen wie Flächenkonkurrenz und Wasserver-
brauch, aber auch Umweltwirkungen wie Eutrophierung 
und Versauerung durch landwirtschaftliche Aktivitäten 
(SRU 2007; KLEPPER und THRÄN 2019; HOTTLE et al. 
2013; WEISS et al. 2012; MILLER et al. 2007; PAWEL-
ZIK et al. 2013; PIMENTEL et al. 2009; SEARCHINGER 
et al. 2015; RATHMANN et al. 2010). Unter der Maßga-
be einer nachhaltigen Gewinnung werden dementspre-
chend nur begrenzte Mengen zur Verfügung stehen. 

Die fehlende Fähigkeit zur hochwertigen stofflichen Ver-
wertung vieler biomassebasierter Post-Consumer-Kunst-
stoffe, welche nicht dieselbe chemische Struktur auf-
weisen wie fossilbasierte Kunststoffe, erschwert das 
Recycling herkömmlicher Kunststoffe und verhindert 
langfristige Treibhausgas-Vermeidungsstrategien durch 
Kreislaufführung (UBA 2019h; DETZEL et al. 2018, 
S. 53).

196. Viele der eingesetzten bioabbaubaren Kunststoffe 
sind ohne Sauerstoff (anaerob) nicht abbaubar und daher 
für den Einsatz in Biogasanlagen nicht geeignet. In Kom-
postierungsanlagen benötigen sie längere Abbauzeiten 
als die üblichen Anlagenverweilzeiten. Auch bei diesen 
Kunststoffen ist auf fehlende Möglichkeiten eines werk-
stofflichen Recyclings hinzuweisen, welches Emissionen 
aus der Kunststoffproduktion deutlich reduzieren würde. 
Dieser Produktstrom sollte daher nicht in die Bioab-
fallentsorgung gelangen (MAIER, N. 2018). Der Ersatz 
fossilbasierter Kunststoffe durch bioabbaubare Kunst-
stoffe stellt aus Umweltsicht eine Scheinlösung dar. Da 
nur ein hoher Anteil an Rezyklat künftig die aufwendige 
Produktion von Kunststoff und die negativen Wirkun-
gen bei der Produktion reduzieren und minimieren kann, 
ist die biologische Abbaubarkeit kein zielführender Weg 
hin zur Kreislaufwirtschaft. 

PtC-Kunststoffe und chemisches Recycling
197. Technologien zur strombasierten Herstellung der 
Grundchemikalien aus CO2 werden oft mit dem Begriff 

Power-to-Chemicals (PtC) bezeichnet. Die so erzeug-
ten Grundchemikalien können für die Kunststoffherstel-
lung eingesetzt werden. Die chemische Grundstoff-
industrie und somit auch die Kunststoffherstellung wird 
sicher einer der Nachfragesektoren der Zukunft für PtC 
sein. Die hohen Herstellungskosten und Rohstoff- sowie 
Energieaufwendungen für die Bereitstellung der PtC- 
Infrastruktur führen dazu, dass diese Option nur als 
 „third-best“-Option neben der signifikanten Reduktion 
des Kunststoffverbrauches und der hochwertigen 
(werk)stofflichen Verwertung bewertet werden kann. 

198. Der Begriff „chemisches Recycling“ wurde in den 
letzten Jahren verstärkt genutzt, ohne klar definiert und 
abgrenzbar zu sein. Allgemein werden damit Verfahren 
bezeichnet, bei denen die Kettenmoleküle von Kunst-
stoffen wieder in ihre niedermolekularen Bausteine ge-
spalten werden und nach Reinigung und Aufarbeitung 
neuerlich für Kunststoffe verwendet oder zu anderen 
Verbindungen umgesetzt werden können. Im Vergleich 
mit PtC-Technologien weisen Verfahren des chemischen 
Recyclings geringere Energiebedarfe für die Herstellung 
von Polymeren auf (BAZZANELLA und AUSFELDER 
2017, S. 105; ELSER und ULBRICH 2017, S. 9).

Solvolyseverfahren eignen sich für definierte Polymere 
wie PET, PA und PUR aus Kunststoffabfällen, um Mono-
mere für die erneute Polymerisation zu gewinnen. Dage-
gen erzeugen Verfahren der thermischen Spaltung von 
Polymeren wie Pyrolyse, Hydrierung und Vergasung aus 
Mischkunststoffen kurzkettige Kohlenwasserstoffe sowie 
CO, CH4 oder H2 als Produkt, die in klassische petro-
chemische Verarbeitungsketten aber auch neue Synthese-
prozesse eingespeist werden können (RAGAERT et al. 
2017). Rohstoffliche Verwertungsverfahren haben eine 
lange Geschichte, sind aber in Zeiten des geringen Öl-
preises und weniger Anreize, Verwertungsquoten zu stei-
gern, unwirtschaftlich geworden (Material Economics 
Sverige AB 2019). Die Verfahren sind wegen des hohen 
Energieaufwandes in der Kritik (DENEFF 2019) und für 
Verpackungen nicht für die werkstoffliche Verwertungs-
quote nach dem Verpackungsgesetz anerkannt (EUWID 
2018). Auf der anderen Seite erlauben rohstoffliche 
 Verwertungsverfahren, ähnlich wie die Verbrennung, die 
gezielte Schadstoffausschleusung bei Erhaltung eines 
Teiles der im Material chemisch gebundenen Energie. 
Unter den Voraussetzungen einer geschlossenen Koh-
lenstoffbilanz ohne CO2-Verluste können diese Verfah-
ren helfen, Treibhausgasemissionen der Kunststoffher-
stellung und -nutzung zu reduzieren. Aktuell laufen 
zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zum 
chemischen Recycling.
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199. Durch die Knappheit von PtC-Grundchemikalien 
für die Kunststoffherstellung und Grenzen einer hoch-
wertigen werkstofflichen Verwertung bedarf es in der 
Praxis eines Mix an Maßnahmen, um die CO2-Emissio-
nen aus der Verwendung von Kunststoffen bis 2050 zu 
reduzieren. Dabei gilt es, insbesondere kosteneffiziente 
Ansätze wie die absolute Mengenreduktion und Vermei-
dung der Kunststoffverwendung sowie die Reduktion der 
Primärproduktion durch Einsatz hochwertiger Rezykla-
te durch hochwertiges Recycling umzusetzen.

Kunststoffverbrennung als Schadstoffsenke
200. Die Verbrennung und energetische Nutzung von 
Kunststoffabfällen wurde und wird häufig kontrovers dis-
kutiert. Neben Fragen nach CO2-Emissionen und Ver-
lusten für die Kreislaufführung gilt es aber auch, den As-
pekt der Schadstoffausschleusung zu betrachten. Gerade 
Kunststoffe aus langlebigen Anwendungen enthalten 
viele Additive und Substanzen, die heute teilweise unter 
die POP-Verordnung fallen (Tz. 186). Mit Bezug auf die 
Rechtslage ist zu beachten, dass der Weg der stofflichen 
Verwertung nur dann offensteht, wenn die im Rahmen 
der POP-Verordnung vorgegebenen Grenzwerte einge-
halten werden (FAULSTICH et al. 2016, S. 94; POTRY-
KUS et al. 2015, S. 258). Prinzipiell ist ein chemisches 
oder physikalisches Recycling möglich, wenn sicherge-
stellt ist, dass der Gehalt an persistenten organischen 
Schadstoffen (persistent organic pollutants – POPs) zer-
stört, unumkehrbar umgewandelt oder ausgeschleust 
wird.

Schadstoffe können auch effizient durch einen Verbren-
nungsprozess zerstört oder ausgeschleust werden. Die 
Rolle der Verbrennung mit energetischer Verwertung für 
Kunststoffe wird sich verändern und konsequent das Ziel 
der Schadstoffsenke verfolgen müssen. Um dies CO2-
neutral umzusetzen, muss langfristig dessen Freisetzung 
verhindert werden. Dieses kann durch sogenannte Car-
bon-Capture-and-Utilization-Verfahren (CCU-Verfah-
ren) für die Synthese genutzt werden (vergl. Kap. 2). 
Diese Möglichkeit soll in der Müllverbrennungsanlage 
Helmstedt getestet werden, indem CO2 aus dem Rauch-
gas abgeschieden und zu Methangas aufbereitet wird 
(EUWID 2019e). 

Der Energieaufwand dieser Verfahren erfordert, die An-
wendung auf ein Minimum zu begrenzen und alle ande-
ren Maßnahmen der oberen Stufen der Abfallhierarchie 
vorzuziehen. Gleichzeitig werden durch die Verteuerung 
der Behandlungskosten für schadstoffbelastete Kunst-
stoffe auch Anreize für bessere Sortierung der schadstoff-
belasteten Fraktionen gesetzt.

3.5.6  Zwischenfazit: 
Etablierte Instrumente 
 greifen (noch) nicht

201. In der Praxis zeigt sich, dass der aktuelle Umgang 
mit Kunststoffen weit von der in Kapitel 3.4 beschrie-
benen Zielhierarchie der Kreislaufwirtschaft entfernt 
ist. Eine Nachjustierung sollte zuerst eine Verringerung 
der eingesetzten Kunststoffmenge und an zweiter Stel-
le die Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine 
deutlich höhere Kreislaufführung adressieren. Dabei 
müssen  Qualität und Quantität der derzeit gewonne-
nen und  eingesetzten Rezyklatmenge gesteigert wer-
den, um Primärrohstoffe zunehmend substituieren zu 
können. Etablierte Instrumente der Abfall- und Kreis-
laufwirtschaft für kunststoffhaltige Produkte sind ak-
tuell nicht in der Lage, die notwendige Lenkungswir-
kung zu entwickeln. 

Zahlreiche Aktivitäten, Aktionen und Selbstverpflichtun-
gen verschiedenster Akteure zeigen zwar den Willen zur 
Veränderung in Richtung Vermeidung und hochwertiges 
Recycling, erzielen jedoch bislang nicht die gewünsch-
ten Effekte. 

Kurzlebige Kunststoffverpackungen werden produziert, 
um hygienische, schützende und bedarfsorientierte Be-
hältnisse anzubieten. Standardisierte Mehrwegbehält-
nisse können diese Anforderungen im Lebensmittel-, 
Reinigungs- und Kosmetikbereich erfüllen. Schließlich 
verringern Mehrweglösungen nicht nur den Bedarf an 
Kunststoffen, sondern gleichzeitig auch den Anteil von 
Kunststoffen im Restmüll und Einträge in die Umwelt. 
Die Umsetzung der europäischen Vorgaben zu ausge-
wählten Einwegartikeln, die Symbolwirkung des Plas-
tiktütenverbots und der Runde Tisch zur Reduzierung 
von Verpackungen sind als weitere Schritte auf dem 
Weg ausdrücklich zu begrüßen, müssen aber auch mess-
bare Wirkungen zeigen. 

Für langlebige und teils schadstoffhaltige Kunststoff-
bauteile wie im Automobilbereich sind andere Lösungs-
strategien zu verfolgen: Das Ökodesign muss hierzu 
 konsequent umgesetzt werden, um künftiges Recycling 
sicherzustellen. Auch schon bevor Maßnahmen des 
 Ökodesigns in der Entsorgung greifen, das heißt bei 
 heutigen Altfahrzeugen, gilt es, Kunststoffbauteile 
 weitgehend zu demontieren und hochwertig zu ver-
werten. Dabei müssen aber Schadstoffe konsequent 
 ausgeschleust werden.
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Weder biomassebasierte noch bioabbaubare Kunststof-
fe sind Lösungen für Probleme, die durch den hohen Ma-
terialumsatz von Kunststoffen entstehen. Biomasse kann 
nur in begrenzten Mengen nachhaltig produziert wer-
den. Auch der Anspruch einer Rückführung in den Ma-
terialkreislauf ist derzeit kaum erfüllbar. Umso mehr 
müssen zum Erreichen von Klimaschutzzielen Vermei-
dung und hochwertige Verwertung prioritäre Ziele der 
Kunststoffbewirtschaftung sein.

202. Damit die Transformation von der kreislauforien-
tierten Abfallwirtschaft in die Kreislaufwirtschaft ge-
lingt, müssen insbesondere rechtliche Vorgaben zur 
Herstellerverantwortung stringent weiterentwickelt 
werden. Materialspezifische Problemlösungsstrategi-
en müssen in eine Gesamtstrategie nachhaltiger Ent-
wicklung eingebettet werden und lassen sich nicht mit 
Optimierungen für Einzelaspekte, wie beispielsweise 
Klimaschutz, lösen. 

3.6 Empfehlungen zur 
 Weiterentwicklung der 
Kreislaufwirtschaft

203. Sowohl übergreifend als auch am Beispiel mehre-
rer Kunststoffprodukte wurde gezeigt, dass der Anspruch 
der Kreislaufwirtschaft derzeit nicht verwirklicht wird. 
Im Folgenden werden Ansatzpunkte für den Weg hin zu 
einer Kreislaufwirtschaft dargestellt. Die Empfehlungen 
sind strategischer Natur, werden aber anhand von aus-
gewählten Beispielen näher erläutert. Die beschriebenen 

Überlegungen sind aber grundsätzlich auch auf weitere 
Stoffe und Produkte anwendbar.

Abbildung 3-14 gibt eine Übersicht der Empfehlungen 
aufbauend auf dem Zielsystem, das in Abschnitt 3.4.1 
entwickelt wurde. Die Empfehlungen des SRU setzen an 
der Rolle der Kreislaufwirtschaftspolitik im Sinne einer 
vorsorgenden Umweltpolitik sowie den Abfallhierarchie-
stufen Vermeidung und Recycling an. Sie werden an-
schließend um die drei Querschnittsfelder Hersteller-
verantwortung, Rolle öffentlicher Institutionen und 
Monitoring ergänzt. Die zwei untersten Abfallhierarchie-
stufen, die in Abbildung 3-2 rot dargestellt sind, werden 
nicht mit Empfehlungen unterlegt. Sie sollen zukünftig 
eine untergeordnete Rolle spielen und weitestgehend nur 
noch der Schadstoffausschleusung dienen.

3.6.1 Kreislaufwirtschaftspolitik 
als Teil einer vorsorgenden 
Umweltpolitik 
weiterentwickeln

Reduktion der Stoffströme als Politikziel 
 verankern und Suffizienz fördern
204. Bereits 1994 empfahl die Enquete-Kommission 
„Schutz des Menschen und der Umwelt“, dass „Umwelt-
politik vom Krisenmanagement auf eine berechenbare 
Vorsorgepolitik, von Maßnahmenorientierung auf Ziel-
orientierung umgestellt werden muss“ (Enquete-Kom-
mission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ 1994). 

 ɦ Abbildung 3-14 
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Dabei soll der Staat „die Zielrichtung seiner Umweltpo-
litik […] offen und eindeutig darlegen“. Mit Blick auf die 
Prognosen der zukünftigen Rohstoffnachfrage und der 
damit verbundenen Umweltwirkungen (Tz. 128 f.) emp-
fiehlt der SRU der Bundesregierung, die Reduktion der 
Stoffströme als ein Ziel der Kreislaufwirtschaftspolitik 
zu verankern. Reduktion der Stoffströme bedeutet, ins-
gesamt weniger Rohstoffe zu nutzen, insbesondere durch 
eine Verringerung des Konsums und die Gestaltung lang-
lebiger, materialeffizienter und reparierbarer Produkte 
(Tz. 153 ff., 159). Es sollten also sowohl Suffizienz- als 
auch Effizienzmaßnahmen umgesetzt werden. Auf nati-
onaler Ebene könnte das Ziel der Verringerung der Stoff-
ströme insbesondere in der Neuauflage von ProgRess 
sowie im Nationalen Programm für Nachhaltigen Kon-
sum (Tz. 147) festgeschrieben werden. Dieser Ansatz 
sollte aber auch auf die europäische Ebene gehoben wer-
den und zum Beispiel in der von der Europäischen Kom-
mission angekündigten Neuauflage des EU-Kreislaufwirt-
schaftspakets (Tz. 146) verankert werden.

205. Das Thema Suffizienz (Tz. 153) als strategische 
Entscheidung zur Reduktion von Stoffströmen ist in der 
aktuellen Politik wenig besetzt; dies gilt auch für den Be-
reich Abfall- und Kreislaufwirtschaft. LINZ (2017, S. 31 
ff.) identifiziert aus verschiedenen, nicht immer auf öko-
logische Aspekte bezogenen Beispielen Merkmale und 
Hemmnisse von gelingenden Suffizienzpolitiken. Zusam-
menfassend lässt sich feststellen, dass grundsätzlich eine 
abwehrende Haltung gegenüber Verhaltens- und Konsu-
mänderungen besteht, wenn sie als „Bevormundung“ 
durch den Staat wahrgenommen wird. Ähnliches gilt, 
wenn der Umfang der Maßnahmen die Veränderungsbe-
reitschaft der Gesellschaft überfordert. Auch sind Ziele 
zum Schutz der natürlichen Ressourcen, die mit einer 
persönlichen oder ökonomischen Deprivilegierung ein-
hergehen, nicht immer gesellschaftlich durchsetzbar. 
Einfacher umzusetzen sind hingegen Maßnahmen, bei 
denen ein persönlicher Vorteil – etwa finanzielle Einspa-
rung oder positive Gesundheitsaspekte – die Nachteile 
überwiegt sowie solche, bei denen das Gemeinwohl im 
Vordergrund steht und dies auch gut zu kommunizieren 
ist. Ebenfalls erfolgversprechend sind Maßnahmen, die 
einem klaren Zeitplan folgen und die Veränderungen 
schrittweise vollziehen. Auf lokaler Ebene sind Suffizi-
enzinitiativen vor allem erfolgreich, wenn sie auf die In-
itiative von Einzelpersonen und kleinen Gruppen zurück-
gehen. Diese können durch ihren hohen persönlichen 
Einsatz Multiplikatoreffekte erzeugen und eine politi-
sche Durchsetzung ermöglichen. Eine erfolgreiche Suf-
fizienzstrategie zur Verminderung des Rohstoffeinsatzes 
und zur Steigerung der Kreislaufführung sollte daher den 

Nutzen für das Gemeinwohl und die positiven Aspekte 
eines anderen Konsumstils in den Vordergrund stellen. 
Zudem sollte sie ein klar definiertes Ziel verfolgen und 
dieses mit einem schrittweise umsetzbaren Programm 
unterlegen. Es ist notwendig, kulturelle Barrieren zu 
überwinden, wenn Kreislaufwirtschaft erfolgreich imple-
mentiert werden soll (KIRCHHERR et al. 2018).

206. Damit eine Politik der Reduktion der gesamten ge-
sellschaftlichen Stoffströme auch tatsächlich zu einer 
Entlastung der Umwelt führt, ist es notwendig, stoff-
stromspezifische Betrachtungen sowie eine Verknüpfung 
mit den jeweiligen Umweltbelastungen vorzunehmen. 
Um eine solche Politik entwickeln zu können, muss zu-
nächst die Wissensbasis verbessert werden. Der SRU hat 
hierzu in seinen Gutachten zum Klimaschutz im Ver-
kehrssektor sowie zur Legitimation der Umweltpolitik 
die Etablierung eines nationalen Stoffstrominventars 
empfohlen (SRU 2017, Tz. 270 f.; 2019, Tz. 362). Auf 
ein solches Inventar aufbauend kann priorisiert werden, 
welche Stoffströme aus Umweltsicht am dringendsten 
reduziert werden müssen. Auch dient das Inventar dann 
dem Monitoring von Veränderungen der gesellschaft-
lichen Stoffströme. Das Monitoring von einzelnen Stoff-
strömen sollte dabei zum Beispiel direkt anschlussfähig 
an das Raw Materials Information System (RMIS, Roh-
stoffinformationssystem) der EU sein. Das RMIS ist die 
webbasierte Wissensplattform der Europäischen Kom-
mission zu mineralischen und metallischen Primär- und 
Sekundärrohstoffen.

207. Um die Rohstoffnutzung in der Nachhaltigkeits-
strategie und in ProgRess besser abzubilden, sollte die 
Bundesregierung den Indikator Gesamtrohstoffproduk-
tivität folgendermaßen ergänzen:

 ɦ RMC darstellen und mit einem Ziel unterlegen.

 ɦ RMI und RMC in Rohstoff-/Materialgruppen differen-
zieren, sodass hieraus spezifische (und auch unter-
schiedliche) Reduktionsziele abgeleitet werden kön-
nen.

 ɦ Zusätzlich zu Rohstoff-/Materialgruppen sollten, ba-
sierend auf ihrer Umweltrelevanz, zunehmend ein-
zelne Stoffströme betrachtet werden. So können ihre 
Umweltprofile, Nutzungspfade, Recyclingraten etc. 
besser verfolgt und spezifische Maßnahmen entwi-
ckelt werden.

 ɦ Zudem ist es wichtig, die Methoden zur Berechnung 
verschiedener Indikatoren zu harmonisieren, zum 
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 Beispiel zur Berechnung des RMC (Abschn. 3.2.1). 
Dies ermöglicht es, Werte weltweit zu vergleichen.

Politikkohärenz herstellen und Zielkonflikte 
abwägen
208. Im Politikfeld Klimaschutz werden oft neue 
 Technologien diskutiert, die andere Rohstoffarten und 
-mengen benötigen als die bisher genutzten (VIDAL et al. 
2013; HERTWICH et al. 2015; GIBON und HERTWICH 
2014; UBA 2019d). Bei der Ausgestaltung von Klima-
schutzpfaden nach dem Bundes-Klimaschutzgesetz 
(KSG) sollte durch den Expertenrat (§ 11 KSG) nicht 
nur deren Wirkung auf Treibhausgasemissionen konti-
nuierlich geprüft werden. Die Aspekte Rohstoffverfüg-
barkeit, ökologische und soziale Abbaubedingungen 
sowie die Kreislaufwirtschaftsfähigkeit der Technolo gien 
(insb. Ökodesign und Recyclingfähigkeit) sollten immer 
zwingend mitbetrachtet und deshalb in entsprechenden 
Strategien und Arbeitsprogrammen verankert werden. 
Auch sollte berücksichtigt werden, dass für zukünftige 
Abfälle geeignete und ausreichende Behandlungs- und 
Recyclingkapazitäten zur Verfügung stehen (vgl. z. B. Be-
trachtung des Verkehrssektors in SRU 2017, Kap. 3.5; 
UBA 2019d).

Um durch Kreislaufwirtschaft Treibhausgasemissionen 
und andere Umweltwirkungen zu verringern, sollte mit 
Blick auf die Anwendung der Abfallhierarchie betrachtet 
werden, welchen Beitrag die Vermeidung zum Beispiel 
im Vergleich zu Recycling leisten kann. Wird die Umwelt 
durch Vermeidung deutlich stärker entlastet, sollten 
Maßnahmen verstärkt hierauf fokussieren. Bezüglich des 
Nutzens des Recyclings für den Klimaschutz sollte ins-
besondere der Einfluss des Downcyclings untersucht 
werden. So hat ein nach Legierungsarten differenziertes 
Recycling durch die mehrfach mögliche Kreislaufführung 
und den damit einhergehenden Ersatz auch hochwerti-
gerer Primärmetalle deutlich positive Effekte auf den Kli-
maschutz und kann einen Grundpfeiler der Dekarboni-
sierung der metallproduzierenden Industrie darstellen 
(Tz. 131). Die Reduktion von Materialströmen, die Rolle 
eines hochwertigen, differenzierten Recyclings sowie die 
Betrachtung weiterer Umweltwirkungen sollten folglich 
stärker in die Klimaschutzpolitik integriert werden.

209. Neben der besseren Verzahnung der Kreislaufwirt-
schafts- und Klimaschutzpolitik sollte auch innerhalb 
der Kreislaufwirtschaftspolitik stärkere Kohärenz her-
gestellt werden. Denn in Deutschland existieren drei 
 politische Programme: das Abfallvermeidungsprogramm, 
das Ressourceneffizienzprogramm und das Programm 

für Nachhaltigen Konsum (Tz. 147). Diese entsprechen 
in ihrer inhaltlichen Breite dem Aktionsplan für die Kreis-
laufwirtschaft. Zum einen haben sie inhaltliche Über-
schneidungen, zum anderen sollten ihre Zielsetzungen 
und Maßnahmenansätze gemeinsam betrachtet werden, 
um die tatsächlich besten Maßnahmen über den gesam-
ten Lebensweg von Stoffen, Materialien und Produkten 
identifizieren zu können. Aus diesem Grund empfiehlt 
der SRU der Bundesregierung, die drei Programme in 
einem Programm zusammenzuführen. Die Möglichkeit, 
das Abfallvermeidungsprogramm mit anderen Program-
men zu verbinden, bietet Art. 29 Abs. 1 Abfall rahmen-
richtlinie.

Kreislaufwirtschaft durch  Kostenwahrheit 
 stärken
210. Businessmodelle, die Abfälle vermeiden und weit-
gehendes, hochwertiges Recycling fördern, sind oftmals 
ökonomisch nicht konkurrenzfähig zur Primärrohstoff-
gewinnung (KIRCHHERR et al. 2018). Sprächen die Roh-
stoffpreise die ökologische Kostenwahrheit, würde sich 
der ökonomische Rahmen für Abfallvermeidung und 
 Recycling ändern. Um dies zu erreichen, sollten öko-
nomische Instrumente angewendet werden. Ist dies nicht 
möglich oder zielführend, können ordnungsrechtliche 
Regelungen eingeführt werden. Neben Recycling trifft 
dies auch auf die (Vorbereitung zur) Wiederverwendung 
zu.

Da viele der für Produktion und Konsum in Deutschland 
genutzten Rohstoffe – insbesondere Metalle – im Aus-
land gewonnen werden, kann eine Internalisierung ex-
terner Kosten für diese nur durch die internationale Zu-
sammenarbeit der Bundesregierung mit anderen Ländern 
vorangebracht werden. Die Bundesregierung sollte sich 
– zum Beispiel im Rahmen der G7-Allianz für Ressour-
ceneffizienz sowie auf EU-Ebene – verstärkt dafür ein-
setzen. In einem ersten Schritt sollte die Umsetzung 
 höherer Umwelt- und Sozialstandards in den Abbaulän-
dern unterstützt werden (detaillierte Empfehlungen s. 
SRU 2017, Abschn 5.5.1; 2012, Abschn. 2.4.4).

Für vorrangig inländisch gewonnene Rohstoffe wie Bau-
rohstoffe könnte durch nationale Regelung eine Steue-
rung hin zur Nutzung von mehr Sekundärrohstoffen er-
folgen. Der Fokus sollte auf denjenigen Primärrohstoffen 
liegen, für die ein Recycling technisch machbar und öko-
logisch sinnvoll ist. So schlägt das Umweltbundesamt 
eine Primärbaustoffsteuer für Kiese, Sande und Natur-
gips vor (UBA 2019g). Weiterhin könnte auch eine aus-
reichend hohe CO2-Bepreisung positive Auswirkungen 
auf die Kreislaufwirtschaft haben. Hierzu gehört auch, 



158

Kreislaufwirtschaft: Von der Rhetorik zur Praxis

CO2-Emissionen aus der Abfallverbrennung angemessen 
zu bepreisen. Diese sind bislang vom Emissionshandel 
ausgenommen. Die Bundesregierung sollte bei der Aus-
gestaltung solcher Instrumente die Auswirkungen auf 
die Kreislaufwirtschaft betrachten und diese Instrumen-
te so ausgestalten, dass die Kreislaufwirtschaft gestärkt 
wird. Generell sollte die Lenkungswirkung von Instru-
menten, die rohstoffseitig im Lebenszyklus ansetzen, im 
Vergleich zu Maßnahmen, die später im Lebenszyklus 
greifen, geprüft werden (Tz. 165 f.).

211. Der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft sowie 
die geänderte Abfall-Rahmenrichtlinie betonen, dass die 
Mitgliedstaaten ökonomische Instrumente und weitere 
Maßnahmen zur Durchsetzung der Ziele der Kreislauf-
wirtschaft anwenden sollen (Tz. 143, 145). Beispiels-
weise sollen die Mitgliedstaaten gemäß Nr. 8 des Anhangs 
IVa der Abfallrahmenrichtlinie prüfen, welche Subven-
tionen für die Kreislaufwirtschaft mit Blick auf die Ab-
fallhierarchie hinderlich sind. Der regelmäßig erschei-
nende Bericht „Umweltschädliche Subventionen in 
Deutschland“ des UBA enthält bisher kein Kapitel, das 
sich mit Subventionen auseinandersetzt, die negativ auf 
die Kreislaufwirtschaft wirken (UBA 2016c). Der Bericht 
sollte dringend um eine entsprechende Untersuchung 
erweitert werden. Unter den bereits identifizierten um-
weltschädlichen Subventionen ist im Zusammenhang mit 
der Kreislaufwirtschaft die Energiesteuerbefreiung für 
die nicht energetische Verwendung fossiler Energieträ-
ger zu nennen. Die nicht-energetische Nutzung betrug 
im Jahr 2012 7,3  % des gesamten Primärenergiever-
brauchs. Produkte sind Kunststoffe, Lacke, Farben, 
Schmierstoffe, Düngemittel etc. Das Subventionsvolu-
men beträgt konservativ geschätzt circa 1,57 Mrd. Euro 
(UBA 2016c). Da es sich um einen endlichen, fossilen 
Rohstoff handelt und die hergestellten Produkte oftmals 
bei ihrer Entsorgung energetisch verwertet werden und 
somit CO2 freigesetzt wird, ist diese Subventionierung 
nicht gerechtfertigt und sollte mit Blick auf die Kosten-
wahrheit abgebaut werden.

Weitere in Anhang IVa der Abfallrahmenrichtlinie ge-
nannte ökonomische Instrumente sind „steuerliche An-
reize für die Spende von Produkten, insbesondere Le-
bensmitteln“ (Nr.  3) sowie „steuerliche Maßnahmen 
oder andere Mittel zur Förderung des Absatzes von Pro-
dukten und Materialien, die zur Wiederverwendung vor-
bereitet oder recycelt werden“ (Nr. 9) (s. Empfehlung 
in Abschn. 3.6.2). Der Referentenentwurf des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes sieht vor, die Auflistung des Anhangs 
IVa der Abfallrahmenrichtlinie wörtlich in einer neuen 
Anlage 5 zum Kreislaufwirtschaftsgesetz zu übernehmen 

(Tz. 148). Aus Sicht des SRU sollte sich der Gesetzge-
ber nicht darauf beschränken, die Liste lediglich wort-
wörtlich zu übernehmen. Vielmehr ist er der Adressat, 
der die geeigneten Instrumente und Maßnahmen mit 
entsprechenden Anforderungen umsetzen sollte (Kas-
ten 8-12). Die Bundesregierung sollte sich zumindest ein 
Ziel setzen, bis wann sie die mögliche Anwendung und 
Umsetzung der gelisteten Instrumente und Maßnahmen 
prüfen will. Dies könnte in ProgRess III oder im Kreis-
laufwirtschaftsgesetz selbst verankert werden (den HOL-
LANDER et al. 2017). Daneben empfiehlt der SRU der 
Bundesregierung, sich dafür einzusetzen, dass die Euro-
päische Kommission Empfehlungen und Mindeststan-
dards für die Instrumente des Anhangs IVa entwickelt 
(Tz. 145). Hier können die Erkenntnisse aus Prüfungen 
in Deutschland eingespeist werden.

212. Neben ökonomischen Instrumenten sollten auch in-
formatorische eingesetzt werden, um Bewusstsein bei 
Verbraucherinnen und Verbrauchern bezüglich der Aus-
wirkungen ihres Konsumverhaltens zu schaffen. Aus Sicht 
des SRU sollte die Bundesregierung die Überlegungen 
zum sogenannten Zweiten Preisschild (BMUB 2016a, 
S.  56) vertiefen, entsprechende Bewertungsverfahren 
entwickeln und verbindliche Anforderungen an eine sol-
che Kennzeichnung für besonders umweltrelevante Pro-
dukte verankern. Die Idee des Zweiten Preisschildes ist, 
die tatsächlich anfallenden Umweltkosten, die durch Her-
stellung, Nutzung und Entsorgung ent stehen, auszuwei-
sen (UBA 2016a, S. 63). Aufgrund des derzeit großen Me-
dieninteresses könnte beispielsweise Kleidung ein  erstes 
Produkt sein, für das dies umgesetzt wird.

Produktpolitik für 
 Kreislaufwirtschaftsfähigkeit entwickeln
213. Kreislaufwirtschaftsfähigkeit (Tz. 143) sollte di-
rekt bei der Produktentwicklung mitkonzipiert werden 
(den HOLLANDER et al. 2017). Um Abfallvermeidung 
durch eine Lebensdauerverlängerung zu erreichen, soll-
ten Push-Instrumente, wie eine geplante Mindestlebens-
dauer von Produkten und kritischen Komponenten sowie 
der Nachweis der Reparaturfähigkeit eingeführt werden. 
Weitere Maßnahmen sind die Verpflichtung zur Doku-
mentation reparaturrelevanter technischer Informatio-
nen und Bereitstellung von Diagnosesoftware und pro-
duktspezifischen Werkzeugen und Ersatzteilen. Die 
Bundesregierung sollte sich auf EU-Ebene dafür einset-
zen, die Instrumente der Ökodesign-Richtlinie (Tz. 143, 
Kasten 3-4) verstärkt in Richtung Reparaturfähigkeit 
und Lebensdauerverlängerung auszugestalten, wie nun 
erstmalig für Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirr-
spüler und weitere Geräte geschehen (Europäische 
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 Kommission 2019e). Auch sollte sie die Ausweitung des 
Produktanwendungsbereichs vorantreiben.

Eine Verlängerung von Garantie- und Gewährleistungs-
zeiten auf die geplante technische Lebensdauer von Pro-
dukten könnte ein Motor für neue Geschäftsmodelle sein, 
mit denen nicht materielle Produkte, sondern Dienstleis-
tungen und Produkt-Service-Systeme vermarktet werden 
und produzierende Betriebe selbst Reparaturen und Wie-
deraufarbeitungen ausführen. So können Anreize geschaf-
fen werden, Produkte auf längere Lebensdauern auszu-
legen. Die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 1999/44/EG 
setzt ausdrücklich nur Mindestanforderungen an die ge-
setzlichen Gewährleistungszeiten fest. Dies ist in § 438 
des Bürgerlichen Gesetzbuches für das deutsche Recht 
konkretisiert. Hier besteht erheblicher Spielraum zuguns-
ten der Verlängerung der Gewährleistungsfristen (ECC-
Net 2019). So bleiben die Hersteller länger in der Verant-
wortung. Beispiele in Europa zeigen, dass mehrere 
Staaten von den Mindestanforderungen abweichen. So 
hat Schweden eine verlängerte Gewährleistungsfrist von 
drei Jahren für alle Arten von Produkten eingeführt. In 
Norwegen und Island haben Produkte, die üblicherweise 
eine Lebensdauer von mindestens zwei Jahren haben, 
eine Gewährleistungsfrist von fünf Jahren (ebd., S. 16 f.).

214. Für bestimmte schadstoffhaltige Produkte, die ak-
tuell oder zukünftig in Verkehr gebracht werden, sollten 
die Informationspflichten erweitert und an die Produkt-
zulassung gekoppelt werden. Hierzu sollte sich die Bun-
desregierung auf europäischer Ebene verstärkt für die 
Weiterentwicklung der SCIP-Datenbank (Substances of 
Concern In Products) der Europäischen Chemikalien-
agentur (ECHA) zu einem weiterreichenden Produkte-
register einsetzen. Die SCIP-Datenbank entsteht aktuell 
auf Basis von Art. 9 Abs. 2 Abfallrahmenrichtlinie. Das 
Produkteregister sollte von den Herstellern mit lebens-
zyklusrelevanten Informationen zu Schadstoffgehalten 
bestückt und zu einem Schad- und Wertstoffinventar zu-
sammengeführt werden (s. „Inventar zu gesellschaftli-
chen Stoffströmen“ in SRU 2019, Tz. 275 ff.). Entspre-
chende Informationen können von den Herstellern in 
einem Kreislaufpass bereitgestellt werden (s. a. „Kreis-
laufpass“ in SRU 2017, Tz. 274). Die Idee eines Kreis-
laufpasses wird auch im European Green Deal der Euro-
päischen Kommission als „elektronischer“ Produktpass 
aufgegriffen. Dieser soll Informationen über die „Her-
kunft, Zusammensetzung, Reparatur- und Demontage-
möglichkeiten eines Produkts sowie über die Hand-
habung am Ende seiner Lebensdauer liefern“ 
(Euro päische Kommission 2019c). Die Bundesregierung 
sollte sich bei der Entwicklung eines solchen Produkt-

passes dafür einsetzen, dass die Informationen zur 
 Zusammensetzung eines Produktes auch explizit enthal-
tene kritische Stoffe/Schadstoffe ausweisen.

Neben dem Instrument der Stoffverbote bzw. -beschrän-
kungen (Tz. 159) sollten im Rahmen der zukünftigen 
europäischen Produkt- und Chemikalienpolitik verstärkt 
Positivlisten für Inhaltsstoffe erstellt werden. Stoffe, die 
eine hochwertige Verwertung ermöglichen, sollten ent-
sprechend für den Einsatz in Produkten empfohlen wer-
den. Hieran könnten sich Hersteller orientieren, um die 
Umweltauswirkungen ihrer Produkte zu verbessern. Die 
Bundesregierung könnte eine entsprechende Diskussion 
im Rahmen der Arbeiten der Europäischen Kommission 
zu den Schnittstellen zwischen Abfall-, Chemikalien- und 
Produktpolitik, die unter dem Dach des EU-Kreislauf-
wirtschaftspakets stattfinden (Tz. 156), beginnen.

215. Um Schadstoffe dauerhaft aus dem Kreislauf zu 
ziehen, sollten für Sekundärrohstoffe die gleichen 
Schadstoffgrenzwerte wie für Primärrohstoffe gelten – 
auch wenn dadurch zunächst mengenmäßig weniger 
Sekundärrohstoffe zur Verfügung stehen. Auch die 
 Erfüllung von Recyclingquoten sollte einer Schad - 
stoff entfrachtung untergeordnet werden. Konkrete 
Maßnahmen zur Schadstoffentfrachtung sind stark 
 pro duktabhängig und werden in den Empfehlungen 
des Abschnitts 3.6.3 erläutert. Um schadstofffreie Re-
zyklate auch wirklich zum Einsatz zu bringen, sollten 
Rezyklateinsatzquoten im Rahmen von Ökodesign-
anforderungen festgelegt werden (Tz. 235).

216. Um mehr Produkte hochwertiger recyceln zu 
 können, bietet sich das Instrument der Bewertung der 
Recyclingfähigkeit an. So sollen im Rahmen des Ver-
packungsgesetzes die Beteiligungsentgelte, die seit dem 
1. Januar 2019 beim Inverkehrbringen an eines der dua-
len Systeme zu zahlen sind, an der Recyclingfähigkeit der 
Verpackungen ausgerichtet werden und somit einen An-
reiz für ein recyclingfähiges Design schaffen. Der SRU 
bedauert, dass über diesen Mechanismus dennoch nicht-
recyclingfähige Produkte auf den Markt gelangen, wenn 
der Inverkehrbringer bereit ist, das entsprechend höhe-
re Beteiligungsentgelt dafür zu zahlen. Eine Alternative 
wäre, analog zu Anforderungen an die Energieeffizienz 
von Produkten, schrittweise verbindliche Anforderun-
gen für die Recyclingfähigkeit von Produkten zu schaf-
fen (Tz. 234).

Ökodesign darf dabei aber nur in zweiter Linie auf das 
Recycling ausgerichtet sein. An erster Stelle müssen 
Aspekte wie Schadstofffreiheit, Langlebigkeit und Re-



160

Kreislaufwirtschaft: Von der Rhetorik zur Praxis

parierbarkeit stehen und mögliche Zielkonflikte abge-
wogen werden (den HOLLANDER et al. 2017). So ist 
es für das Recycling nicht unbedingt notwendig, Bau-
teile zerstörungsfrei separieren zu können, während 
dies für die Reparierbarkeit zwingend erforderlich ist. 
Auch sollte betrachtet werden, wie groß die Umwelt-
entlastungseffekte zum Beispiel für Maßnahmen der 
Lebensdauerverlängerung und des Recyclings im 
 Vergleich sind. Langfristig sollten daher Methoden zur 
Bewertung der Recycling fähigkeit um weitere Aspekte 
und Kriterien wie Reparierbarkeit und Lebensdauer 
 erweitert werden (Tz. 162 f.).

Der SRU empfiehlt der Bundesregierung, nachdrück-
lich darauf hinzuwirken, dass für Produktgruppen mit 
hohem Materialeinsatz und ökologischem Fußabdruck 
Instrumente der lebenszyklusorientierten Produktent-
wicklung erarbeitet sowie im Rahmen der Ökodesign-
Richtlinie implementiert, evaluiert und aktualisiert 
werden. Hier kann Deutschland durch entsprechende 
Förderschwerpunkte im Rahmen der durch BMU und 
BMBF geför derten Forschung maßgeblich mit fundier-
ten wissenschaftlichen Grundlagen beitragen. Letzt-
lich wird so die aktuell abfallwirtschaftlich orientierte 
Herstellerverantwortung durch konkretere Anforde-
rungen, als dies derzeitig durch entsprechende Richt-
linien der Fall ist (Tz. 135), in eine vorsorgeorientier-
te Produktpolitik überführt werden.

Die Entwicklung einer umfassenden Produktpolitik ist 
eine dringend notwendige Ergänzung abfallwirtschaft-
licher Anforderungen, um die notwendigen Weichen für 
eine Kreislaufwirtschaft zu stellen.

Umweltbewertungen für 
 Kreislaufwirtschaftsentscheidungen nutzen
217. Um Stoffströme bzw. Güter sowie Maßnahmen 
bezüglich der Dringlichkeit des Regelungsbedarfs zu 
priorisieren, sollte die Bundesregierung verstärkt Um-
weltbewertungsinstrumente wie Ökobilanzen nutzen. 
Diese müssen aber unter Berücksichtigung folgender 
Aspekte methodisch weiterentwickelt und standardisiert 
werden:

 ɦ Zugrundelegen zukünftiger Rahmenbedingungen: Um 
die Kreislaufwirtschaft strategisch weiterzuentwi-
ckeln, müssen an zukünftigen politischen Zielen ori-
entierte Szenarien zugrunde gelegt werden. Hierzu 
gehören insbesondere die Bedingungen einer dekar-
bonisierten Wirtschaft (Tz. 182, Kasten 3-5). Wer-
den jetzige statt zukünftiger Rahmenbedingungen für 

Maßnahmenentscheidungen angesetzt, kann es zu 
Fehlentscheidungen kommen.

 ɦ Anwenden alternativer Rahmenbedingungen: Die 
szenarienorientierte Anwendung alternativer Rah-
menbedingungen erlaubt eine Einschätzung, ob sich 
die ökologische Bewertung verändert. So sollten bei 
einem Vergleich von Einweggetränkeverpackungen 
und Mehrweg systemen nicht nur die aktuellen 
Durchschnittswerte, sondern auch konkrete Rah-
menbedingungen wie zum Beispiel kürzere Trans-
portwege aufgrund eines Standardbehältersystems 
und regionalem Handel als Szenario  angenommen 
werden. So kann tiefgreifender geprüft werden, 
unter welchen Bedingungen welche Lösung ökolo-
gisch vorteilhaft ist und wie bestehende Systeme op-
timiert werden können (zu Mehrweg s. Tz. 181 ff.; 
DETZEL et al. 2016).

 ɦ Einbindung abfallspezifischer Aspekte: Die heutige 
Methode der Ökobilanzierung bildet einige Umwelt-
wirkungen nicht ab. Zu nennen sind hier zum Beispiel 
Umweltwirkungen von Littering und des Eintrags von 
Makro- und Mikroplastik in Böden und Gewässer.

Für die Zeit nach einer erfolgreichen Dekarbonisierung 
der Gesellschaft müssen Umweltbewertungskriterien 
neu untereinander gewichtet werden. Klimaschutz wird 
dann nicht mehr die dominante Rolle einnehmen, die 
ihm heute allgemein zugesprochen wird.

Umweltbewertungsinstrumente sollten in der Politikge-
staltung genutzt werden, um die Umweltwirkungen von 
Maßnahmen auf verschiedenen Stufen des Zielsystems, 
wie es in Abschnitt 3.4.1 aufbauend auf der Abfallhierar-
chie entwickelt wurde, miteinander zu vergleichen. Nur 
so ergibt sich ein Gesamtbild und kann eine Abwägung 
der Maßnahmen mit Blick auf ihre ökologische Effekti-
vität, das heißt dem größten ökologischen Nutzen, erfol-
gen. Dies betrifft überwiegend übergeordnete Politikent-
scheidungen auf europäischer und nationaler Ebene. 

Damit bei der Regulierung von Produkten, Materialien 
und Stoffen keine umweltschädlicheren Alternativen ent-
wickelt oder genutzt werden, sollten naheliegende Sub-
stitutionsvarianten immer mitgeprüft werden. Deshalb 
sollten Umweltbewertungen auch bei möglichen Verbo-
ten angewendet werden. Beispiele, wo eine solche Prü-
fung sinnvoll wäre, ist der Ersatz von erdölbasierten 
Kunststoffen durch Kunststoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen (Tz. 194). Umweltbewertungen sollten von 
unabhängigen Institutionen vorgenommen werden. In 
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Deutschland könnte das zum Beispiel das Umweltbun-
desamt sein.

3.6.2 Abfallvermeidung stärken

Quantitative Vermeidungsziele als dynami-
sches Lenkungsinstrument festlegen
218. Die Ziele „Abfallvermeidung“ und „Wiederverwen-
dung“ sind weder auf deutscher Ebene noch europaweit 
quantitativ oder verbindlich mit Zielwerten und Zeit-
rahmen ausgestaltet, mit Ausnahme der Lebensmittel-
abfälle (Kasten 8-8). Bereits 2011 formulierte die Euro-
päische Kommission ein Etappenziel: „Spätestens 2020 
wird Abfall als Ressource bewirtschaftet. Das Pro-Kopf-
Abfallaufkommen sinkt in absoluten Zahlen“ (Euro-
päische Kommission 2011a). Das deutsche Abfallver-
meidungsprogramm von 2013 enthält explizit keine 
absoluten Ziele für die Verringerung des Abfallnettoauf-
kommens, sondern zielt lediglich auf eine „möglichst 
weitgehende Reduktion der Abfallmengen in Relation 
zur Wirtschaftsleistung [...]“ (BMU 2013). Das Abstel-
len auf den Bezug zur Wirtschaftsleistung erlaubt es au-
ßerdem, dass die Abfallmengen – bei entsprechender 
Steigerung der Wirtschaftsleistung – ebenfalls steigen. 
Um Instrumente der Abfallvermeidung, insbesondere 
weiche Instrumente, wirksam zu machen, bedarf es je-
doch aus Sicht des SRU einer Zielsetzung und eines Mo-
nitorings durch den Gesetzgeber ebenso wie der Festle-
gung von Konsequenzen bei Nichterreichung. Um dies 
zu operationalisieren, schlägt der SRU vor, Indikatoren 
zur Bemessung und Bewertung des gesellschaftlichen 
Stoffumsatzes zu definieren. Diese sollten sowohl (roh-
stoff)input- als auch (abfall)output-orientierte Indika-
toren umfassen, anhand derer sich die Wirkungen des 
Abfallvermeidungsprogramms kontinuierlich überprü-
fen und Maßnahmen zur Lenkung anpassen lassen. Um 
eine reine Verlagerung der Abfallproduktion durch Ma-
terialsubstitution zu vermeiden, können Indikatoren ent-
lang von Bedürfnisfeldern wie zum Beispiel Textilien und 
Bekleidung, Gebäude und Wohnen sowie Lebensmittel 
und Ernährung weiter spezifiziert und Ziele formuliert 
werden. Das neue Abfallvermeidungsprogramm sollte 
dementsprechend anspruchsvolle Zielwerte für die ge-
wählten Indikatoren enthalten. Diese sind mit konkre-
ten Zeitpunkten und Instrumenten zur Lenkung zu un-
terlegen. Nur so kann das Abfallvermeidungsprogramm 
als Instrument der kontinuierlichen Verbesserung ge-
nutzt werden.

Darüber hinaus empfiehlt der SRU der Bundesregierung, 
für schnelllebige Produkte mit hohem Stoffumsatz klare 

und verbindliche Zielvorgaben zu machen. Dies bedeu-
tet für den Produktstrom Verpackungen (Abschn. 3.5.3), 
beispielsweise Ziele für einen maximalen Pro-Kopf- 
Verpackungsverbrauch oder den maximalen absoluten 
Verpackungsverbrauch festzulegen. Bei Nichterreichen 
sollten Konsequenzen und Wirkmechanismen greifen, 
wie beispielsweise den Handel zur Einführung von Mehr-
wegsystemen zu verpflichten.

219. Selbstverpflichtungen von Wirtschaftsakteuren mit 
klaren Reduktionsvorgaben, wie aktuell für Verpackun-
gen formuliert (Tz. 185), zeigen, dass die Festlegung 
messbarer Ziele auch auf Unternehmensebene möglich 
ist. Der SRU begrüßt diese Initiativen. Jedoch würde ein 
abgestimmter Prozess durch das BMU helfen, diese Ak-
tivitäten in ihrem Anwendungsbereich und Ambitions-
niveau zu harmonisieren und in die Abfallpolitik Deutsch-
lands einzubetten. Als Beispiel können dabei die 
Aktivitäten der niederländischen Regierung dienen, die 
2017 einen nationalen Pakt für eine gemeinsame Ent-
wicklung einer „transition agenda“ für die Kreislaufwirt-
schaft mit breiter Beteiligung der Wirtschaft, Verwaltung 
und Zivilgesellschaft geschlossen hat (Deutscher Bun-
destag – Wissenschaftliche Dienste 2017; Government 
of the Netherlands 2018). Wichtig sind in einem ersten 
Schritt einheitliche Definitionen, damit Selbstverpflich-
tungen tatsächlich der übergeordneten Zielsetzung der 
Abfallvermeidung folgen und nicht rein zu Marketing-
zwecken genutzt werden.

Konsum verändern
220. Die Bundesregierung, aber auch die Länder und 
Kommunen, können in ausgewählten Bereichen durch 
Vorbildfunktion und Bereitstellen von Infrastrukturen 
ein verändertes Konsumverhalten unterstützen (Abschn. 
3.6.5). Beispielsweise kann der Ausbau von öffentlichen 
Trinkwasserbrunnen oder das kostenlose Wasserange-
bot ohne Verpackung in öffentlichen Einrichtungen 
wie  Schulen, Behörden oder bei Großveranstaltungen 
 Verhaltensänderungen anreizen. Dieses Angebot kann 
durch Kampagnen zur Leitungswassernutzung begleitet 
und dessen Nutzung so forciert werden.

Auch das Themenfeld Mobilität bietet vielschichtige Mög-
lichkeiten, den materiellen Stoffumsatz von Fahrzeugen 
durch die Förderung von Vermeidung und Verlagerung 
von Verkehr deutlich zu reduzieren. Die öffentliche Hand 
kann in der Rolle als Käufer eine Vorbildfunktion einneh-
men und die Nachfrage nach neuen Techniken oder Nut-
zungsstrukturen stärken. Beispielhaft seien die Beschaf-
fung von Dienstfahrrädern, die Bereitstellung von 
Fahrzeugpoolsystemen statt persönlicher Dienstfahr-
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zeuge, die Unterstützung von Sharingsystemen sowie die 
finanzielle Förderung von Jobtickets bei gleichzeitiger 
Verkleinerung der Dienstwagenflotte genannt (Tz. 526; 
SRU 2017).

Der Bund sollte die Förderung und Begleitforschung für 
Suffizienzinitiativen mit Modellcharakter (Tz. 205) im 
derzeit in Überarbeitung befindlichen Abfallvermei-
dungsprogramm verankern, um den Wandel von Ver-
haltensgewohnheiten durch übertragbare Ergebnisse zu 
unterstützen. 

Lebensdauer verlängern
221. Reparatur und Wiederaufarbeitung sind traditio-
nelle Methoden der Lebensdauerverlängerung und der 
damit verbundenen Reduktion von Abfällen sowie Um-
weltwirkungen. Erst mit der globalisierten Massenpro-
duktion von Gütern und der zunehmenden Spezialisie-
rung von Produktionsketten wurden aus Gebrauchsgütern 
zunehmend Verbrauchsgüter (STAHEL 1982; 2010; 
HECKL 2013). In den vergangenen Jahrzehnten sind in 
vielen Bereichen das Wissen, die Angebote und auch die 
Infrastruktur zu lebensdauerverlängernden Maßnahmen 
zurückgegangen. Hier bedarf es sowohl struktureller 
 Rahmensetzung als auch spezifischer Anreize durch 
den Staat. 

222. Für langlebige Produkte ist eine wichtige Maßnah-
me zur Verlängerung der Lebensdauer ein Design, das 
zum einen robuste, funktionale und zum anderen repa-
raturfähige bzw. nachrüstbare Produkte hervorbringt. 
Zentrale Instrumente hierfür sind die Ökodesign-Richt-
linie und konkrete produktgruppenspezifische Durch-
führungsmaßnahmen (bislang ausnahmslos Verordnun-
gen) oder Selbstregulierungsinitiativen der Industrie. 
Um durch diese Konkretisierung auch zur Lebensdau-
erverlängerung von Produkten beizutragen, können De-
klarationspflichten zur erwarteten Lebensdauer aus-
geweitet werden (UBA 2017), die ein wirksames 
Pull-Instrument für Verbraucherentscheidungen dar-
stellen (GILJUM et al. 2016). Eine gegebenenfalls pro-
duktgruppenspezifische Verlängerung der Gewähr-
leistungsfrist für Mängel (ECC-Net 2019) kann zu 
langlebigeren Produkten führen. Ebenso könnte dies 
ein Motor für Geschäftsmodelle sein, mit denen nicht 
materielle Produkte, sondern Dienstleistungen und 
Produkt-Service-Systeme vermarktet werden und pro-
duzierende Betriebe selbst Reparaturen und Wieder-
aufarbeitungen ausführen.

Allein das konsequente Ökodesign reicht jedoch nicht 
aus, eine Kultur der Reparatur wiederzubeleben. Finan-

zielle Anreize wie eine Senkung des Mehrwertsteuer-
satzes auf Reparaturdienstleistungen, wie in neun EU-
Ländern bereits umgesetzt (AX 2017), würde Anbieter 
solcher Dienstleistungen fördern und wettbewerbsfähi-
ger machen. Zusätzlich entstünden finanzielle Vorteile 
und eine Symbolwirkung für Verbraucherinnen und Ver-
braucher. 

223. Für das Beispiel Verpackungen (Abschn. 3.5.3) er-
reichen Mehrwegsysteme eine deutliche Lebens- und 
somit Nutzungsdauerverlängerung. Bei Getränkeverpa-
ckungen gibt es seit 1992 mit der Mehrwegquote eine po-
litisch klar formulierte, aber – bis auf die Einführung des 
Pflichtpfandes für bestimmt Einwegverpackungen – nicht 
sanktionierte und damit unverbindliche Zielmarke, wel-
che auch im Verpackungsgesetz vorgesehen ist (§ 1 Abs. 3 
VerpackG). Das anhaltende Verfehlen dieses Zieles 
(Tz. 181) macht den Handlungsbedarf deutlich. Viele 
Discounter bieten ausschließlich Getränke in Einweg-
verpackungen an und verfügen nicht über Rücknahme-
systeme für Mehrwegflaschen (UBA 2019f).

Der SRU spricht sich für das Aufrechterhalten der Mehr-
wegquote für Getränkeverpackungen aus und fordert die 
Akteure auf, die Rahmenbedingen so zu gestalten, dass 
die ökologische Vorteilhaftigkeit und ihr Beitrag zu Ab-
fallvermeidung gewährleistet werden. Die Bundesregie-
rung kann hier als Gesetzgeber lenkend und rahmenge-
bend wirken. Hierzu gehören aus Sicht des SRU vor allem 
folgende zwei Maßnahmen:

 ɦ (Selbst-)Verpflichtung des Handels und der Abfüller 
zur Nutzung von Mehrwegpoolflaschen.

 ɦ Ausgestaltung einer verpflichtenden Mehrwegquote 
für alle Marktakteure, mit entsprechender Melde-
pflicht der Einweg- und Mehrwegverpackungs mengen.

Als Grundlage einer auf Langfriststrategien ausgerichte-
ten Bewertung der Umweltwirkungen kann der Gesetz-
geber weitergehende Maßnahmen und Instrumente zur 
Stärkung von Mehrwegsystemen anstoßen sowie die not-
wendigen Rahmenbedingungen identifizieren und an-
passen (s. Kasten 3-5). Bewertet werden sollten:

 ɦ die Auswirkungen einer Streichung von § 31 Abs. 4 
VerpackG, sodass es keine Ausnahmen von der Ein-
wegpfandpflicht (pfandfreie Getränke) gibt, und

 ɦ die Auswirkungen einer Erweiterung von standardi-
sierten Mehrwegverpackungssystemen auf weitere 
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Produktsegmente im Lebensmittel- aber auch im Dro-
geriebereich.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, die Methoden 
der Umweltbewertung für Getränkeverpackungen und 
andere Produkte weiter zu entwickeln (Tz. 217) und zu 
standardisieren, um zielsichere Politikentscheidungen 
für die Abfallvermeidung zu treffen und deren Akzep-
tanz erhöhen zu können.

224. Abfallvermeidung wird sich nur mit einem breiten 
Mix an Push- und Pull-Instrumenten umsetzen lassen. 
Vorrangig ist sicherzustellen, dass die Infrastruktur für 
abfallarmes Verhalten erhalten bzw. ausgebaut wird und 
ökonomische Anreize zur Nutzung geschaffen werden. 
Hier kann die Bundesregierung rahmengebend Einfluss 
auf die Wirtschaftsakteure nehmen und in öffentlichen 
Bereichen auch Impulsgeber und Vorbild sein. Die ge-
nannten Maßnahmen zur Stärkung der Abfallvermeidung 
sind Beispiele, die in ihrer Summe einen Beitrag zu Re-
duktion des Stoffumsatzes leisten, aber auch das Thema 
in der Öffentlichkeit stärker transportieren und einen 
Bewusstseinswandel bewirken können. Die Bundesregie-
rung sollte dieses Thema nicht allein auf die strategische 
Ebene beschränken, sondern aktiv mit Akteuren verbind-
liche Ziele aushandeln, Rahmenbedingungen für ausrei-
chende Wahlmöglichkeiten für abfallarme Konsum-
muster schaffen und bei Zielverfehlung nachjustieren. 
Dies würde eine Transformation des Wirtschaftssystems 
hin zu weniger Materialdurchsatz unterstützen.

3.6.3 Hochwertiges Recycling 
sicherstellen

225. Die bislang genutzten massenbezogenen Verwer-
tungs- und Recyclingquoten reichen aus Sicht des SRU 
als Instrument nicht aus, um eine hochwertige Verwer-
tung (Tz. 162 ff.) konsequent umzusetzen. Um Recyc-
ling und seine Hochwertigkeit zu stärken, müssen beste-
hende Barrieren abgebaut und neue Anreize gesetzt 
werden (CRAMER 2018; HAGELÜKEN et al. 2016). 
Dafür ist eine Erweiterung der Instrumentierung not-
wendig. Die Ermächtigung, Maßnahmen zur hochwerti-
gen Verwertung bestimmter Abfallarten durch Rechts-
verordnungen zu spezifizieren, ist in §  8 Abs.  2 Nr.  2 
KrWG angelegt (Tz. 134), bislang aber nicht in konkre-
te Regelungen umgesetzt worden. Lediglich das Verpa-
ckungsgesetz hat mit der Einführung der werkstofflichen 
Verwertung (§ 16 Abs. 2 VerpackG) eine Differenzierung 
vorgenommen, welche bestimmte Recyclingverfahren 
zur Quotenberechnung unberücksichtigt lässt. Generell 

wäre eine Konkretisierung des Rechtsbegriffes „Hoch-
wertigkeit“ im Kreislaufwirtschaftsgesetz sinnvoll. An-
sätze hierfür liegen mit dem „Leitfaden zur Anwendung 
der Abfallhierarchie nach § 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG)“ (BMUB 2017) bereits vor. 

Der mögliche Grad der Hochwertigkeit der Verwertung 
wird durch verschiedene Aspekte entlang des gesamten 
Lebensweges eines Produktes bestimmt. Daher ist es 
sinnvoll, verschiedene steuernde Instrumente über den 
gesamten Lebenszyklus zu nutzen. Abbildung 3-15 ent-
hält eine Übersicht über Instrumente, die aus Sicht des 
SRU in ihrer Kombination geeignet sind, hochwertiges 
Recycling sicherzustellen.

Recyclingquoten weiterentwickeln
226. Recyclingquoten sind ein Instrument der Abfall-
wirtschaft, das grundsätzlich geeignet ist, Abfallströme 
in das Recycling zu lenken. Sie können im Rahmen pro-
duktspezifischer Regelungen oder im Kreislaufwirt-
schaftsgesetz für definierte Abfallarten verankert wer-
den. Prinzipiell sind Regelungen auf nationaler Ebene, 
die ambitionierter sind als von der EU vorgegeben, 
 möglich (Tz. 712). Oft werden die europäischen Min-
destanforderungen – auch bedingt durch die recht un-
spezifische Definition von Recycling (Tz. 133, 158) – in 
Deutschland sogar übererfüllt (Tz. 191). Jedoch ist das 
bloße Erhöhen massenbasierter Quoten von begrenzter 
Lenkungswirkung für ein hochwertiges Recycling (FELL-
NER et al. 2018) und somit kein ausreichendes Instru-
ment. Es bedarf daher einer kontinuierlichen Weiterent-
wicklung von Recyclingquoten hin zu einem Mix 
verschiedener Maßnahmen und Instrumente. Als Grund-
lage hierfür muss der Recyclingbegriff spezifiziert und 
enger gefasst werden. Insbesondere sollte er unter Be-
rücksichtigung der Hochwertigkeit spezifiziert und dif-
ferenziert werden.

Weiterhin können materialspezifische Recyclingquoten, 
wie für Verpackungen bereits ansatzweise eingeführt 
(Tab. 3-1), das Recycling von Materialien mit zum Teil 
geringen Massenanteilen am jeweiligen Abfallstrom bes-
ser anreizen. Sie sind aber auch mit einem höheren Auf-
wand in der Überwachung und Berichterstattung ver-
bunden. Insbesondere bei komplexen Produkten wie 
Elektroaltgeräten oder Altfahrzeugen können material-
spezifische Recyclingquoten für Kunststoffe oder auch 
für Edel- und Sondermetalle aber helfen, Recyclingmen-
gen dieser ökologisch relevanten Stoffe und Materialien 
zu erhöhen (Tz. 162 f.). Für das Beispiel Fahrzeuge (Ab-
schn. 3.5.4), aber auch für Elektroaltgeräte, würde dies 
bedeuten, für die bestehende Recyclingquote ein Unter-
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ziel zu definieren, zu welchem Anteil diese Quote durch 
Kunststoffrecycling erfüllt werden soll (UBA 2016b, S.  9) 
bzw. welcher Anteil der enthaltenen Kunststoffe recycelt 
werden soll. Im Bereich der Verpackungen könnte die für 
Kunststoffe bereits bestehende Anforderung – sofern 
ökologisch sinnvoll – sogar auf spezifische Kunststoff-
sorten heruntergebrochen werden. Gleiches ist auch für 
Elektroaltgeräte und Altfahrzeuge grundsätzlich denk-
bar und könnte dazu beitragen, dass insbesondere hoch-
wertige technische Kunststoffe auch hochwertig wieder-
gewonnen werden. Weiterhin ist es möglich und sinnvoll, 
Recyclingquoten an zu erreichende Qualitäten der Aus-
gangsfraktionen (Output) von Behandlungs- und Recyc-
linganlagen (Tz. 231) zu koppeln.

Zur Vereinfachung des Monitoring-Aufwandes ist es al-
ternativ auch möglich, Zielwerte für die Separierung und 
Verwertung bestimmter Fraktionen nicht prozentual, 
sondern absolut als Gewicht pro Einheit zu definieren 
(UBA 2016b, S. 9). So schlägt das UBA als mögliche An-
forderung zur Förderung des Recyclings von Kunststof-
fen aus Altfahrzeugen vor, dass 20 kg Kunststoffe pro Alt-
fahrzeug zurückgewonnen und einer werkstofflichen 
Verwertung zugeführt werden müssen.

Der SRU empfiehlt der Bundesregierung, für die anste-
henden Novellen der Altfahrzeug-Richtlinie und der Elek-
troaltgeräterichtlinie differenzierte, materialbezogene 
Recyclingquoten zu entwickeln. Neben der Rohstoffre-

 ɦ Abbildung 3-15 
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levanz machen auch zu erwartende Produktänderungen – 
zum Beispiel durch die Einführung von Elektrofahrzeu-
gen – diese Anpassung der Recyclingquoten erforderlich. 
Für Altfahrzeuge ist es außerdem notwendig, die Recyc-
lingdefinition an die Definition in der Abfallrahmenricht-
linie anzupassen (Tz. 133). Damit wäre es nicht mehr 
möglich, Verfüllung für die Recyclingquote anzurechnen. 
Weiterhin wäre eine rechtliche Einordnung der rohstoff-
lichen sowie der werkstofflichen Verwertung von Misch-
kunststoffen sinnvoll. 

Schadstoffausschleusung umsetzen
227. Bereits 2005 forderte der SRU, dass „eine Ressour-
censtrategie der durch Umweltqualitätsziele gegebenen 
physischen Knappheit von Senken Rechnung tragen 
muss“ (SRU 2005). Die Kenntnis der physischen Auf-
nahmefähigkeit von Senken ist notwendig, weil der öko-
logisch zulässige anthropogene Stoffumsatz (Tz. 164) 
auch durch die Knappheit der Senken bestimmt wird. 
Die Anforderungen an diese letzten Senken sollten klar 
formuliert sein und ihre Kapazität geprüft werden. Hier-
zu zählen nicht nur Senken im Sinne von Deponien, son-
dern auch die Aufnahmekapazität von Umweltmedien 
für Schadstoffe. Die Umsetzung dieser Anforderung ist 
ein Grundpfeiler für eine ökologisch orientierte Kreis-
laufwirtschaft.

Gleichzeitig sollten für bereits gut bekannte und in der 
Produktion weitgehend verbotene bzw. beschränkte 
Schadstoffe wie POPs, Quecksilber, FCKW (Fluorchlor-
kohlenwasserstoffe) und Asbest Inventare erstellt wer-
den, die Informationen über noch in Anwendung befind-
liche Mengen enthalten. Hierauf aufbauend können 
„Ausstiegspfade“ formuliert werden. Ziel sollte es sein, 
Schadstoffe, die sich in noch genutzten Produkten be-
finden, schnell aus dem Umlauf zu ziehen, um künftiges 
Recycling zu vereinfachen und schadstofffreie Rezykla-
te zu erhalten. Die wissenschaftlichen Grundlagen für 
ein solches Programm könnten unter Federführung des 
Umweltbundesamtes entstehen. Konkrete Maßnahmen 
könnten zum Beispiel eine über die Herstellerverantwor-
tung finanzierte „Abwrackprämie“ für FCKW-haltige 
Kühlgeräte oder eine Ausweitung der Förderprogramme 
zur Astbestsanierung sein. Dies sollte in Abwägung mit 
anderen Umweltaspekten, zum Beispiel dem Energiever-
brauch in der Nutzungsphase und dem Ziel einer langen 
Nutzungsdauer erfolgen. Beispielsweise sind FCKW- 
haltige Kühlgeräte aufgrund des FCKW-Ausstiegs heute 
mindestens 25 Jahre alt und haben in der Regel eine ent-
sprechend schlechte Energieeffizienz. Auch sollten an 
die Ersatzprodukte Anforderungen hinsichtlich ihres 
ökologischen Fußabdrucks gestellt werden, zum Beispiel 

bei einem neuen Kühlgerät eine Mindestanforderung an 
die Energieeffizienzklasse.

228. Für die notwendige Schadstoffentfrachtung muss 
bekannt sein, welche Schadstoffe in den jeweiligen Pro-
dukten enthalten sind. Diese Informationen sollten 
 möglichst von den Herstellern bereitgestellt werden. Da 
solche Deklarationen für Produkte – insbesondere lang-
lebige – im heutigen Abfallstrom nur begrenzt verfügbar 
sind, bedarf es eines konsequenten Monitorings der 
Schadstoffgehalte in den Abfallströmen. Ein solches Mo-
nitoring kann durch Anforderungen zur Anlagenzertifi-
zierung und -zulassung verankert werden. Im Rahmen 
sogenannter Batch-Tests können Schadstoffgehalte in 
Produkten und der Anteil schadstoffhaltiger Produkte in 
zur Behandlung eingehenden Abfällen bestimmt werden. 
Diese Tests sollten regelmäßig im Rahmen der Anlagen-
überwachung erfolgen. Für die Behandlung von Elektro-
altgeräten sind Methoden zur Durchführung solcher 
Batch-Tests beschrieben (CEN 2014, Anhang D). Ver-
gleichbare Untersuchungsmethoden sollten für weitere 
Abfallströme wie Altbatterien, Altfahrzeuge und Bau-
abfälle entwickelt und verbindlich umgesetzt sowie die 
Relevanz und Machbarkeit für möglicherweise schad-
stoffhaltige, langlebige Abfälle wie Textilien und Möbel 
geprüft werden.

Die in den Anlagen oder durch Rücknahmesysteme 
 erlangten Informationen zu Schadstoffgehalten sollten 
Teil der Berichterstattungen an die zuständigen Behör-
den sein, die Anlagen ohnehin zu erfüllen haben. Diese 
Ergebnisse sollten regelmäßig neben der Anlagenüber-
wachung auch zur Überprüfung der gesetzlichen Anfor-
derungen an die Schadstoffentfrachtung sowie für die 
Aufstellung nationaler Pläne zum Phase-Out von Schad-
stoffen (Tz. 164) genutzt werden. Eine solche Aufgabe 
könnte im Umweltbundesamt angesiedelt werden.

Die Inventarisierung ist gleichzeitig auch eine wichtige 
Mess- und Steuergröße für die Entfernung und sichere 
Beseitigung von Schadstoffen. Einschlägige Anforderun-
gen zur Schadstoffseparierung (vgl. z. B. Anhang Altfahr-
zeug-Verordnung, Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
Anlage 4) müssen regelmäßig aktualisiert werden, um 
neuartige Schadstoffe, Produkte, Behandlungstechniken 
und Regulierungen zu berücksichtigen. Ein hoher Grad 
an Konkretisierung kann den Wettbewerb um die nied-
rigste mögliche Umsetzung dieser Anforderungen ver-
hindern. Um eine einheitliche Umsetzung in der Praxis 
zu gewährleisten, sollten Zielwerte für die Schadstoff-
entfrachtung spezifiziert werden, zum Beispiel indem 
Mindestmengen der zu entnehmenden Schadstoffe oder 
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Restgehalte an Schadstoffen in Fraktionen aus der 
 Behandlung verbindlich verankert werden.

Eine möglichst weitgehende Schadstoffentfrachtung 
kann dazu führen, dass große Mengen an Abfällen nicht 
recycelt werden können. Aus Sicht des SRU sollte die 
 Erfüllung von Recyclingquoten aber einer Schadstoff-
entfrachtung untergeordnet werden, um Schadstoffe 
nicht in neue Produkte zu verschleppen (Tz. 164).

Stand der Technik und 
 Behandlungsanforderungen definieren
229. Zielwerte für den zu recycelnden Anteil von Altpro-
dukten sowie die Pflicht zur Schadstoffentfrachtung soll-
ten durch Vorgaben zum Stand der Technik und Art der 
Behandlung ergänzt werden. Dies trägt entscheidend 
dazu bei, eine hohe Qualität der Behandlung zu gewähr-
leisten. Die Implementierung von Behandlungsanforde-
rungen in sogenannten BVT-Merkblättern (auch Best 
Available Technique Reference Document – BREF; erar-
beitet auf Basis der Industrieemissionsrichtline 2010/75/
EU) ist aus Sicht des SRU für die kleinteilige und spezi-
alisierte Anlageninfrastruktur zur Behandlung von Ver-
packungen, Elektroaltgeräten und Altfahrzeugen ein 
 weniger geeignetes Instrument. Auch können die Novel-
lierungsintervalle der BVT-Merkblätter mit über zehn 
Jahren nicht mit der Geschwindigkeit der Entwicklung 
des Standes der Technik in diesen Bereichen mithalten.

Alternativ sind folgende zwei Ansätze aus Sicht des SRU 
geeignet, um eine stärkere ökologische Lenkungswirkung 
in der Qualität der Behandlung sicherzustellen:

 ɦ Abfallstromspezifische technische Spezifikationen 
und Normen, wie beispielsweise aus der Normen reihe 
EN 50625 für die Behandlung von Elektroaltgeräten, 
können europäisch oder national rechtsverbindlich 
verankert werden.

 ɦ Es können Behandlungsanforderungen auf nationaler 
Ebene erarbeitet und implementiert werden.

Mit der Europäischen Normung wie für Elektroaltge räte 
(EN-50625-Serie) werden insbesondere Monitoring und 
Berichterstattung zum Recycling und zur Schadstoff-
entfrachtung vereinheitlicht und somit die Art der Be-
handlung vergleichbar gemacht. Der SRU begrüßt dies 
und empfiehlt der Bundesregierung, sich für die Auswei-
tung solcher Normungsaktivitäten auf europäischer 
Ebene einzusetzen. Konkret sollten Machbarkeit und 
Nutzen für die Behandlung von Batterien und Altfahr-
zeugen geprüft werden.

230. Dennoch bedarf es aus Sicht des SRU einer weiter-
gehenden Spezifizierung dazu, wie die gesetzten Zielwer-
te erreicht werden sollen. Das Umweltbundesamt hat für 
Elektroaltgeräte weitergehende geräte- und bauteil-
spezifische Behandlungsanforderungen formuliert. Diese 
sollen in eine Verordnung auf Grundlage des § 20 Elek-
troG in Verbindung mit Anhang 4 einfließen (RECHEN-
BERG et al. 2019). Die Empfehlungen des Umweltbun-
desamtes basieren auf einem umfassenden Prozess, der 
unter Einbindung der relevanten Akteure stattfand. Er-
gebnis ist ein Mix aus Verfahrensanforderungen (Defi-
nition zu separierender Schadstoffe, Separationszeit-
punkt), Zielanforderungen (Zielwerte zur Vollständigkeit 
der Entfrachtung, Grenzwerte für die Qualität der Ent-
frachtung) und einem Behandlungskonzept (Arbeitsan-
weisungen, Identifikationskriterien, Dokumentation). 
Dabei wurden nicht nur Anforderungen zur Schadstoff-
entfrachtung, sondern auch zur Rückgewinnung von 
Wertstoffen diskutiert. Die Einbindung der relevanten 
Akteure stellt die praktische Umsetzbarkeit und Über-
wachbarkeit sicher und trägt zur Akzeptanz der neuen 
Anforderungen bei.

Dieser Prozess sowie das Ergebnis stellen ein positives 
Beispiel dar, wie auf nationaler Ebene anspruchsvolle 
 Anforderungen entwickelt werden können. Im Falle 
der  Elektroaltgeräte gilt es, diese Anforderungen nun 
schnellstmöglich rechtlich verbindlich zu verankern. Da-
rüber hinaus sollte das BMU weitere prioritäre Abfall-
ströme festlegen, für die ein ähnlicher Prozess zur Fest-
legung von Behandlungsanforderungen durchgeführt 
werden sollte. Dies sollte in ProgRess III als Ziel mit fes-
tem Zeitrahmen verankert werden.

Die nationale Festlegung von Behandlungsstandards er-
fordert eine konsequente Anwendung auch auf expor-
tierte Abfälle. Dafür ist es notwendig, dass die Quoten-
anrechnung von Abfallexporten an den Nachweis der 
Wahrung von Behandlungsstandards gekoppelt wird. 
 Ansonsten können die nationalen Standards durch eine 
Behandlung der Abfälle in Ländern mit niedrigeren 
 Anforderungen unterlaufen werden (EEA 2019). 

Aus Sicht des SRU ergänzen sich europäische Normen 
und nationale Behandlungsstandards und sollten konse-
quent weiterentwickelt werden. Bei beiden Instrumen-
ten sollten eine regelmäßige Anpassung an Änderungen 
des Produktdesigns und der Recyclingtechnik vorgese-
hen werden. Da die Industrie bei Standardisierungs- und 
Normungsaktivitäten häufig stark vertreten ist, sollten 
Bund und Länder ihr Expertenwissen verstärkt in solche 
Prozesse einbringen. Um dabei die Position von Umwelt-
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verbänden zu stärken, sollten Möglichkeiten geschaffen 
werden, dies finanziell zu unterstützen.

Output-Qualitäten spezifizieren und 
 Abfallende-Eigenschaften definieren
231. Mit der Definition von Output-Qualitäten für Frak-
tionen aus Behandlungs- und Recyclingprozessen ließe 
sich steuern, für welche Produkte diese Sekundärroh-
stoffe wieder einsetzbar wären. Anforderungen könnten 
sich zum Beispiel auf die erlaubte Menge an Störstoffen 
oder auch die Vielfalt enthaltener spezifischer Materia-
lien beziehen (z. B. welche Kunststoffsorten sollten wel-
che Reinheit erreichen, welche Fraktionen verschiede-
ner Legierungstypen von Metallen sollten separiert 
werden). Die Messung der Qualität kann zum Beispiel 
an etablierte oder neu zu entwickelnde Gütezeichen ge-
koppelt werden, wie beispielweise aus der RAL Gütesi-
cherung für Kompost, Altholz, Recyclingbaustoffe und 
Recyclingkunststoffe bekannt. Dies ist insbesondere für 
kunststoffhaltige Abfälle, Bioabfälle und Bauabfälle sinn-
voll und kann helfen, den hohen Anteil von Sekundär-
mischkunststoffen oder der Verfüllung bei Bauabfällen 
an der Quotenerfüllung zu reduzieren. Weiterhin wird 
dadurch die Transparenz über die Qualität der Recyc-
lingprodukte für alle Marktakteure erhöht. Dies steigert 
die Marktakzeptanz und somit die Bereitschaft von Her-
stellern, Recyclingprodukte einzusetzen. Gleichzeitig 
können auch mit Anforderungen, unter denen für be-
stimmte Stoffe und Gegenstände die Abfalleigenschaft 
endet, Qualitätsstandards für Recyclingprodukte defi-
niert werden. Der SRU begrüßt deshalb die Konkretisie-
rung der Verordnungsermächtigung zur Spezifizierung 
von Abfallende-Eigenschaften im Referentenentwurf des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (Tz. 149, § 5 Abs. 2  KrWG-E) 
für bestimmte Stoffe und Gegenstände. Die Bundes-
regierung sollte für prioritäre Abfallströme zügig an-
spruchsvolle Anforderungen zur Behandlung, an Quali-
tätskriterien sowie an das Qualitätsmanagement erlassen. 
Diese definieren, unter welchen Bedingungen genau Pro-
dukte aus dem Recycling nicht mehr dem Regime des Ab-
fallrechtes unterliegen.

Recyclingfähigkeit und Rezyklateinsatz 
 steigern
232. Viele Maßnahmen zur Sicherstellung hochwertiger 
Verwertung werden durch das Produktdesign beeinflusst. 
Die Ökodesign-Richtlinie ermöglicht es prinzipiell, in 
den einzelnen Durchführungsverordnungen zwei wesent-
liche Aspekte für die Sicherstellung der hochwertigen 
Verwertung (Rezyklierbarkeit) produktgruppenspezi-
fisch zu regulieren:

 ɦ Mindestanforderungen an die Recyclingfähigkeit 
(Anh. I Teil 1 Nr. 1.3 f) und

 ɦ Mindestanteil für die Verwendung von Recycling-
material (Anh. I Teil 1 Nr. 1.3 b).

233. Im Zuge der Weiterentwicklung der Produktpolitik 
sollten verstärkt Anforderungen an die Recyclingfähig-
keit entwickelt und verankert werden. Sinnvoll wäre eine 
Regulierung auf europäischer Ebene, die spezifische An-
forderungen für einzelne Produktgruppen enthält. Dabei 
handelt es sich um ein neues Instrument, zu dem es bis-
her wenig Erfahrungen und Anwendungsfälle gibt. Daher 
empfiehlt der SRU, die Wirkung und Umsetzung der im 
Oktober 2019 von der Kommission beschlossenen zehn 
Durchführungsverordnungen zum Ökodesign (u. a. für 
Kühlgeräte, Waschmaschinen, Displays und Lichtquel-
len) sowie im Auftrag der Europäische Kommission unter 
dem Mandat M/543 entwickelten Normen (Kasten 3-4) 
begleitend zu untersuchen. Neben den von der Ökode-
sign-Richtlinie geregelten Produktgruppen gibt es wei-
tere, die im Hinblick auf ihre Mengen und Umweltaus-
wirkungen relevant sind (z. B. Fahrzeuge, ausgewählte 
Bauprodukte, Photovoltaik- und Windkraftanlagen). 
Hierfür sollte die Europäische Kommission die Öko-
design-Richtlinie auf weitere Produktgruppen ausdeh-
nen (Tz. 143).

Insbesondere die Bewertungsmethoden zur Bemessung 
der Recyclingfähigkeit sind entscheidend für die Wirk-
samkeit des Instruments. Grundvoraussetzung hierfür 
ist es, diese im Kontext der Spezifizierung des Recycling-
begriffes und der Hochwertigkeit (Tz. 134, 162 f.) zu 
standardisieren und zu etablieren. Der aktuelle Leit faden 
zur Recyclingfähigkeit von Verpackungen (ZSVR 2019) 
genügt diesen Ansprüchen nicht, da starke Vereinfachun-
gen in der Abbildung von Verwertungswegen getroffen 
werden, die nicht der Realität entsprechen. Hierzu zählt 
zum Beispiel eine 100%ige Verwertung von faserhaltigen 
Materialien. Die Prüfmethoden sollten kontinuierlich 
weiterentwickelt, die notwendigen Daten und Datenfor-
mate bereitgestellt und Erhebungsmethoden standardi-
siert werden, um sie sowohl zielsicher als auch operabel 
zu gestalten.

234. Um die Recyclingfähigkeit eines Produktes zu visu-
alisieren und so Transparenz für Verbraucherinnen und 
Verbraucher herzustellen, könnte eine Kennzeichnung 
analog zur Energieeffizienzkennzeichnung verschiedene 
Recyclingfähigkeitsstufen definieren (van SCHAIK und 
REUTER 2016; REUTER et al. 2015). Der Vorschlag von 
REUTER et al. (2015) ist in Abbildung 3-16 dargestellt.
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Wie bei den Energieeffizienzanforderungen könnte ein 
schrittweises Phasing-Out nicht bzw. schlecht rezyklier-
barer Produkte umgesetzt werden. So würden nicht aus-
reichend recyclingfähige Produkte nach und nach vom 
Inverkehrbringen ausgeschlossen werden.

235. Um den Einsatz von Rezyklaten zu fördern, sollten 
für Produkte, für die dies möglich ist, Rezyklateinsatz-
quoten definiert werden. Dies führt zu einem Pull-Effekt 
für die Erzeugung dieser Rezyklate und somit auch zu 
Investitionen in entsprechende Behandlungs- und Recyc-
linginfrastrukturen. Anforderungen zum Beispiel im 
 Rahmen des freiwilligen Umweltzeichens Blauer Engel 

zeigen, dass der Einsatz von Rezyklatkunststoffen in ver-
schiedenen Produkten möglich ist. Werden Rezyklat-
einsatzquoten definiert, sollte immer spezifiziert wer-
den, dass Rezyklate aus Altprodukten gemeint sind und 
nicht aus Produktionsabfällen. Denn können in der Regel 
sortenreine und leicht rezyklierbare Produktionsabfälle 
für die Erfüllung einer Rezyklateinsatzquote genutzt wer-
den, bestünde keine Notwendigkeit, Altprodukte so zu 
designen und zu verwerten, dass entsprechende Rezyk-
late erzeugt werden.

Bei der Festlegung von Standards für Rezyklate (Tz. 149, 
163) sollte berücksichtigt werden, dass Produkte, die 

 ɦ Abbildung 3-16 

Kennzeichnung der Recyclingfähigkeit von Produkten am Beispiel von LED-Lampen 

Quelle: REUTER et al. 2015
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diese Rezyklate enthalten, selbst auch wieder rezyklier-
bar sind. Nur so kann sichergestellt werden, dass die 
 Stoffe und Materialien langfristig im Kreislauf geführt 
werden können bzw. eine Mindestanzahl an Recycling-
zyklen möglich ist. Die Bundesregierung sollte sich dafür 
einsetzen, dass dieser Aspekt zum Beispiel bei der Er-
arbeitung von Methoden zur Bewertung der Recycling-
fähigkeit im Rahmen der Weiterentwicklung der Öko-
design-Richtlinie (Europäische Kommission 2015b) 
berücksichtigt wird.

Vorgezogene Recyclingabgaben einführen
236. Um die zuvor beschriebenen Maßnahmen für ein 
hochwertiges Recycling umsetzen zu können, ist eine ge-
sicherte Finanzierung notwendig. Dabei sollte eine hohe 
Transparenz in der Kostenallokation der Entsorgungs-
kosten für die Bereiche Sammlung, Schadstoffbestim-
mung, Schadstoffentfrachtung, Monitoring, Bericht-
erstattung etc. gewährleistet werden. So kann verhindert 
werden, dass Recycling unter dem Aspekt der Kostenmi-
nimierung durchgeführt wird. Ein Instrument hierfür kön-
nen vorgezogene Entsorgungsbeiträge sein, wie sie in 
Japan (Ministry of the Environment 2014, S. 27), den 
Niederlanden (ARN 2019) und der Schweiz (Ecoplan AG 
und TBF + Partner AG 2015, S. 49) implementiert sind. 
Wird ein Gerät – in Japan und den Niederlanden auch 
Fahrzeuge – in Verkehr gebracht, muss der Hersteller eine 
vorgezogene Recyclingabgabe (advanced recycling fee) 
entrichten. Die Höhe dieser Abgabe richtet sich nach den 
Erfordernissen einer ökologisch hochwertigen Behand-
lung. Im Falle der Schweiz wird über den vor gezogenen 
Recyclingbeitrag auch Forschung für die  Entsorgung fi-
nanziert (Swico 2019). Über die reine Finanzierungswir-
kung hinaus tragen vorgezogene Recyclingabgaben auch 
zum Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumen-
ten für Entsorgungskosten von Produkten bei.

Der SRU schlägt vor, die Einführung von transparenten, 
vorgezogenen Recyclingabgaben zu prüfen, um Anforde-
rungen zur Schadstoffentfrachtung und Demontage ins-
besondere in den Bereichen Altfahrzeuge (Abschn. 3.5.4) 
und Elektroaltgeräte zu unterstützen. Insbesondere die 
steigende Materialkomplexität dieser Produktgruppen 
stellt neue Herausforderungen an die Entsorgungswirt-
schaft. Dies kann zu steigenden Kosten führen, die im 
Produktpreis internalisiert werden müssen. Auch für Ab-
fälle mit zu geringen Sammelquoten sollte sichergestellt 
werden, dass die Kosten einer intensivierten Sammlung 
durch eine solche Abgabe gedeckt werden können und 
sich im Produktpreis wiederfinden.

3.6.4 Erweiterte Hersteller-
verantwortung konsequenter 
institutionalisieren

237. Sowohl die Novelle der Abfallrahmenrichtlinie von 
2018 als auch der Referentenentwurf des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes sehen eine Erweiterung und Stärkung 
der Herstellerverantwortung vor. Sie geben dem Gesetz-
geber auf europäischer bzw. auf Bundesebene neue Ins-
trumente an die Hand, die in produktspezifischen Rege-
lungen umgesetzt werden können. 

Herstellerverantwortung ausbauen
238. Art. 8 Abs. 1 Abfallrahmenrichtlinie sah bereits bis-
her vor, dass die Mitgliedstaaten zur Verbesserung der 
Wiederverwertung und der Vermeidung, des Recyclings 
und der sonstigen Verwertung von Abfällen Maßnahmen 
erlassen können, die den Herstellern eines Produktes 
eine Verantwortung für den Umgang mit den zu Abfall 
gewordenen Produkten auferlegt. Diese kann insbeson-
dere Pflichten zur Rücknahme der Produkte und zur 
 Bewirtschaftung der Abfälle (bzw. die finanzielle Ver-
antwortung für diese Tätigkeiten) umfassen. Die den 
Herstellern auferlegten Pflichten werden als „erwei-
terte  Herstellerverantwortung“ bezeichnet (Tz.  135, 
 Kasten 3-3). Der 2018 ergänzte Art. 8a Abfallrahmen-
richtlinie benennt nunmehr allgemeine Mindestan-
forderungen, die die Mitgliedstaaten konkretisieren 
 müssen, wenn sie ein Regime der erweiterten Herstel-
lerverantwortung einführen. Dies impliziert zum einen, 
dass die Zielformulierung der Mitgliedstaaten auch am-
bitionierter sein kann als im europäischen Recht festge-
legt, zum anderen  werden explizit weitere Sammlungs- 
und Behandlungsanforderungen, aber auch Ziele für Ab-
fallvermeidung und Wiederverwendung auf nationaler 
Ebene legitimiert.

Die Stärkung des Instruments der erweiterten Herstel-
lerverantwortung durch die Einführung von Mindest-
anforderungen ist grundsätzlich zu begrüßen, da sie 
 Folgewirkungen auf die in Deutschland existierenden 
Herstellerverantwortungssysteme für Verpackungen, 
 Altfahrzeuge, Batterien und Elektroaltgeräte hat (UBA 
2018b). Damit wird außerdem die Möglichkeit eröffnet, 
das Instrument auf weitere Produktströme anzuwenden. 
Die Bundesregierung sollte prüfen, wie Herstellerverant-
wortungen für mengen- und umweltrelevante Produkte, 
wie zum Beispiel Möbel, Textilien und ausgewählte Bau-
produkte, auf nationaler Ebene sinnvoll eingeführt wer-
den können. Beispielsweise wurden in Frankreich in den 
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letzten zwanzig Jahre rein nationale Regelungen zur Her-
stellerverantwortung für Reifen, grafische Papiere und 
Textilien und jüngst auch für Möbel erlassen (French 
Ministry of Environment 2014). Die Prüfung der Umset-
zungsmöglichkeiten sollte bestehende – insbesondere 
kommunale – Strukturen berücksichtigen.

Informationspflichten standardisieren 
239. Die Neuregelung der Herstellerverantwortung in 
Art. 8 a Abfallrahmenrichtlinie erlaubt es, erweiterte In-
formationspflichten als Grundvoraussetzung für den 
Marktzugang einzuführen. Um entsprechende Informa-
tionen zu Produkten transparent und nutzbar bereitzu-
stellen, empfiehlt der SRU, sogenannte Kreislaufpässe 
produktgruppenspezifisch verbindlich vorzuschreiben. 
Diese Kreislaufpässe sollten sowohl Informationen zu 
Inhaltsstoffen (Wert- und Schadstoffe) als auch Infor-
mationen zu Reparatur- und Recyclingverfahren dauer-
haft und leicht zugänglich bereitstellen (Tz. 214; s. a. 
SRU 2017, Abschn. 5.5.3; 2018, Tz. 190). Diese Produkt-
informationen sollen außerdem dazu geeignet sein, ein 
nationales Inventar der gesellschaftlichen Stoffströme 
aufzubauen und damit eine Grundlage zu schaffen, um 
Kreislaufwirtschaft zu gestalten (s. SRU 2017, Abschn. 
5.5.2; 2019, Tz. 362).

Hersteller an der ökologischen 
 Kostenwahrheit finanziell beteiligen 
240. Art. 8  a Abfallrahmenrichtlinie regelt weiterhin 
auch Anforderungen an die von den Herstellern zu tra-
genden Kosten im Rahmen der erweiterten Hersteller-
verantwortung. Als Grundregel wird festgelegt, dass die 
finanziellen Beiträge der Hersteller die anfallenden Kos-
ten der vorgesehenen Entsorgungsmaßnahmen decken 
müssen. Allerdings sieht Art. 8 a Abs. 4 lit. a eine Aus-
nahme für die Regime der erweiterten Herstellerverant-
wortung nach der Altfahrzeug-Richtlinie, der Elektro-
altgeräterichtlinie sowie der Batterierichtlinie vor. 
Dieser „Bestandsschutz“ ist aus Sicht des SRU nicht 
 gerechtfertigt und verbaut die Chance, auf die Weiter-
entwicklung dieser Herstellerverantwortungen hinzu-
wirken. Denn diese Ausnahmeregelung umfasst in 
Deutschland gerade die Bereiche, für die eine finanziel-
le Beteiligung entweder nicht besteht oder in denen die 
Hersteller die Kosten nur teilweise tragen müssen. So 
sind für Elektroaltgeräte die Kommunen und große 
 Vertreiber zur Erfassung verpflichtet und tragen hierfür 
die Kosten. Die Erfassung von Altgeräten durch die Her-
steller ist freiwillig. Lediglich die Behandlung liegt ein-
deutig in finanzieller Verantwortung der Hersteller. 
Diese sogenannte geteilte Produktverantwortung ent-
spricht nicht dem Kostenübernahmeprinzip. Für Alt-

fahrzeuge findet bisher faktisch keine finanzielle Betei-
ligung der Hersteller statt (Tz. 135, 192).

Die für Elektroaltgeräte umgesetzte geteilte Verantwor-
tung liefert wenig Anreiz, hohe Erfassungsquoten umzu-
setzen und die Erfassung nicht allein auf wirtschaftlich 
interessante Mengen zu fokussieren. Gleichzeitig wer-
den kommunale Erfassungsstrukturen gefestigt, die 
wenig Interesse an großen Mengen und einer Erfassungs-
qualität haben, die die Vorbereitung zur Wiederverwen-
dung und hochwertiges Recycling ermöglichen. 

Rechtliche Regelungen sollten so entwickelt und imple-
mentiert werden, dass die Hersteller für die Erreichung 
der Zielvorgaben zur Erfassung verantwortlich sind. Hier 
sollte der europäische Rahmen seitens der Bundesregie-
rung weitergehend genutzt werden, um das Erreichen 
europäischer Erfassungs- und Verwertungsziele in 
Deutschland sicherzustellen. Der SRU empfiehlt, bei den 
Novellen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes, des 
Batteriegesetzes, der Altfahrzeug-Verordnung und des 
Verpackungsgesetzes die finanziellen Beteiligungen so 
zu regeln, dass die Kosten einer Kreislaufwirtschaft auch 
tatsächlich durch die Produktverantwortlichen getragen 
und transparent im Produktpreis ausgewiesen werden. 
Dies betrifft sowohl die Kosten der Erfassung als auch 
der Behandlung.

Im Referentenentwurf des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
(Tz. 148) wird in § 25 Abs. 1 Nr. 4 die Grundlage zur 
 finanziellen Beteiligung an Kosten zur Reinigung der 
 Umwelt geschaffen. Somit werden die Kosten zur Besei-
tigung der Schäden der illegalen Entsorgung verursacher-
gerecht getragen und langfristig im Produktpreis ein-
kalkuliert. Der SRU begrüßt diese neue Anforderung. Die 
Bundesregierung und die Kommunen sollten diese Re-
gelungen nach Inkrafttreten zügig umsetzen. Betroffene 
Hersteller wiederum könnten Informationskampagnen 
gegen Littering durchführen. So ließen sich ihre Kosten 
reduzieren und gleichzeitig ein Bewusstsein für diese 
Problematik bei der Bevölkerung schaffen.

Herstellerverantwortung europäisch 
 weitergestalten
241. Die in Art. 8 a Abfallrahmenrichtlinie festgelegten 
Mindestanforderungen gelten nicht nur für die bestehen-
den Regelwerke der Herstellerverantwortung, sondern 
auch für künftig neu zu regelnde Produktbereiche. Um 
den Binnenmarkt zu wahren und Kostenwahrheit bei der 
Nutzung von materiellen Produkten zu erzielen, sollte 
sich die Bundesregierung auf EU-Ebene verstärkt für die 
Weiterentwicklung von Systemen der Herstellerverant-
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wortung einsetzen. Hierzu gehört die Einführung neuer 
europaweit gültiger Regelungen für Produktbereiche wie 
zum Beispiel Textilien, Möbel, und ausgewählte Baupro-
dukte oder Infrastruktur für erneuerbare Energien. Wei-
terhin sollte das Instrumentarium kontinuierlich weiter-
entwickelt und spezifiziert werden. Solche Regelungen 
können einen Übergang von der aktuellen kreislauf-
orientierten Abfallwirtschaft hin zu einer europäischen 
Kreislaufwirtschaft darstellen, die auf eine anspruchs-
volle Produktpolitik aufbaut. Dabei sollten verstärkt 
Steuerungs- und Lenkungswirkung von Instrumenten er-
probt und erforscht werden.

Durch den Onlinehandel werden zusätzlich zum klas-
sischen Import und Export sowohl Neuprodukte aus 
anderen Ländern in die EU importiert als auch Ge-
brauchtprodukte exportiert. Die Bundesregierung soll-
te sich dafür einsetzen, dass Betreiber elektronischer 
Marktplätze mit Firmensitz in der EU verpflichtet wer-
den, die ordnungsgemäße Registrierung der Hersteller, 
die ihre Produkte über diese Marktplätze anbieten, zu 
prüfen. Damit ließe sich eindämmen, dass Elektroge-
räte, Batterien und Verpackungen auf den Binnenmarkt 
gebracht werden, für die die Hersteller keine Beteili-
gung an den Entsorgungskosten tragen (OECD 2018; 
BMU und BMJV 2019).

Hinsichtlich der Gebrauchtgeräte ist es zunächst not-
wendig, einen Überblick zu schaffen, welche Mengen 
über Landesgrenzen hinweg verkauft werden und somit 
in einem anderen Land als dem, in dem sie ursprünglich 
auf den Markt gebracht wurden, entsorgt werden. Beim 
Herstellerverantwortungssystem des Importlandes liegt 
entsprechend keine Registrierung vor. Um den grenz-
überschreitenden Gebrauchtproduktehandel über-
wachen zu können, muss in die Handelsstatistiken eine 
Unterscheidung von Neu- und Gebrauchtgütern aufge-
nommen werden. Gibt es zwischen bestimmten Ländern 
signifikante Ströme von Gebrauchtgütern in eine Rich-
tung, sollten Mechanismen entwickelt werden, wie die 
originären Hersteller an den Entsorgungskosten betei-
ligt werden können.

3.6.5 Öffentliche Institutionen zu  
Vorreitern machen

242. Mit ihrem Konsum sind öffentliche Institutionen 
des Bundes, der Länder und der Kommunen nicht nur 
ein wichtiger Faktor des gesamtwirtschaftlichen Materi-
alumsatzes, sondern haben gleichzeitig eine Vorbildfunk-
tion. So sollten sie die Rolle als Motor für die Transfor-

mation hin zu einer Kreislaufwirtschaft stärker als bisher 
wahrnehmen (SRU 2019, Tz. 375 ff.) und Schwerpunk-
te und Ziele neu justieren. Im Folgenden wird zum einen 
die öffentliche Beschaffung diskutiert, zum anderen die 
Möglichkeit, die oberste Abfallhierarchiestufe Vermei-
dung stärker im eigenen Handeln zu verankern.

Öffentliche Beschaffung an Umweltaspekten 
ausrichten
243. Das öffentliche Beschaffungswesen hat in Deutsch-
land einen Anteil von 10 bis 15 % am Bruttosozialpro-
dukt und entspricht einem geschätzten Ausgabevolumen 
von bis zu 350 Mrd. Euro pro Jahr (EßIG und SCHAUPP 
2016; SOLBACH 2018). Der direkte Anteil des Bundes, 
der Länder und der Kommunen an den Gesamtausgaben 
der öffentlichen Hand beträgt 35 % (s. Abb. 3-17). 62 % 
entfallen auf weitere Institutionen wie öffentliche Fonds 
oder Unternehmen der Ver- und Entsorgung.

Die Art der Aufträge und beschafften Produkte sind dabei 
sehr vielfältig: Neben Bau-, Sach- und Dienstleistungen 
werden auch Produkte wie Papier, Möbel und Computer 
in großem Umfang konsumiert.

Die Europäische Kommission definiert die umweltorien-
tierte Beschaffung als einen Prozess, „in dessen Rahmen 
die staatlichen Stellen versuchen, Güter, Dienstleistun-
gen und Arbeitsverträge zu beschaffen, die während ihrer 
gesamten Lebensdauer geringere Folgen für die Umwelt 
haben als vergleichbare Produkte mit der gleichen Haupt-
funktion“ (Europäische Kommission 2008b, S. 5). Auch 
misst sie der umweltfreundlichen Beschaffung für den 
Bereich der Kreislaufwirtschaft große Bedeutung bei (Eu-
ropäische Kommission 2018d) und hat diesen Aspekt im 
Kreislaufwirtschaftspaket betont (Europäische Kommis-
sion 2017c).

244. Die rechtlichen Möglichkeiten, Umweltaspekte bei 
der Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand in 
Deutschland einzubeziehen, wurden im Laufe der letz-
ten zwanzig Jahre sukzessive erweitert (DAGEFÖRDE 
und DROSS 2005; BURGI 2015). Das zuletzt 2016 um-
fassend novellierte Vergaberecht ermöglicht es, solche 
Belange auf verschiedenen Stufen des Vergabeverfahrens 
einzubeziehen. Voraussetzung ist, dass diese eine Ver-
bindung zum Auftragsgegenstand haben. Dazu zählen 
zum Beispiel Sozial- und Umweltkriterien zur Beschrei-
bung der Art, Eigenschaft und Güte der Leistung. Insbe-
sondere ist es seitdem möglich, nicht nur umweltbezo-
gene Anforderungen an das Produkt oder die Leistung 
zu stellen, sondern auch an die Produktionsweise oder 
Art und Weise der Erstellung der Leistung, wenn sie mit 
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dem Produkt in Zusammenhang stehen und in der Aus-
schreibung offengelegt werden. Auch auf Kriterien von 
Umweltsiegeln kann in der Ausschreibung Bezug genom-
men werden. Vorab können ferner Sanktionen und Ver-
tragsstrafen festgelegt werden, damit die Erfüllung von 
Sozial- und Umweltkriterien nach der Auftragserteilung 
sichergestellt werden kann. Bei der Auswahl der Beschaf-
fungsgegenstände dürfen Anbieter allerdings nicht dis-
kriminiert werden (DIECKMANN 2016).

245. Schon bisher sind die Behörden des Bundes nach 
§  45 KrWG verpflichtet, die Kreislaufwirtschaft zu 
 fördern, die natürlichen Ressourcen zu schonen und 
zur umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen bei-
zutragen. Dabei sollen überdies die Grundpflichten der 
Kreislaufwirtschaft berücksichtigt werden. Die bishe-
rige Prüfpflicht wird im Referentenentwurf zur Umset-
zung der Abfallrahmenrichtlinie zu einer Bevorzugungs-

pflicht  weiterentwickelt (BMU 2019b). Diese greift, 
solange keine unzumutbaren Mehrkosten entstehen 
oder andere Rechtsvorschriften entgegenstehen. Auch 
werden die Auswahlkriterien weiter konkretisiert, so-
dass Erzeugnissen der Vorzug zu geben ist, die

 ɦ in rohstoffschonenden, energiesparenden, wasser-
sparenden, schadstoffarmen oder abfallarmen Pro-
duktionsverfahren hergestellt worden sind,

 ɦ durch Vorbereitung zur Wiederverwendung oder 
durch Recycling von Abfällen, insbesondere unter 
Einsatz von Rezyklaten, oder aus nachwachsenden 
Rohstoffen hergestellt worden sind,

 ɦ sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit, 
Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit aus-
zeichnen oder

 ɦ Abbildung 3-17 

Öffentliches Beschaffungsvolumen (2016) 

SRU 2020; Datenquelle: EßIG und SCHAUPP 2016, S. 51

Bund
9 %

Länder
8 %

Kommunen
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Sozialversicherung
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Sonstige (öffentliche Fonds, 
Einrichtungen und Unternehmen, 

z. B. aus den Bereichen Wohnen, Ver-
und Entsorgung, Sport usw.)

62 %

Öffentliches 
Beschaffungs-

volumen
ca. 350 Mrd. € 
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3.6 Empfehlungen zur  Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft

 ɦ im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder 
schadstoffärmeren Abfällen führen oder sich besser 
zur umweltverträglichen Abfallbewirtschaftung 
 eignen.

Die Bevorzugungspflicht umweltgerechter Produkte 
oder Dienstleistungen nach § 45 KrWG-E sollte im Zuge 
des Gesetzgebungsverfahrens nicht abgeschwächt wer-
den. Die Umsetzung dieser Vorgaben in den Beschaf-
fungsalltag wird die Bedeutung der vorhandenen Ein-
richtungen wie der Kompetenzstelle für Nachhaltige 
Beschaffung und des Kaufhauses des Bundes, die be-
reits zahlreiche Hilfestellungen und Schulungen anbie-
ten, weiter ausbauen. Um die Machbarkeit und den Fort-
schritt zu dokumentieren sowie andere öffentliche 
Einrichtungen zur Nachahmung zu motivieren, emp-
fiehlt der SRU, positive Veränderungen (z.  B. Ver-
brauchsreduktionen, steigender Anteil an nachhaltigen 
Produkten, Einsatz von rezyklatbasierten Materialien) 
regelmäßig aktiv zu präsentieren und publik zu machen. 
Beispielsweise lassen sich Potenziale für die Einrich-
tungen der Gemeinschaftsverpflegung des Bundes an-
hand von Best-Practice-Beispielen ableiten (Deutscher 
Bundestag 2019).

246. Fast alle Bundesländer haben in ihren Landesabfall-
gesetzen Soll-Vorschriften, die verlangen, die Beschaf-
fung nach den Grundsätzen der Abfallvermeidung, der 
Kreislaufwirtschaft und des Ressourcenschutzes auszu-
richten (SCHMIDT und DUBBERS 2014, S. 28). Allge-
meine Verwaltungsvorschriften zur umweltfreundlichen 
Beschaffung sind oft sehr allgemeiner Natur und bezie-
hen sich überwiegend auf die Berechnung von Lebens-
zykluskosten und die Beschaffung von energieeffizien-
ten Geräten (z. B. für Berlin: Senatsverwaltung für 
Umwelt Verkehr und Klimaschutz Berlin 2019a). Als po-
sitives Beispiel für anwendungsfreundliche Vorgaben 
können die in Berlin von der Senatsverwaltung zur 
 Verfügung gestellten Leistungsblätter dienen. Diese de-
finieren Kriterien für Produkte und Leistungen, die die 
beschaffende Stelle für ihre Leistungsbeschreibung ver-
wenden kann (Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz Berlin 2019b).

Die Einrichtungen der öffentlichen Hand können und 
sollten ihre Möglichkeiten als Vorbild und als Vorrei-
ter nutzen. Dies umfasst die Festlegung von eigenen 
Zielwerten, die regelmäßig überprüft, veröffentlicht 
und nachgeschärft werden müssen. Der SRU empfiehlt 
daher, erfolgreiche Praxisbeispiele in Bund, Ländern, 
Kommunen und Einrichtungen wie Universitäten, 
Schulen oder Krankenhäusern regelmäßig publik zu 

machen und als Messlatte anzulegen, um Potenziale zu 
verdeutlichen.

Öffentliche Einrichtungen – allen voran Einrichtungen 
des Bundes – sollten außerdem Selbstverpflichtungen 
eingehen. Ein Vorbild hierfür sind die Niederlande, die 
bis 2020 den Anteil der kreislauforientierten Beschaffung 
auf 10  % des Beschaffungsvolumens erhöhen wollen 
(Government of the Netherlands 2016, S. 28).

Vorreiter für Abfallvermeidung werden
247. Regelungen und Leitfäden zur öffentlichen Be-
schaffung befassen sich in der Regel damit, nachhalti-
gere Produkte zu beschaffen. Nicht zwangsläufig wird 
dadurch weniger konsumiert, sondern lediglich anders 
und nicht unbedingt abfallärmer. Aus Sicht des SRU 
sollte die öffentliche Hand aber nicht nur zeigen, dass 
nachhaltigere Produkte beschafft werden können, son-
dern dass Abfallvermeidung durch Änderung des Kon-
sums möglich ist. Ähnlich wie private Handelsunter-
nehmen (Tz. 185) könnten öffentliche Institutionen 
Selbstverpflichtungen eingehen, in denen sie für sich 
klare Abfallvermeidungsziele definieren. Öffentliche In-
stitutionen könnten erreichte Ziele aktiv nach außen 
kommunizieren und damit Glaubwürdigkeit bei Bürge-
rinnen und Bürgern erlangen. Außerdem könnte ein 
Multiplikatoreffekt bei den Mitarbeitenden der ver-
schiedenen Institutionen entstehen.

Gerade weil die Bundesregierung zum Beispiel im Abfall-
vermeidungsprogramm betont, dass bundesweite Ver-
meidungsziele nicht durchsetzbar sind und nur „weiche“ 
Maßnahmen ergriffen werden können, sollte der Bund 
beispielhaft vorangehen und nicht nur die umweltfreund-
liche Beschaffung ausbauen, sondern systematisch eige-
ne Abfallvermeidungspotenziale identifizieren und nut-
zen. Dies könnte zum Beispiel folgende Bereiche 
umfassen:

 ɦ Prüfung der Anschaffung von Gebrauchtgeräten (z. B. 
für Teeküchen, Computer),

 ɦ Festlegen eines Vermeidungsziel für den Papierver-
brauch (zusätzlich zum Wechsel zu Recyclingpapier),

 ɦ Abschaffung von Einwegangeboten in Kantinen der 
Bundeseinrichtungen (stattdessen Angebot von 
Mehrwegsystemen für Essen und Getränke, insbeson-
dere auch für Außer-Haus-Verkäufe),

 ɦ Festlegen eines Mindestanteils von Getränken aus der 
Region in Mehrwegflaschen, 
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 ɦ Anbieten von kostenfreiem Leitungswasser aus 
 Gläsern in den Kantinen der Bundeseinrichtungen.

Derartige Ansätze konkretisieren die Ziele des Bundes 
im Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit (Staatssekre-
tärsausschuss für nachhaltige Entwicklung 2017) und 
sollten bei der Weiterführung des Programms aufgenom-
men werden.

3.6.6 Monitoring als Schlüssel für 
die Steuerung der 
 Stoffströme verbessern

248. Ohne ein gut aufgestelltes, differenziertes Monito-
ring wird es nicht möglich sein, die Umsetzung einer 
Kreislaufwirtschaft zu realisieren (MORAGA et al. 2019). 
Dabei müssen die gesetzten Ziele sowie das Monitoring 
über den gesamten Lebensweg von Stoffen und Materi-
alien erfolgen. So sollte die Kreislaufwirtschaft beispiels-
weise auf der Makroebene idealerweise durch den Input 
von Rohstoffen, die Kreislaufführung von Stoffen und 
Materialien sowie den Output von Abfällen gemessen 
und mit Zielen untersetzt werden (MORIGUCHI 2007). 
Sowohl für den Input von Rohstoffen als auch für die 
Kreislaufführung enthalten die vorangegangenen Ab-
schnitte ausgewählte Vorschläge, zum Beispiel Erweite-
rung des Indikators Gesamtrohstoffproduktivität der 
Nachhaltigkeitsstrategie (Abschn. 3.6.1), Entwicklung 
von Indikatoren für Selbstverpflichtungen des Handels 
zur Verpackungsvermeidung (Abschn. 3.6.2), Ent-
wicklung von materialspezifischen Recyclingquoten 
 (Abschn. 3.6.3). Zum Monitoring der Stoffströme wird 
außerdem ein Stoffstrominventar vorgeschlagen (Tz. 214, 
227 f., 239). Da viele Produkte vermehrt im Ausland pro-
duziert werden, wird auch die Abfallentstehung ins Aus-
land verlagert. Dies sollten Kreislaufwirtschaftsindi-
katoren ebenfalls abbilden (BARTL 2015).

Da die Kreislaufwirtschaft kein Ziel an sich ist, ist es not-
wendig, zusätzlich Umweltentlastungseffekte zu mes-
sen. So sollte zum Beispiel die Abfallvermeidung nicht 
nur bezüglich ihrer Masse gemessen werden, sondern 
zum Beispiel auch bestimmt werden, welche Menge an 
CO2eq damit eingespart wurden (UNEP 2019b). Nicht 
zuletzt ist es notwendig, Indikatoren für die Bewertung 
der Aufnahmekapazität von Senken für Schadstoffe zu 
implementieren (KRAL et al. 2014).

Richtigerweise wird das Thema Monitoring auch im Rah-
men des EU-Kreislaufwirtschaftspakets behandelt und 

es wurde ein Set von zehn Indikatoren erstellt (Euro-
stat 2019). Auf nationaler Ebene wurden unlängst zum 
Beispiel Indikatoren für die Abfallvermeidung entwickelt 
(WILTS et al. 2019).

Aufgrund des Umfangs kann das Thema Indikatoren für 
die Kreislaufwirtschaft in diesem Gutachten nicht ver-
tiefend behandelt werden. Aus Sicht des SRU sind das 
derzeitige Monitoring sowie die dahinterliegenden Sta-
tistiken aber dringend weiterzuentwickeln, um eine fun-
dierte Basis für Politikentscheidungen zur Kreislaufwirt-
schaft treffen zu können.

3.7 Fazit und Ausblick

249. Die Zielsetzungen der Abfallpolitik wurden im Laufe 
der letzten Jahrzehnte stufenweise von der Gefahrenab-
wehr hin zu einer kreislauforientierten Abfallbewirtschaf-
tung entwickelt. Diese ist jedoch nur ein Teil einer Kreis-
laufwirtschaft, die lange, bevor Produkte zu Abfällen 
werden, beginnt. Noch fehlt es dafür an einer kohären-
ten und umfassenden Rahmensetzung in Europa und 
Deutschland. Der mit dem EU-Kreislaufwirtschaftspa-
ket angestoßene Wandel im Umgang mit Materialien, 
Stoffen und Produkten geht über die bisher bestehende 
kreislauforientierte Abfallwirtschaft hinaus. Programma-
tisch sind im Kreislaufwirtschaftspaket wichtige Aspek-
te angelegt, die für eine zukunftsfähige Steuerung der 
Stoffströme relevant sind. Ebenso sind mit dem Legisla-
tivpaket wichtige Grundlagen für Änderungen der recht-
lichen Rahmenbedingungen gelegt, die die Bundesregie-
rung ambitioniert umsetzen muss. Nicht adressiert ist 
aber die Notwendigkeit der Reduktion des anthropoge-
nen Stoffumsatzes.

Weiterhin ist das Kreislaufwirtschaftspaket nicht der ein-
zige Orientierungsrahmen für die Neuausrichtung im 
Umgang mit Stoffströmen. Aus Sicht des SRU ist es not-
wendig, Kreislaufwirtschaftspolitik stärker mit anderen 
Politikbereichen – zum Beispiel Klima-, Bau- oder Infra-
strukturpolitik abzustimmen.

Gerade für Deutschland als konsum- und wirtschafts-
starkes Land stellt sich die Frage, ob es in der Lage und 
willens ist, innovative Maßnahmen zur Verringerung des 
Rohstoffverbrauchs und zur Abfallvermeidung zu entwi-
ckeln und umzusetzen und somit eine Vorreiterrolle in 
der EU bezüglich der Weiterentwicklung zu einer Kreis-
laufwirtschaft einnehmen zu können. 
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250. Der SRU empfiehlt, Maßnahmen, die der Kreislauf-
wirtschaft dienen sollen, stärker ökologisch auszurich-
ten. Um dies zielsicher zu erreichen, bedarf es einer 
grundlegenden Anpassung der Instrumente, mit denen 
Kreislaufwirtschaftspolitik umgesetzt wird. Langfristig 
kann eine Kreislaufwirtschaft nur erfolgreich unter 
Marktbedingungen bestehen, wenn insgesamt die öko-
logische Kostenwahrheit im Umgang mit Stoffströmen 
erhöht wird. Die reine Eins-zu-eins-Umsetzung europä-
ischer Vorgaben ist angesichts der fehlenden Präzisie-
rung nicht ausreichend, um die notwendigen Anreize für 
den Umbau der Strukturen und notwendige Investitio-
nen in Infrastruktur zu setzen. Eine Grundvoraussetzung 
für Innovationen in der Kreislaufwirtschaft, angesichts 
fehlender Präzisierung in den EU-Regelungen, sind eine 
ausreichende Planungssicherheit und ökonomische Rah-
menbedingungen, die einem Unterbietungswettlauf 
(Race to the bottom) entgegenstehen.

Daher richten sich viele der Empfehlungen des SRU auf 
die klare und verpflichtende Definition von Zielen, eine 
einheitliche Umsetzung insbesondere im Bereich der 
Schadstoffentfrachtung sowie eine transparente Finan-
zierung von Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen im Rahmen 
von Herstellerverantwortung. Mit der Abfallhierarchie 
als Leitbild müssen insbesondere die oberen Stufen die-
ser Hierarchie adressiert und programmatisch um die 
Ziele ergänzt werden, die Stoffströme zu verringern und 
Produkte kreislaufwirtschaftsfähig zu gestalten. Konkret 
und kurzfristig sollte die Bundesregierung ein Maßnah-
menpaket für eine ambitionierte Kreislaufwirtschaft im-
plementieren, welches durch die anstehende Umsetzung 
des europäischen Rechtes in deutsches Recht ohnehin 
gefordert ist. 

251. Am Beispiel des Stoffstroms „Kunststoffe“ zeigt 
sich, dass es nicht um Einzeloptimierungen geht, son-
dern um tragfähige Systemlösungen. Der SRU begrüßt 
die Aktivitäten und Bekenntnisse des Handels zur Ver-
meidung von Verpackungsabfällen. Wichtig ist nun, eine 
Verbindlichkeit der Ziele zu erreichen und Maßnahmen 
über eine reine Symbolpolitik hinaus wirksam werden zu 
lassen. Dies erfordert eine Neuausrichtung der Umwelt-
bewertung von Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen und 
 Umweltpolitik im Allgemeinen. Umweltbewertungen 
dürfen sich nicht eng auf zwei oder drei Produktalterna-
tiven beschränken, sondern müssen sicherstellen, dass 
langfristig tragfähige Systemlösungen geschaffen und 
Fehlinvestitionen und daraus resultierende technische 
Lock-In-Effekte vermieden werden. Mit der so erreich-
ten Transparenz in den Zielen und in der Wirkung der 
Maßnahmen werden kooperative Lösungen aller betei-

ligten Akteure gefördert und eine hohe Akzeptanz ge-
schaffen.

252. Die Kreislaufwirtschaft stärker ökologisch zu ori-
entieren, ist eine erforderliche, aber keine hinreichende 
Maßnahme in Richtung der notwendigen Produktpoli-
tik. Für letztere bedarf es weiterer europäischer Impul-
se, die das aktuelle Kreislaufwirtschaftspaket weiterent-
wickeln. Diese umfassen:

 ɦ Transformation der Abfallhierarchie hin zu einer pro-
duktorientierten Kreislaufwirtschaftshierarchie,

 ɦ Weiterentwicklung der abfallwirtschaftlich ausgerich-
teten erweiterten Herstellerverantwortung zu einer 
produktorientierten Herstellerverantwortung mit 
Pflichten über den gesamten Lebensweg,

 ɦ Etablierung einer allgemeinen Pflicht zum Design für 
Kreislaufwirtschaftsfähigkeit mit entsprechenden 
Nachweispflichten,

 ɦ Erlass von produktbezogenen Anforderungen an 
die  Recyclingfähigkeit, Stärkung der Vorreiter- und 
 Vorbildrolle der öffentlichen Hand für nachhaltigen 
Konsum.

Neu sind die Ideen zu einem nachhaltigen Stoffstrom-
management nicht: Bereits in den 1990er-Jahren hat die 
Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der 
Umwelt“ des deutschen Bundestages einen Bericht zu 
„Perspektiven für einen nachhaltigen Umgang mit Stoff- 
und Materialströmen“ verfasst. Mit dem Rückenwind 
durch den European Green Deal und dem dort veranker-
ten New Circular Economy Action Plan hat sich ein wei-
tes Handlungsfenster geöffnet, Kreislaufwirtschaft end-
lich von der Rhetorik in die Praxis umzusetzen.
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